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Editorial

Soziale Sicherheit  
für alle

Liebe Leserinnen und Leser,

soziale Sicherheit ist ein Menschenrecht, für viele jedoch keine Selbstverständlich-
keit. Soziale Sicherungssysteme können Menschen und ihre angehörigen vor armut 
schützen, einen Verlust des arbeitsplatzes finanziell abfedern, Unfallkosten redu-
zieren und eine bessere Gesundheitsversorgung ermöglichen. Weltweit betrachtet 
genießt allerdings weniger als ein Drittel der Weltbevölkerung eine umfassende so-
ziale Sicherung. Und weniger als die Hälfte der Menschheit kommt in den Genuss 
von mindestens einer Form von Sozialtransfer. Hier sind die Unterschiede je nach 
region erwartungsgemäß sehr groß: von afrika mit knapp 18 Prozent bis hin zu 
europa mit 84 Prozent. nicht zuletzt deshalb ist die Verbesserung der sozialen Si-
cherung in den Zielen für nachhaltige entwicklung (SDGs) im rahmen der agen-
da 2030 verankert und damit teil einer globalen Sozialpolitik sowohl zwischen als 
auch innerhalb der Staaten. Diesem thema widmen sich die autorinnen und auto-
ren in dieser ausgabe.

erfreulich ist der trend, dass mittlerweile viele Staaten des Globalen Südens 
Sozialtransferprogramme einführen, schreibt Gabriele Köhler. Sie betont allerdings, 
dass es noch weiteren Handlungsbedarf gibt, da die Situation besonders für Frauen, 
Kinder und Minderheiten prekär ist. auch in Deutschland ist noch viel zu tun, um 
letztendlich allen Menschen ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit zu gewähren, 
wie es die agenda 2030 verspricht. Dass es möglich ist, in den nächsten elf Jahren 
die weltweite armut unter Wahrung der Menschenrechte bedeutsam zu reduzieren, 
betont der unabhängige Sonderberichterstatter über extreme armut und Men-
schenrechte Philip Alston in der rubrik ›Drei Fragen an‹. einen wichtigen Beitrag 
zur armutsbekämpfung stellt die Umsetzung des rechts auf so zia le Sicherheit dar. 
Markus Kaltenborn hebt hervor, dass die internationale arbeitsorganisation (iLo) 
mit der empfehlung über einen sozialen Basisschutz einen wichtigen Beitrag zur 
Umsetzung des rechts auf soziale Sicherheit und damit für die globale Sozialpolitik 
geleistet hat. Seit nunmehr 100 Jahren ist die iLo für die Schaffung und Umsetzung 
internationaler Sozial- und arbeitsnormen zuständig. Daniel Maul zieht Bilanz und 
fragt, ob die organisation ihrem Mandat gerecht geworden ist und antworten auf 
die Fragen einer globalen arbeitswelt im 21. Jahrhundert geben kann. Die Welt-
gesundheitsorganisation (WHo) will unter ihrem derzeitigen Generaldirektor bis 
zum Jahr 2030 einen universellen Zugang zu medizinischer Grundversorgung 
schaffen. Zu welchem Preis dies gelingen kann, untersucht Marc Engelhardt in sei-
nem Beitrag.

ich wünsche eine anregende Lektüre mit kosmopolitischen einblicken.

Dr. Patrick Rosenow, 
Leitender Redakteur



50   Vereinte nationen 2/2019

Inhalt         67. Jahrgang  |  2019  |  Heft 2

Vereinte Nationen
Schwerpunkt:  
Sozialpolitik global gedacht

51 Soziale Sicherung – eine  
globale Herausforderung
Gabriele Köhler

56 Drei Fragen an | Philip Alston

57 Das ›Soft Law‹ im Bereich 
der sozialen Sicherung 
Markus Kaltenborn

63 100 Jahre Internationale 
Arbeitsorganisation
Daniel Maul 

69 Frischer Wind und 
Gesundheit für alle
Marc Engelhardt

Im Diskurs

74 Stimmen zu Deutschland 
im Sicherheitsrat 2019/2020
Gustavo de Carvalho · Andrés González · 
Sukehiro Hasegawa 

76 Standpunkt | Die Zeit ist reif
Jan Beagle 

77 Deutschlands Ko-Vorsitz  
im Globalen Forum für  
Migration und Entwicklung
Stefan Rother

Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

83
Politik und Sicherheit
Aktionsprogramm zu Kleinwaffen und leich-
ten Waffen | 3. Überprüfungskonferenz 2018
Simone Wisotzki

85
Sozialfragen und Menschenrechte
Ausschuss gegen das Verschwindenlassen | 
14. und 15. Tagung 2018 
Rainer Huhle

87
Rechtsfragen
Internationaler Strafgerichtshof |  
Tätigkeit 2018 
Mayeul Hiéramente

89
Umwelt
Übereinkommen über die biologische  
Vielfalt | 14. Vertragsstaatenkonferenz 2018
Cartagena-Protokoll |  
9. Vertragsstaatenkonferenz 2018
Nagoya-Protokoll |  
3. Vertragsstaatenkonferenz 2018
Jürgen Maier

91 Personalien

94 Dokumente der Vereinten Nationen

Diverses

92 Buchbesprechungen
96 Impressum



Vereinte nationen 2/ 2019          51

Soziale Sicherung – eine globale Herausforderung  |  Köhler

  1 Das Recht ist im Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (International Labour Organization – ILO) Nr. 102 über Soziale 
Sicherheit (Mindeststandards) v. 28.6.1952 festgelegt. Fast 70 Jahre später haben es allerdings erst 55 Staaten ratifiziert.

  2 ILO, World Social Protection Report 2017–2019, Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals, Genf 2017,  
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf

  3 United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA), Promoting Inclusion Through Social Protection, Report on the World Social 
Situation, New York 2018, www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf; ILO, World Social Protection 
Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 175f.

Ungleiche Verteilung der  
sozialen Sicherung weltweit

in reichen Staaten ist die Deckung der sozialen  
Sicherung höher, aber auch nicht allumfassend. 
Selbst im zum teil wohlhabenden europa mit einer 
langen tradition von rechtsbasierter Sozialpolitik 
sind 20 Prozent der Bevölkerung nicht vollständig 
abgesichert. in den USa ist es eklatanter, denn  
weniger als 15 Prozent der Bevölkerung sind dort 
abgesichert. nur bei der altersversorgung sind 
100 Prozent der amerikanischen Bevölkerung ab-
gesichert, während der Zugang zu Krankenversor-
gung nach wie vor nur für einen teil der Bevölke-
rung finanziell gesichert ist.

in den einkommensarmen Staaten ist die Lage 
erheblich prekärer. Der Minimalstandard, dass 
mindestens ein Lebensbereich sozial abgesichert 
ist, gilt in Lateinamerika für 60 Prozent, in der 
asien-Pazifik-region für 40 Prozent und in afrika 
für weniger als 20 Prozent der Bevölkerung (siehe 
abbildung). nur jeder fünfte arbeitslose hat einen 
gesetzlich abgesicherten anspruch auf arbeits-
losengeld. in den armen Weltregionen kommt die 
Herausforderung einer ausgeprägten vielschichti-
gen Ungleichheit hinzu. 

Die Unzulänglichkeit sozialer Sicherung ist eng 
verwoben mit sozialer ausgrenzung.3 ethnische 
und religiöse Minderheiten, benachteiligte Kasten, 
Menschen mit Behinderung und Kinder haben eine 
schwache Stimme in der Politik – oder werden 

E s sieht nicht gut aus, was die weltweite Um-
setzung des universellen rechts auf soziale 
Sicherung betrifft – das heißt: das recht auf 

einkommenssicherheit in Form von Sozialhilfe, 
Kindergeld und altersrente und das recht auf Zu-
gang zu Gesundheitsdienstleistungen.1 Weniger als 
die Hälfte der Weltbevölkerung (45 Prozent) hat  
anrecht auf wenigstens eine art von Sozialtrans-
fer. nicht einmal ein Drittel der Weltbevölkerung 
(29 Prozent) genießt eine umfassende Sozialsiche-
rung.2 Vier Milliarden Menschen beginnen also 
jeden tag in der Sorge, dass ihnen selbst oder ihren 
angehörigen etwas zustoßen könnte, wogegen sie 
nicht oder nur unzureichend abgesichert sind: 
Verlust der arbeit, ein Unfall, ein Krankheitsfall. 
Der Zugang zu sozialer Sicherung ist ein verläss-
licher indikator dafür, was es bedeutet, unterhalb 
oder nahe an der armutsgrenze zu leben und damit 
auch ein prägnanter ausdruck von systemischer 
wirtschaftlicher und sozialer ausgrenzung. 

Soziale Sicherung –  
eine globale Herausforderung
Weniger als ein Drittel der Weltbevölkerung genießt eine umfassende soziale Sicherung.  
Dennoch: Viele Staaten des Globalen Südens führen Sozialtransferprogramme ein.  
In Deutschland gibt es weiterhin Handlungsbedarf. Dabei geht es um die Einführung  
verbindlicher Normen, um soziale Sicherheit für alle zu erreichen.

Gabriele Köhler,
geb. 1950, ist Entwicklungs öko-
nomin, Gastwissenschaftlerin 
beim Forschungsinstitut der 
Vereinten Nationen für soziale 
Entwicklung (UNRISD) und 
Vorstandsmitglied der 
Deutschen Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen e.V. (DGVN).

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_604882.pdf
http://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2018/07/1-1.pdf
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bewusst nicht einbezogen und damit ihrer rechte 
beraubt. auch das Stadt-Land-Gefälle ist enorm: 
Mehr als die Hälfte der ländlichen Bevölkerung 
hat keinerlei Krankenversicherung, während bei 
der städtischen Bevölkerung weltweit 80 Prozent 
krankenversichert sind.4 

Zu den am wenigsten abgesicherten Menschen 
gehören überall auf der Welt Frauen. nur 40 Pro-
zent der Mütter von neugeborenen bekommen 
 elterngeld.5 Die Geschlechterunterschiede über-
schneiden und verdichten sich mit ethnischer aus-
grenzung6 oder mit einkommensarmut und Klas-
senzugehörigkeit.7 So haben etwa in Ghana fast 
alle Frauen im obersten Vermögensquintil eine 
fachlich-begleitete entbindung, aber nur die Hälfte 
der Frauen im ärmsten Quintil. Ähnlich ist die 
Kluft in nepal und Senegal, wo nur ein Drittel der 
einkommensärmsten Mütter bei der entbindung 
betreut werden.8

Weltweit ist jedes dritte Kind von Kinderarmut 
betroffen. nur 28 Prozent der Menschen, die mit 
einer schweren Behinderung leben, sind sozialver-
sichert. etwas besser sieht es nur bei altersrenten 
aus: 68 Prozent der Menschen im ruhestand be-
kommen eine rente.9 in einigen Ländern beträgt 
die altersgrenze jedoch 70 Jahre, was oft jenseits 
der statistischen  Lebenserwartung bei einkom- 

mensschwachen Gruppen liegt. Hinzu kommt, dass 
die Beträge oft nicht existenzsichernd sind.

Dies alles sind Beispiele extrem ungerechter So-
zial- und Krankenversicherungssituationen.

Komplizierte Hintergründe und 
Zusammenhänge

Die Hintergründe für diese grobe Missachtung 
des rechts auf soziale Sicherung sind komplex. im 
Vordergrund steht das weltweite Defizit an gerecht 
entlohnter, sozialversicherter und umweltverträg-
licher arbeit. 

Das ist interessant, denn das recht auf soziale 
Sicherheit gibt es bereits seit 100 Jahren.10 im 
Jahr 1919 verabschiedete die damals neu gegrün-
dete internationale arbeitsorganisation (interna-
tio nal Labour organization – iLo) die ersten So-
zial versicherungsübereinkommen mit dem recht, 
im Fall von arbeitsmigration Sozialversicherungs-
beiträge von einem Land ins nächste zu über-
tragen,11 dem recht auf zwölf Wochen bezahlten 
Mutterschutz und auf Stillpausen während der 
 arbeitszeit.12 es folgte in den 1920er und 1930er 
Jahren eine ganze Serie von sozialpolitisch pro-
gressiven Beschlüssen zu Krankenversicherung, 

  4 ILO, World Social Protection Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 104.
  5 Ebd. S. 167.
  6 DESA, Promoting Inclusion Through Social Protection, a.a.O. (Anm. 4), S. 97–108.
  7 UN Women, Den Versprechen Taten folgen lassen: Gleichstellung der Geschlechter in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung,  

New York/Berlin 2018, dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/UN_Berichte/20181016_UN-Women-Report-web.pdf 
  8 ILO, World Social Protection Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 35.
  9 Ebd. 
10 Siehe Isabel Ortiz/Valérie Schmitt/Loveleen De (Eds.), 100 Years of Social Protection: The Road to Universal Social Protection Systems and Floors, 

ILO, Genf 2019, www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55462
11 ILO-Übereinkommen Nr. 2 über Arbeitslosigkeit v. 28.11.1919; siehe dazu auch den Beitrag von Daniel Maul in diesem Heft.
12 ILO-Übereinkommen Nr. 3 über Mutterschutz v. 29.11.1919.

SDG-Indikator 1.3.1: Prozentualer Anteil der Bevölkerung, der im Jahr 2015 von mindestens  
einer Form von Sozialtransfer profitierte

Quelle mit weiteren Erläuterungen: ILO, World Social Protection Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 9.
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http://dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/UN_Berichte/20181016_UN-Women-Report-web.pdf
http://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-trump-paris-climate-accord/
http://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/
http://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?id=55462
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altersversorgung, arbeitslosenversicherung und 
gesetzlichem Urlaub.13 im Jahr 1952 folgte schließ-
lich das umfassende Übereinkommen über die 
Mindestnormen der Sozialen Sicherheit.14

Historisch führte der Weg also in ein tragfähi-
ges Sozialsicherungssystem über den arbeitsplatz. 
in dem Maße, wie Frauen und Männer im ersten 
arbeitsmarkt anstellung fanden, verbesserten sich 
Deckung und Leistung aus einer gesetzlichen so-
zia len Sicherung. allerdings schreitet die soge-
nannte Formalisierung der arbeit weltweit nicht 
voran. Stattdessen ist in den vergangenen Jahr-
zehnten eine Zunahme prekärer arbeit zu beob-
achten – und zwar in allen Weltregionen. 

in den einkommensschwachen Ländern arbeitet 
die Mehrheit der Bevölkerung im informellen Sek-
tor, das heißt auf ungesichertem Land, als tage-
löhnerin oder tagelöhner, im Straßenhandel oder 
in der kaum sichtbaren Sorgearbeit – ohne gesetz-
liche Sozialversicherung. auch in globalen Wert-
schöpfungsketten ist soziale Sicherung die aus-
nahme. in den reichen Ländern wird immer mehr 
arbeit aus dem sozialversicherten Sektor ausgela-
gert – zu den bekannten Beispielen gehören Pa-
ketbotendienste und sogenannte Klickarbeiter, die 
über ›Crowdsourcing‹-Plattformen Mini-aufträge 
von externen auftraggebern erledigen. Diese Ver-
schiebungen weg von stabilen, sozialversicherten 
arbeitsplätzen werden sich durch die auswirkun-
gen von Digitalisierung und künstlicher intelli-
genz weiter verstärken.

Hinzu kommt die systematische Vernachlässi-
gung des sozialen Sektors, dem opfer des neolibe-
ralismus der vergangenen vier Jahrzehnte.15 Die 
Deregulierungs- und Privatisierungspolitik, die in 
den 1980er Jahren von Weltbank, internationalem 
Währungsfonds (international Monetary Fund – 
iMF) und vielen regierungen weltweit forciert 
wurde, hatte vielseitig schädliche soziale auswir-
kungen. Beispielsweise wurde in vielen Ländern der 
Staatshaushalt insgesamt gekürzt und statt Steuer-
einnahmen zu erhöhen – unter anderem durch eine 
progressive Besteuerung von hohen einkommen 
oder der Gewinne transnationaler Unternehmen –, 
wurden Steuersenkungen beschlossen. als Folge 
verringerte sich der Finanzierungs spielraum für 

Sozialpolitik insgesamt und für so zia le Sicherung 
insbesondere. im Jahr 2018 beschlossen 124 Staa-
ten, davon 81 einkommensarme Länder, die aus-
gaben für soziale Sicherung einzufrieren oder gar 
zu senken. in der europäischen Union (eU) führte 
diese austeritätspolitik seit dem Jahr 2010 zu ver-
mehrter einkommensarmut. Knapp 87 Millionen 
Menschen sind betroffen und damit 17 Prozent der 
europäischen Bevölkerung.16

Trends: verhalten optimistisch?

es ist jedoch auch eine Gegentendenz zu verzeich-
nen. Seit den frühen 2000er Jahren ist eine Dyna-
mik in der Politik der sozialen Sicherung zu ver-
zeichnen,17 die zum teil eine konsequente reaktion 
auf die sozialschädlichen auswirkungen des neo-
liberalismus ist. Zahlreiche Länder des Globalen 

Südens haben Sozialtransferprogramme eingeführt, 
die entweder aus Steuereinnahmen oder aus Gel-
dern der entwicklungszusammenarbeit finanziert 
werden. Deren Zweck ist es, Familien ein Mindest-
einkommen zu sichern, um die absolute armut zu 
bekämpfen und es ihnen zu ermöglichen, bessere 
arbeitsbedingungen auszuhandeln, die Kinder zur 
Schule zu schicken und die Ängste vor altersarmut 
zu nehmen. 

Weltberühmt sind die Sozialprogramme in Bra-
silien und Mexiko, ›Bolsa familia‹ und ›Progresa‹, 
die bereits vor rund 20 Jahren eingeführt wurden 
und dann erfolgreich nach Südasien und in viele 
Staaten in afrika in angepasster Form ›exportiert‹ 
worden sind. Bei diesem Konzept handelt es sich 
um Sozialhilfe in Form von Sozialtransfers an ein-
kommensarme Familien, um Schul- oder Kinder-
geld, So zial renten oder arbeitsbeschaffungspro-
gramme. als ergebnis dieser Politik bekommen  

13 ILO-Übereinkommen Nr. 24 über Krankenversicherung v. 15.7.1927; Nr. 35 über Altersversicherung v. 29.6.1933; Nr. 44 über Bereitstellung  
von Arbeitslosengeldern v. 23.6.1934; Nr. 52 über bezahlten Urlaub v. 24.6.1936. 

14 ILO-Übereinkommen Nr. 102 über Soziale Sicherheit, a.a.O. (Anm. 1).
15 Siehe dazu Gabriele Köhler, Was hat der Neoliberalismus mit den UN und der Zivilgesellschaft zu tun?, 10.12.2018, dgvn.de/meldung/

was-hat-der-neoliberalismus-mit-den-un-und-der-zivilgesellschaft-zu-tun/ 
16 ILO, World Social Protection Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 158.
17 United Nations Research Institute For Social Development (UNRISD), Innovative Politik für transformativen Wandel. Umsetzung der Agenda 2030 

für nachhaltige Entwicklung, Genf/Berlin 2016, S. 10. Der Bericht ist abrufbar unter dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/UN_Berichte/
UN-Bericht_deutsch_20161209-web.pdf

In den vergangenen Jahren ist weltweit eine  
Zunahme prekärer Arbeit zu beobachten.

http://dgvn.de/meldung/was-hat-der-neoliberalismus-mit-den-un-und-der-zivilgesellschaft-zu-tun/
http://dgvn.de/meldung/was-hat-der-neoliberalismus-mit-den-un-und-der-zivilgesellschaft-zu-tun/
http://dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/UN_Berichte/UN-Bericht_deutsch_20161209-web.pdf
http://dgvn.de/fileadmin/publications/PDFs/UN_Berichte/UN-Bericht_deutsch_20161209-web.pdf
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in Brasilien18 und Chile derzeit über 90 Prozent  
der Haushalte Kinder- oder Familiengeld.19 in in-
dien haben Mil lionen von Menschen im ländlichen 
Beschäftigungsgarantieprogramm über den ›Ma-
hatma Gandhi national rural employment Gua-
rantee act‹ (MGnreGa) einen vorübergehenden 
arbeitsplatz gefunden. er gewährleistet Mindest-
lohn in gleicher Höhe für Frauen und Männer. 

Sozialhilfezahlungen sind garantiert, wenn es kei-
ne arbeitsprogrammstelle in erreichbarer nähe 
gibt.20 Damit ist es das weltweit größte arbeitsbe-
schaffungsprogramm. China erreichte mit 97 Pro-
zent im Jahr 2018 fast universelle alterssicherung, 
mit einer So zialversicherung für arbeitnehmerin-
nen und arbeitnehmer und einer minimalen So-
zial rente für die ländliche Bevölkerung.21

Die Programme werden kontinuierlich evalu-
iert. in den meisten Fällen ist es gelungen, die ab-
solute armut zu verringern. in Bangladesch etwa 
hat das Schulgeld für Mädchen bewirkt, dass alle 
Mädchen einen Grundschulabschluss haben.22 in 
nepal führte das Kindergeld in den ärmsten re-
gionen dazu, dass fast alle Kinder nach der Geburt 
regis triert werden und damit ihr recht auf imp-
fungen, altersgerechte einschulung und Staats-
bürgerschaft sichergestellt ist.23 Das Sozialtrans-
ferprogramm in Äthiopien konnte die nah rungs- 
sicherheit erhöhen, Kinderarbeit in den empfän-
gerhaushalten reduzieren und so das subjektive 
Wohlbefinden verbessern. Das Programm hatte al-
lerdings geringere effekte auf die landwirtschaftli-
che Produktivität als erwartet.24 

anfangs wurden diese transferprogramme als 
reaktives absicherungsminimum konzipiert. in 
den letzten 15 Jahren wurde jedoch immer mehr 
das recht auf soziale Sicherung in den Vorder-
grund gestellt. 

Neue globale Herausforderungen …

Die Menschheit steht an einer Wegscheide. einer-
seits gibt es als normative orientierung die agen-
da  2030 für nachhaltige entwicklung (agenda 
2030), die sich in fünf ihrer Ziele für nachhaltige 
entwicklung (Sustainable Development Goals – 
SDGs) dem ausbau der sozialen Sicherung widmet: 
Ziel 1.3 zu Sozialschutzsystemen und -maßnah-
men, einschließlich eines Basisschutzes für alle; 
Ziel 3.8 zur allgemeinen Gesundheitsversorgung, 
einschließlich der absicherung gegen finanzielle 
risiken und Zugang zu hochwertigen grundlegen-
den Gesundheitsdiensten für alle; Ziel 5.4 zu unbe-
zahlter Pflege- und Hausarbeit, die unter anderem 
durch So zial schutzmaßnahmen anerkannt und 
wertgeschätzt werden soll; Ziel 8.5 zu menschen-
würdiger arbeit, die Sozialschutz für alle ein-
schließt und Ziel 10.4 zu Steuer-, Lohn- und Sozial-
schutzpolitik, um größere Gleichheit zu erzielen.25

andererseits verschieben sich die Herausforde-
rungen und erfordernisse durch die Folgen der 
 vielen globalen Krisen und durch neue komplexere 
Konstellationen. 25 Millionen Menschen arbeiten 
grenzüberschreitend als arbeitsmigrantinnen und 
-migranten. ihre Sozialbeiträge müssen übertrag-
bar werden – wie es der Globale Pakt für eine 
 sichere, geordnete und reguläre Migration vor-
sieht.26 68 Millionen Menschen, die geflüchtet 
sind, haben ein recht auf soziale Sicherheit, das 
selbstverständlich über ›Zelt und reis‹ hinaus-
gehen muss. Der Klimawandel und die erderwär-
mung berauben viele Menschen ihrer einkommens-
quellen – der Bedarf an sozialer Sicherung steigt 

In den letzten 15 Jahren wurde immer  
mehr das Recht auf soziale Sicherung  
in den Vordergrund gestellt.

18 Die neue, nationalistische und neoliberale Regierung in Brasilien wird möglicherweise versuchen, diese Errungenschaft abzuschaffen.
19 ILO, World Social Protection Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 133.
20 Deepta Chopra, The Indian Case: Towards a Rights-based Welfare State?, in: Gabriele Koehler/Deepta Chopra (Eds.), Development and  

Welfare Policy in South Asia, London/New York 2014, S. 85–105.
21 ILO, World Social Protection Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 116, 153f. 
22 Wahiduddin Mahmud/Simeen Mahmud, Development, Welfare, and Governance: Explaining Bangladesh’s ›Development Surprise‹,  

in: Koehler/Chopra (Eds.), a.a.O. (Anm. 20), S. 65–84.
23 Marica Garde/Nicholas Mathers/Thakur Dhakal, The Evolution of Nepal’s Child Grant: From Humble Beginnings to a Real Driver of Change  

for Children?, Global Social Policy, 17. Jg., 3/2017, S. 359–364. 
24 Solomon Asfaw/Robert Pickmans/Federica Alfani/Benjamin Davis, Productive Impact of Ethiopia’s Social Cash Transfer Pilot Programme.  

A From Protection to Production (PtoP) Report, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), www.fao.org/3/a-i5166e.pdf 
25 ILO, World Social Protection Report 2017–2019, a.a.O. (Anm. 2), S. 3 und UN-Dok. A/RES/70/1 v. 21.10.2015.
26 UN-Dok. A/RES/73/195 v. 11.1.2019. Ziel 22 lautet: Schaffung von Mechanismen zur Übertragbarkeit von Sozialversicherungs- und erworbenen 

Leistungsansprüchen.

http://www.fao.org/3/a-i5166e.pdf
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dadurch immens.27 Digitalisierung und künstliche 
intelligenz verändern arbeitsweisen und arbeits-
recht – auch hier muss die Sozialversicherung neue 
Wege auskundschaften. Schon länger wird im Zuge 
des demografischen Wandels mit einer erhöhten 
Lebenserwartung im Globalen norden und im Sü-
den die altersversorgung neu justiert. Dies muss 
gerecht geschehen und adäquate Leistungen müs-
sen garantiert werden. 

Die errungenschaften früherer epochen, soziale 
Sicherungsprogramme zu etablieren, waren sozia-
len Bewegungen zu verdanken. in den Zwischen-
kriegsjahren waren es vornehmlich die Gewerk-
schaften und stark sozial orientierte Fraktionen in 
Parlamenten, vor allem im Globalen norden, die 
die iLo-Übereinkommen und nationale Sozialver-
sicherungspolitiken anstießen und durchsetzten. in 
den jüngeren Sozialtransferbewegungen seit den 
2010er Jahren war es in den meisten Fällen die Zi-
vilgesellschaft, unterstützt durch Un-Sonderorga-
nisationen, allen voran die iLo und das Kinder-
hilfswerk der Vereinten nationen (United nations 
Children’s Fund – UniCeF), die die reformen ent-
warf und einforderte. ein Beispiel steht für viele: 
Die Frauenvereinigung für Selbstständige (Self-
employed Women’s associa tion – SeWa), im 
Jahr 1971 in indien von tagelöhnerinnen gegrün-
det, inspirierte mit Streikbewegungen und Druck 
auf das Parlament viele der indischen So zial pro-
gramme – so auch das  MGnreGa. Derzeit wird 
aber die Zivilgesellschaft in vielen Staaten frontal 
angegriffen und multilaterale organisationen ge-
raten in die Defensive.28 Das recht auf so zia le Si-
cherung steht auch deswegen an einer Wegscheide, 
weil die akteure geschwächt sind. 

… und Handlungsempfehlungen  
für Deutschland 

in der deutschen Diskussion gibt es dennoch eini - 
ge positive trends, an die anzuknüpfen wäre. Die 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen diskutieren etwa 
die erneuerung des Sozialstaats und eine reform 
der Sozialhilfe aus der agenda 2010 (›Hartz-iV‹). 
Breite Kreise in Politik, Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft beschäftigen sich mit dem Konzept 
 eines bedingungslosen Grundeinkommens. Beide 
Stränge deuten in richtung eines rechtsbasierten 
an satzes für soziale (Grund-)Sicherung. Konse-
quent wäre es, wenn die regierungskoalition nun 
die ›schwarze null‹ aufgeben und die Sozialhilfe 

27 Auch hier sind Frauen und Kinder systemisch betroffen: Die Wahrscheinlichkeit, in einer Klimakatastrophe umzukommen, ist vierzehnmal so 
hoch wie bei männlichen Erwachsenen, siehe UN Women, Den Versprechen Taten folgen lassen, a.a.O. (Anm. 7), S. 5.

28 Tanja Brühl, Krise des Multilateralismus – Krise der Vereinten Nationen?, Vereinte Nationen (VN), 1/2019. S. 3–7.
29 Dies war eine der Empfehlungen des Staatenberichts zum Sozialpakt, siehe UN Doc. E/C.12/DEU/CO/6 v. 27.11.2018.
30 Sebastian Dullien, Eine Arbeitslosenversicherung für die Eurozone. Ein Vorschlag zur Stabilisierung divergierender Wirtschaftsentwicklungen  

in der Europäischen Währungsunion, SWP-Studie 2008/S 01, Februar 2008, www.swp-berlin.org/publikation/arbeitslosenversicherung-fuer- 
die-eurozone/

31 GIZ, Soziale Entwicklung, www.giz.de/de/leistungen/253.html; GIZ, Sektorvorhaben Soziale Sicherung, www.giz.de/de/weltweit/65479.html; 
Bündnis für nachhaltige Textilien, siehe www.textilbuendnis.com/

32 ILO-Übereinkommen Nr. 177 über Heimarbeit v. 20.6.1996.
33 UN Doc. A/HRC/39/9 v. 11.7.2018.
34 Ecuador und Südafrika initiierten im Jahr 2014 im UN-Menschenrechtsrat (Human Rights Council – HRC) Verhandlungen zum Entwurf eines 

Menschenrechtsübereinkommen zur Regulierung von Wirtschaftsaktivitäten transnationaler Unternehmen; der erste Entwurf liegt vor. Siehe 
CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung, Für eine menschenrechtliche Regulierung der globalen Wirtschaft, Positionspapier der Treaty 
Alliance Deutschland zum UN-Vertragsverhandlungsprozess zu transnationalen Konzernen und anderen Unternehmen, www.cora-netz.de/
wp-content/uploads/2018/03/2017-12_TreatyAlliance-D_Positionspapier.pdf und CorA-Netzwerk für Unternehmensverantwortung, Auf zu einem 
UN-Treaty! Der UN-Prozess für weltweit verbindliche Regeln zu Wirtschaft und Menschenrechten, www.cora-netz.de/wp-content/uploads/ 
2019/02/2019-02_A4_UN-TREATY_web.pdf. Deutschland und die EU verhalten sich zum Thema distanziert bis abweisend und bevorzugen 
unverbindliche Absprachen statt einklagbarer Abkommen.

35 Die Bundesregierung, Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 2016–2020, Berlin 2017, 
www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf
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Less than a third of the global population has access to comprehensive 
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and minorities. However, in the past few years, many countries of the Global 
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2030 Agenda has promised. 
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umorganisieren und realistisch und großzügig 
 aufstocken würde.29 es gibt außerdem keynesia-
nisch-inspirierte Vorschläge zu einer eU-weiten 
arbeitslosenversicherung.30

in der entwicklungszusammenarbeit enga-
giert sich die Deutsche Gesellschaft für interna-
tionale Zusammenarbeit (GiZ) in vielen Staaten 
für die Verbesserung sozialer Sicherungssysteme. 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und entwicklung (BMZ) setzt sich 
für universelle soziale Sicherung ein, auch in den 
Unternehmen des textilbündnisses.31

es gibt jedoch mehrere Dreh- und angelpunkte, 
bei denen die Bundesregierung erheblich weiterge-
hen müsste, würde sie sich ernsthaft dem recht auf 
soziale Sicherung verpflichten. als erstes wäre das 
iLo-Übereinkommen über Heimarbeit32 zu ratifi-
zieren, denn das würde alle deutschen Unterneh-
men in globalen Wertschöpfungsketten verpflich-
ten, ihren Beschäftigten an ausgelagerten arbeits- 
plätzen soziale Sicherung zu gewähren. außerdem 
wäre es wünschenswert, dass Deutschland die inter-
nationale Konvention zum Schutz der rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehöri-
gen (international Convention on the Protection of 
the rights of all Migrant Workers and Members 
of their Families – iCrMW) ratifiziert.33

Zweitens müsste Deutschland die Verhand-
lungen und eine baldige Verabschiedung des Un-
Übereinkommens über Wirtschaft und Menschen-
rechte unterstützen, das die transnational tätigen 
Unternehmen auf die einhaltung aller Menschen-
rechte und iLo-Übereinkommen – eben auch die 
auf das recht auf soziale Sicherung – festlegen  
würde.34 Der nationale aktionsplan35 ist nicht  
aus reichend und kann nicht eingeklagt werden.  
Die Bundesregierung müsste außerdem Verhand- 
lungen innerhalb der Vereinten nationen zu einem  
internationalen Steuerregelwerk unterstützen. Dies  
würde helfen, die Steuerflucht und -vermeidung  
zu bekämpfen, die es weltweit so vielen Staaten 
erschwert, Sozialausgaben zu erhöhen und Sozial-
transfers finanziell ausreichend auszustatten, weil 
den öffentlichen Haushalten die einnahmen fehlen. 

eine globale Vision sollte es sein, die iLo-emp-
fehlung betreffend den innerstaatlichen sozialen 
Basisschutz möglichst in ein iLo- oder Un-Über-
einkommen umzuwandeln. Das würde die hehren 
und globalen Ziele der agenda 2030 und die vielen 
sozialsicherungspolitischen Versprechen mit einem 
bindenden multilateralen instrument untermau-
ern. es wäre sehr zu begrüßen, wenn die Bundes-
regierung, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft 
konzertiert darauf hinarbeiten, soziale Sicherheit 
für alle zu schaffen. So ist es mit der agenda 2030 
auch versprochen worden.

Soziale Sicherung – eine globale Herausforderung  |  Köhler  |  Drei Fragen an

Ist es realistisch, die globale Armut bis zum Jahr 2030 
gemäß den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) 
vollständig zu beseitigen?

Ja und nein. Mit der entsprechenden politischen Dynamik 
wäre es nicht schwierig, zumindest die extreme Armut bis 
zum Jahr 2030 zu beseitigen. Allerdings steht beispielsweise 
in den USA das Thema Armutsbekämpfung nicht auf der 
politischen Agenda der großen Parteien. Im Gegensatz dazu 
hat China gezeigt, dass die Bekämpfung von Armut machbar 
ist. Obwohl ich das chinesische politische System nicht 
befürworte, ist dieser zielstrebige Einsatz für die Armuts- 
bekämpfung beeindruckend. Ein derartiges Engagement  
gibt es bislang sonst nirgendwo auf der Welt.

Aus der Sicht einiger Länder ist es wichtiger, Armut zu 
bekämpfen als Menschenrechte zu achten. Was sagen  
Sie den Regierungen dieser Staaten?

Beide Ziele sind gleichermaßen wichtig. Es besteht keine 
Notwendigkeit, sich für das eine oder andere zu entscheiden. 
Wenn man an Menschenwürde und Anstand glaubt, ist es 
völlig inakzeptabel, Menschen dazu zu verdammen, in  
Armut zu leben. Aber auch die Wahrnehmung bürgerlicher 
und politischer Rechte zu verweigern, ist erniedrigend und 
letztlich kontraproduktiv für die Stabilität und Entwicklung 
von Gesellschaften.

Soziale Sicherungssysteme beziehungsweise ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen könnten die Armut in armen 
und reichen Ländern langfristig bekämpfen. Wie können 
diese Systeme angemessen finanziert werden?

Soziale Sicherungssysteme gibt es in vielen Formen und 
Varianten. In der Vergangenheit haben unter anderem  
Brasilien und Mexiko einen Weg aufgezeigt. Die Programme 
›Bolsa familia‹ und ›Progresa‹ wurden bereits vor circa 
20 Jahren eingeführt und in etwas angepasster Form in Teilen 
Südasiens und Afrikas übernommen. Die Internationale 
Arbeitsorganisation (ILO) und viele andere Organisationen 
haben zahlreiche Konzepte vorgelegt, in denen sie für eine 
soziale Grundsicherung werben und die für nahezu alle 
Staaten finanzierbar ist. Wenn der Wille vorhanden ist, 
können große Fortschritte in diese Richtung erzielt werden, 
ohne untragbare Kosten zu verursachen. Armut bleibt eine 
politische Entscheidung. Die politische Elite kann Armut 
beenden oder ihr bestehendes Niveau demonstrativen 
Konsums auf ein noch obszöneres Niveau heben.

Drei Fragen an
Philip Alston 
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hängiger Sonderberichterstatter über  
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Das ›Soft Law‹ im Bereich  
der sozialen Sicherung 

besteht die Verpflichtung, diese grundlegenden 
Schutzgarantien kontinuierlich auf das niveau der 
bereits verabschiedeten iLo-Übereinkommen zu 
Fragen der sozialen Sicherung anzuheben.2 

Beide Dimensionen – der soziale Basisschutz 
(horizontale Dimension; siehe abbildung) und die 
progressive ausweitung des Versicherungsschutzes 
(vertikale Dimension) – werden zu recht als we-
sentlich angesehen, denn die einrichtung eines Ba-
sisschutzes darf einer regierung natürlich nicht als 
ausrede dafür dienen, keine zusätzlichen anstren-
gungen zugunsten der eigenen Bevölkerung zu un-
ternehmen. Welche Formen des Sozialschutzes die 
Staaten für die Umsetzung der iLo-empfehlung 
nr. 202 wählen – ob sie sich also primär für steu-
erfinanzierte Sozialhilfeprogramme entscheiden 
oder zusätzlich für beitragsfinanzierte Sozialversi-
cherungssysteme wie Kranken-, arbeitslosen- oder 
rentenversicherungen –, wird ihrer eigenen sozial-
politischen Strategie überlassen. Sie verpflichten 
sich allerdings, die Umsetzung des Basisschutzes 
durch partizipativ ausgestaltete Verfahren überwa-
chen zu lassen.3 Wichtig ist auch, dass der Sozial-
schutz in den jeweiligen staatlichen rechtsordnun-
gen gesetzlich verankert wird und den Betroffenen 
Beschwerdemöglichkeiten zur Verfügung stehen, 
wenn ihre Leistungsansprüche nicht oder nur un-
zureichend erfüllt werden. 

I m Jahr 2012 verabschiedete die internationale 
arbeitskonferenz, das höchste organ der inter-
nationalen arbeitsorganisation (international 

Labour organization – iLo), ein Dokument, das 
seither die internationalen Debatten über den glo-
balen Sozialschutz maßgeblich geprägt hat: die 
empfehlung über einen sozialen Basisschutz (iLo-
empfehlung nr. 202; ›Social Protection Floor‹).1 
Sie sieht vor, dass in allen Staaten ein Schutz ge-
schaffen werden muss, der jedem Menschen Zu-
gang zu medizinischer Grundversorgung und ein 
Mindestmaß an einkommenssicherheit ermög-
licht. Die Grundeinkommenssicherung bezieht sich 
auf den gesamten Lebenszyklus, soll also sowohl 
Kinder und alte Menschen erfassen als auch dieje-
nigen Personen im erwerbsfähigen alter, die nicht 
in der Lage sind, selbst ein ausreichendes einkom-
men für sich und ihre Familie zu erzielen. Dies ist 
jedoch nur ein teil des Konzepts, denn zugleich 

Dr. Markus Kaltenborn,
geb. 1966, ist Professor für 
Öffentliches Recht an der 
Ruhr-Uni ver si tät Bochum und 
Direktor des Instituts für 
Entwicklungsforschung und 
Entwicklungspolitik (IEE).

  1 ILO-Empfehlung Nr. 202 zu sozialem Basisschutz v. 14.6.2012, Social Protection Floors Recommendation No. 202 sowie ILC.101/IV/2B.  
Zur Entstehungsgeschichte siehe Michael Cichon, Die Empfehlung für einen nationalen sozialen Basisschutz: Kann ein sechsseitiges  
Dokument den Kurs der Sozialgeschichte ändern?, Internationale Revue für Soziale Sicherheit, 66. Jg., 3–4/2013, S. 23 und 26ff.;  
Bob Deacon, Global Social Policy in the Making, Bristol 2013.

  2 In Ziffer 17 der Empfehlung Nr. 202 wird insbesondere auf das ILO-Übereinkommen Nr. 102 über Mindestnormen der sozialen Sicherheit  
vom 28.6.1952 (210 UNTS 131) verwiesen.

  3 Gemäß Ziffer 19 der Empfehlung Nr. 202 sollen dafür »geeignete, auf innerstaatlicher Ebene festgelegte Mechanismen unter Beteiligung der 
repräsentativen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und gegebenenfalls der Vertreter anderer beteiligter Organisationen und Personen« 
eingerichtet werden.

Mit der Empfehlung über einen sozialen Basisschutz hat die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Rechts auf soziale Sicherheit geleistet. Auch wenn 
es sich dabei ›nur‹ um ein rechtlich nicht bindendes Dokument handelt, bildet es den maßgeblichen 
Referenzrahmen für die zukünftige globale Sozialpolitik. 
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Der neue Ansatz der ILO-Empfehlung

Mit der empfehlung nr. 202 hat die iLo einen 
neuen ansatz gewählt, und zwar in mehrfacher 
Hinsicht: Während die globale, sozialrechtliche 
Standardsetzung sich bis dahin vornehmlich auf 
Schutzsysteme für Personen konzentrierte, die in 
einem klassischen arbeitsverhältnis stehen 4, geht 
das Konzept des sozialen Basisschutzes bewusst 
weiter. in vielen teilen der Welt ist die Mehrheit 
der erwerbsfähigen Bevölkerung im sogenannten 
informellen Sektor tätig – nach neuesten Schät-
zungen der Weltbank in Südasien 60 Prozent, in 
Lateinamerika mehr als 50 Prozent und in afrika 
südlich der Sahara sogar mehr als 70 Prozent.5 Die 
große Herausforderung für Länder vor allem des 
Globalen Südens besteht also darin, denjenigen 
Menschen, die von den an ein formelles Beschäf-
tigungsverhältnis anknüpfenden Schutzsystemen 
nicht erfasst werden, ebenfalls eine soziale ab- 

sicherung gegen die typischen Lebensrisiken wie 
Krankheit, arbeitsunfähigkeit oder altersbeding-
tes ausscheiden aus dem erwerbsleben zu ermögli-
chen.6 auf der Grundlage des neuen inhaltlichen 
ansatzes, den sie mit dem Konzept eines sozialen 
Basisschutzes entwickelt hat 7, berät die iLo nun 
die regierungen dieser Staaten bei der Konzep-
tionierung und Umsetzung ihrer sozialpolitischen 
Programme – und dies, wie erste auswertungen 
speziell zur horizontalen Dimension ihrer Strategie 
zeigen8, mit durchaus beachtlichem erfolg. 

aber auch das von der iLo gewählte Steue-
rungsinstrument – die empfehlung – kann als ein 
wichtiges element dieser neuen strategischen aus-
richtung angesehen werden. Zwar gab es auch vor 
dem Jahr 2012 eine reihe von rechtlich nicht bin-
denden iLo-empfehlungen für den Bereich der 
 sozialen Sicherung, diese ergänzten aber meist le-
diglich entsprechende Übereinkommen9 und zogen 
daher auch vergleichsweise wenig aufmerksamkeit 

  4 Ausnahmen bilden insoweit die älteren Empfehlungen zur Sicherheit des Lebensunterhaltes (ILO-Empfehlung Nr. 67 vom 12.5.1944) und zur 
ärztlichen Betreuung (ILO-Empfehlung Nr. 69 vom 12.5.1944) sowie das ILO-Übereinkommen Nr. 102 (Anm. 2), das allerdings nicht auf eine 
universelle Deckung abzielt.

  5 World Bank, World Development Report 2019: The Changing Nature of Work, Washington, D.C. 2019, S. 94.
  6 Vgl. International Labour Office, World Social Protection Report 2017–19, Genf 2017, S. 173ff., www.social-protection.org/gimi/ 

RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=54887
  7 Siehe hierzu auch International Labour Office, The Strategy of the International Labour Organization. Social Security for All: Building Social 

Protection Floors and Comprehensive Social Security Systems, Genf 2012.
  8 World Bank/International Labour Office, Universal Social Protection. Country Cases, Washington, D.C./Genf 2018.
  9 Eine Übersicht hierzu findet sich im ILO-Informationssystem über internationale Arbeitsstandards NORMLEX im Abschnitt 13, www.ilo.org/dyn/

normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12030:0::NO:::#Social_security
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auf sich. anders sieht dies bei der empfehlung 
nr. 202 aus: Sie stellt eine ›eigenständige empfeh-
lung‹ dar; es gibt bislang kein passendes Gegen-
stück auf Vertragsebene.10 Von Bedeutung ist sie 
aber auch deshalb, weil die internationale arbeits-
konferenz sie nahezu im Konsens verabschiedete – 
lediglich Panama hatte sich enthalten.11 Zudem 
wurde sie innerhalb kurzer Zeit von zahlreichen 
anderen maßgeblichen akteuren bekräftigt, unter 
anderem vom Un-Kinderhilfswerk (United na-
tions Children’s Fund – UniCeF) 12, von den 
Staats- und regierungschefs der Gruppe der 20 
(G20) 13, der europäischen Union (eU) 14 und  
von den Mitgliedstaaten der afrikanischen Union 
(aU).15 Selbst die Weltbank, die in ihren sozialpo-
litischen Projekten bislang vornehmlich auf selek-
tive und zeitlich befristete Hilfsprogramme gesetzt 
hat, begreift sich als strategischer Partner der ini-
tia tive für einen sozialen Basisschutz 16 und koo-
periert mit der iLo im rahmen der Globalen Part-
nerschaft für universelle soziale Sicherung zur 
erreichung der Ziele für nachhaltige entwicklung 
(Global Partnership for Universal Social Protection 
to achieve the Sustainable Development Goals – 
USP2030).17 

entscheidend für den politischen Durchbruch 
der idee eines sozialen Basisschutzes dürfte vor al-
lem ihre Verankerung in der im Jahr 2015 von den 

Vereinten nationen verabschiedeten agenda 2030 
für nachhaltige entwicklung (agenda 2030) gewe-
sen sein.18 in den Zielen für nachhaltige entwick-
lung (Sustainable Development Goals – SDGs) fin-
det sich unter der Überschrift ›armut in allen ihren 
Formen und überall beenden‹ die Zielsetzung 1.3, 
mit der sich die Staaten verpflichten, »den nationa-
len Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsys-
teme und -maßnahmen für alle […] einschließlich 
eines Basisschutzes« einzurichten.19 Sowohl auf 
iLo-ebene, wo sich in diesem Jahr der zuständige 
Sachverständigenausschuss mit der Umsetzung der 

empfehlung nr. 202 befasste 20, als auch im rah-
men des Hochrangigen Politischen Forums für 
nachhaltige entwicklung (High-level Political Fo-
rum on Sustainable Development – HLPF) 21 wird 
nun regelmäßig kontrolliert, welche anstrengun-
gen die Staatengemeinschaft zur ausweitung des 
sozialen Basisschutzes unternimmt.

10 Dies ist ein wichtiger Unterschied zu einem anderen Grundsatzdokument der ILO, das nicht als Übereinkommen verabschiedet wurde: die 
Erklärung über grundlegende Rechte und Pflichten bei der Arbeit vom 1.6.1998. Hierin wird auf die vertragsrechtlich festgelegten Kernarbeits-
rechtsnormen und deren Relevanz für alle ILO-Mitgliedstaaten verwiesen, also auch für Staaten, die die entsprechenden Übereinkommen nicht 
ratifiziert haben. Diese ›Agenda für menschenwürdige Arbeit‹ ist zehn Jahre später noch einmal durch die Erklärung über soziale Gerechtigkeit 
für eine faire Globalisierung v. 10.6.2008 von der ILO weiterentwickelt worden.

11 Vgl. Cichon a.a.O (Anm. 1), S. 25.
12 UNICEF, Integrated Social Protection Systems: Enhancing Equity for Children, New York 2012, S. 23.
13 Erklärung der Staats- und Regierungschefs der G20, Sankt Petersburg, 6.9.2013, Ziffer 30.
14 Mitteilung der EU-Kommission, Sozialschutz in der Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union, COM/2012/0446 final v. 20.8.2012.
15 The AU-Commission, Agenda 2063, Framework Document, The Africa We Want, 2015, S. 54f., au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-

framework_document_book.pdf
16 World Bank, Resilience, Equity, and Opportunity: The World Bank’s Social Protection and Labor Strategy 2012–2022, Washington, D.C. 2012, S. 11. 

Die Initiative für einen sozialen Basisschutz (Social Protection Floor Initiative – SPF-I) ist an alle Mitglieder der Gruppe der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung (United Nations Sustainable Development Group – UNSDG) adressiert, siehe www.social-protection.org/gimi/gess/
ShowProject.action?id=2767

17 ILO, The World Bank Group and ILO Universal Social Protection Initiative, Concept Note, www.ilo.org/global/topics/social-security/
WCMS_378991/lang--en/index.htm. An der USP2030 sind auf UN-Ebene außerdem noch UNICEF, das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen (United Nations Development Programme – UNDP) und die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations – FAO) beteiligt, siehe www.usp2030.org/gimi/USP2030.action. Auf zivilgesellschaft-
licher Ebene ist die Arbeit der Globalen Koalition für Sozialen Basisschutz (Global Coalition for Social Protection Floors) zu erwähnen, zu finden 
unter www.socialprotectionfloorscoalition.org/

18 UN-Dok. A/RES/70/1 v. 25.9.2015. 
19 Erst kürzlich hat die Kommission für soziale Entwicklung (Commission for Social Development – CSocD) erneut an diese Selbstverpflichtung der 

Staatengemeinschaft erinnert, vgl. UN Doc. E/CN.5/2019/3 v. 20.11.2018, Ziffer 46. Zu SDG 1.3 siehe auch Markus Kaltenborn, Globale soziale 
Sicherung. Neue Impulse durch die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung, in: Stiftung Entwicklung und Frieden (Hrsg.), Global Governance 
Spotlight 7/2015, www.sef-bonn.org/publikationen/global-governance-spotlight/72015.html 

20 ILO, General Survey Concerning the Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202), ILC.108/III/B, Genf 2019; zu dem auf ILO-Empfeh-
lungen anwendbaren Überprüfungsverfahren siehe auch Matthias Knauff, Der Regelungsverbund: Recht und Soft Law im Mehrebenensystem, 
Tübingen 2010, S. 277.

21 Die Webseite des HLPF ist unter sustainabledevelopment.un.org/hlpf abrufbar.

Entscheidend für den politischen Durchbruch  
der Idee eines sozialen Basisschutzes dürfte  
ihre Verankerung in der Agenda 2030 sein.
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http://www.ilo.org/global/topics/social-security/WCMS_378991/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/social-security/WCMS_378991/lang--en/index.htm
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Steuerung durch ›Soft Law‹

innerhalb weniger Jahre ist die iLo-empfehlung 
nr. 202 damit zu einem der zentralen referenz-
dokumente der globalen armutsbekämpfung und  
des weltweiten ausbaus der sozialen Sicherungs- 
systeme geworden. Hierzu beigetragen hat sicher 
auch der Umstand, dass sie, anders als ein iLo-
Übereinkommen, von den Mitgliedstaaten nicht 

erst ratifiziert werden musste. Die ursprünglich 
einmal ins auge gefasste idee, den iLo-Mitglied-
staaten den sozialen Basisschutz über ein interna-
tionales rahmenabkommen völkerrechtlich vorzu-
geben22, war recht bald wieder verworfen worden. 
Mit der Wahl dieses Standardsetzungsinstruments 
reiht sich die iLo in die Vielzahl global tätiger or-
ganisationen ein, die rechtlich nicht bindende Ver-
einbarungen und Beschlüsse – sogenanntes ›Soft 
Law‹ – zur Umsetzung ihrer politischen Strategien 
nutzen. auch wenn der Begriff oft Verwendung 
findet, ist nicht immer klar, welche arten von in-
ternationalen Dokumenten ihm im einzelnen zu-
zuordnen sind.23 eindeutige Fälle sind die resolu-
tionen beziehungsweise erklärungen, die von den 
Plenarorganen internationaler organisationen ver-
abschiedet werden – etwa von der Un-Generalver-
sammlung – sowie von entsprechenden organen 
von Un-Sonderorganisationen und verschiedener 
regionalorganisationen. ebenfalls als ›Soft Law‹ 

eingestuft werden regelmäßig die an transnationale 
Unternehmen gerichteten Verhal tens kodizes, die 
von internationalen organisationen ausgearbeitet 
wurden, etwa die Leitsätze der organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung 
(oeCD) für multinationale Unternehmen24 oder 
die Dreigliedrige Grundsatzerklärung über mul-
tinationale Unternehmen und Sozialpolitik der 
iLo 25. Umstrittener ist hingegen der Status von 
regelwerken, die von nichtstaatlichen organisa-
tio nen (nGos) oder privaten Sachverständigen-
kommissionen erlassen werden.26

Während in der Völkerrechtswissenschaft be-
reits seit geraumer Zeit über die juristische ein-
ordnung des ›Soft Law‹ diskutiert wird 27, ist die 
breite Öffentlichkeit – jedenfalls in Deutschland – 
mit dem Begriff erst seit Kurzem vertraut. an ihm 
entzündete sich im Herbst 2018 im Bundestag me-
dien wirksam der Streit um die deutsche Beteili-
gung am Globalen Pakt für eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration (kurz: Migrationspakt). 
einige abgeordnete bezweifelten die wiederholt 
von der Bundesregierung bekräftigte rechtsauf-
fassung, nach der das am 19. Dezember 2018 von  
der Un-Generalversammlung verabschiedete Do-
kument 28 trotz seiner möglicherweise etwas miss-
verständlichen Bezeichnung keine völkerrechtli-
chen Verpflichtungen begründe, sondern lediglich 
als ein rechtlich nicht bindender Kooperationsrah-
men anzusehen sei.29 Diese Vorbehalte spiegeln die 
Skepsis wider, die vereinzelt auch in der rechtswis-
senschaft gegenüber dem Begriff ›Soft Law‹ ge-
äußert worden ist. es sei irreführend, etwas als 
›recht‹ zu bezeichnen, wenn von ihm letztlich kei-
nerlei rechtliche Bindungswirkung ausgehe.30 ab-
gesehen davon bestehe keine notwendigkeit, die 
binäre Struktur von recht und nicht-recht auf-
zuweichen oder zu erweitern, denn innerhalb des 

22 Vgl. Deacon a.a.O (Anm. 1), S. 30f. 
23 Vgl. Dominik E. Arndt, Sinn und Unsinn von Soft Law, Baden-Baden 2011, S. 86f.
24 Die Leitsätze wurden im Jahr 1976 verabschiedet und im Jahr 2011 überarbeitet, siehe OECD, OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, 

Ausgabe 2011, mneguidelines.oecd.org/48808708.pdf
25 Die Erklärung wurde vom ILO-Verwaltungsrat im Jahr 1977 angenommen und zuletzt im Jahr 2017 geändert, siehe ILO, Dreigliedrige Grundsatz-

erklärung über multinationale Unternehmen und Sozialpolitik, 5.10.2017, www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_579897/lang--en/index.htm
26 Vgl. Carsten Giersch, Das internationale Soft Law, Münster 2015, S. 27f., und Knauff, Der Regelungsverbund, a.a.O. (Anm. 20), S. 217f. Der 

Vorschlag, noch nicht ratifizierte ILO-Übereinkommen als ›Soft Law‹ zu qualifizieren, so Thilo Morhard, Die Rechtsnatur der Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation, Frankfurt a.M. 1988, S. 178, wird zu Recht abgelehnt; siehe Knauff, Der Regelungsverbund, a.a.O. (Anm. 20), 
S. 275f. 

27 Ausführlich hierzu Giersch, Das internationale Soft Law, a.a.O. (Anm. 26), S. 25ff.; aus neuerer Zeit vgl. außerdem Jean d’Aspremont, Formalism 
and the Sources of International Law, Oxford 2011; Matthias Goldmann, Internationale öffentliche Gewalt, Heidelberg 2015. 

28 UN-Dok. A/RES/73/195 v. 19.12.2018. Siehe dazu auch den Beitrag von Stefan Rother in diesem Heft.
29 Deutscher Bundestag, Koalitionsantrag zum Globalen Migrationspakt angenommen, www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/

kw48-de-migrationspakt/580712; Kontroverse Aussprache zum Globalen Pakt für Flüchtlinge, www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/
kw48-de-aktuelle-stunde-migrationspakt/580830; Bundestag lehnt AfD-Antrag zum Globalen Migrationspakt ab, www.bundestag.de/
dokumente/textarchiv/2018/kw48-de-moratorium-migrationspakt/580846

30 Hierzu und zu ähnlichen kritischen Stellungnahmen siehe die Nachweise bei Giersch, Das internationale Soft Law, a.a.O. (Anm. 26), S. 39f.

Innerhalb weniger Jahre ist die ILO-Empfehlung  
Nr. 202 zu einem zentralen Referenzdokument  
der globalen Armutsbekämpfung geworden.
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rechts gebe es genügend Varianten an mehr oder 
weniger spezifischen, weitreichenden oder zwin-
genden normen.31

andere Juristinnen und Juristen stehen dieser 
entwicklung in der völkerrechtlichen rechtsquel-
lenlehre deutlich aufgeschlossener gegenüber und 
betonen die Chancen, die mit rechtlich unverbind-
lichen instrumenten für die Bewältigung globaler 
Steuerungsprobleme verbunden sind. Dass nämlich 
das ›Soft Law‹ – trotz seines unklaren rechtlichen 
Status – in der Praxis vielfach zum einsatz gelangt, 
liegt vor allem in seinem hohen Flexibilitätsgrad 
begründet: aufgrund der vielfältigen interessen-
divergenzen, die die verschiedenen internationa - 
len Politikfelder prägen, gelingt es Staa ten häufig 
nicht, sich auf den abschluss neuer multilateraler 
Verträge zu einigen. in der regel vergeht zu viel 
Zeit, bevor ein neues völkerrechtliches abkommen 
ausgehandelt wird und nach zumeist langwierigen 
ratifizierungsverfahren in den jeweiligen Vertrags-
staaten auch in Kraft gesetzt werden kann.32 ›Soft 
Law‹-normen hingegen bedürfen zu ihrem ›Wirk-
samwerden‹ keiner parla mentarischen Bil ligung 
und ermöglichen daher eine rechtzeitige reak tion 
der Staatengemeinschaft auf eine aktuelle inter-
nationale Pro blemlage.33 Da das ›Soft Law‹ keine 
rechtlich durchsetzbaren ansprüche oder Verbote 
begründet, sind die regierungen auch eher bereit, 
sich auf inhalte zu verständigen, die über einen po-
litischen Minimalkonsens hinausgehen. Das be-
deutet nicht, dass sie sich damit in einen kontroll-
freien raum begeben. Über Berichtspflichten und 
vergleichbare Überwachungsmechanismen, die – 
wie das Beispiel des sozialen Basisschutzes zeigt – 
häufig Bestandteil auch von rechtlich nicht binden-
den Steuerungsstrukturen sind, kann bis zu einem 
gewissen Grad zumindest politischer Druck auf die 
betreffenden akteure ausgeübt werden. 

als unbegründet hat sich auch die Befürchtung 
erwiesen, dass mit der zunehmenden praktischen 
relevanz rechtlich unverbindlicher instrumente 
eine Destabilisierung des internationalen rechts-
systems einhergehen könnte.34 Das Gegenteil dürf-
te der Fall sein: Zum einen leisten viele rechtlich 
nicht verbindliche Dokumente einen wichtigen 

Beitrag zur ausle gung und Konkretisierung bereits 
bestehenden Völkerrechts, zum anderen überneh-
men sie gerade in bislang nicht oder nur wenig re-
gulierten Politikbereichen eine wertvolle Stabilisie-
rungsfunktion, da sie politisch relevante Leitlinien 
vorgeben, die die Grundlage für einen später einzu-
leitenden Verrechtlichungsprozess bilden können. 

ein Beispiel für ein auf multilateraler ebene 
 nahezu vollständig durch ›Soft Law‹ reguliertes 
 Politikfeld ist die entwicklungszusammenarbeit. 

Das gegenwärtig bedeutsamste Dokument des ent-
wicklungsvölkerrechts stellt die bereits erwähnte 
agenda 2030 35 dar, die – ebenso wie das Vor-
gängerdokument, die Millenniums-erklärung 36 – 
rechtlich ›lediglich‹ auf einer resolution der  
Un-Generalversammlung beruht. in prozeduraler 
Hin sicht ergänzt werden diese inhaltlichen Vor-
gaben für die entwicklungspolitik durch die ef  - 
fek tivitätsprinzipien, auf die sich die große Mehr-
zahl der in diesem Sektor relevanten akteure im 
rahmen der Globalen Partnerschaft für wirksame 
 entwicklungskooperation (GPeDC) verständigt 
haben.37 trotz fehlender rechtsverbindlichkeit 
stellen diese Dokumente für die globale entwick-
lungszusammenarbeit zu Beginn des neuen Jahr-
tausends den maßgeblichen referenzrahmen dar. 
Die iLo-empfehlung für einen sozialen Basis-
schutz ist ein weiteres Beispiel für ein ›Soft Law‹-
Dokument, das für einen bestimmten internatio-
nalen Politikbereich, die globale Sozialpolitik, eine 
ähnlich grundlegende Bedeutung erlangt hat. 

international rechtlich nicht bindende Steue-
rungsinstrumente und völkerrechtliches Vertrags-
recht sind oft eng miteinander verknüpft 38, die 
iLo-empfehlung zum sozialen Basisschutz bildet 
da keine ausnahme. auf die vertikale Dimension 

31 Jan Klabbers, The Redundancy of Soft Law, Nordic Journal of International Law, 65. Jg., 2/1996, S. 167, 181.
32 Zum Folgenden siehe Markus Kaltenborn, Entwicklungsvölkerrecht und Neugestaltung der internationalen Ordnung, Berlin 1998, S. 96ff.
33 Vgl. auch Eibe Riedel, Theorie der Menschenrechtsstandards, Berlin 1986, S. 342.
34 Prosper Weil, Towards Relative Normativity in International Law?, American Journal of International Law, 77. Jg., 3/1983, S. 413, 416f., 421, 423.
35 Siehe UN-Dok. A/RES/70/1, a.a.O. (Anm. 18).
36 UN-Dok. A/RES/55/2 v. 18.9.2000.
37 Zusammengefasst im Abschlussdokument des vierten High-level Forum on Aid Effectiveness in Busan v. 1.12.2011, www.oecd.org/dac/

effectiveness/49650173.pdf, und bestätigt im Nairobi Abschlussdokument v. 1.12.2016, effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/
OutcomeDocumentEnglish.pdf

38 Knauff, Der Regelungsverbund, a.a.O. (Anm. 20), S. 295.

›Soft Law‹-Normen ermöglichen eine rechtzeitige  
Reaktion der Staatengemeinschaft auf eine 
 aktuelle internationale Problemlage.
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des Basisschutzkonzeptes ist bereits hingewiesen 
worden: Über sie werden die iLo-Mitgliedstaaten 
angehalten, auch die verschiedenen iLo-Überein-
kommen zu ratifizieren, die ein höheres niveau an 
sozialem Schutz anstreben.39 

Verbindungen zum internationalen 
Menschenrechtsschutz

eine mindestens ebenso wichtige Verbindung be-
steht aber auch zum Völkervertragsrecht im Be-
reich des Menschenrechtsschutzes. im interna tio-
nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kul - 
turelle rechte (international Covenant on econo-
mic,  Social and Cultural rights – iCeSCr, kurz: 
So  zial pakt) 40 ist das recht auf soziale Sicherheit 
(artikel 9) von mittlerweile 169 Staaten als Men-
schenrecht rechtsverbindlich anerkannt worden. 
Was genau diese rechtsgarantie umfasst, hat der 
ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle rechte (Committee on economic, Social and 
Cultural rights – CeSCr) in einem Kommentar, 
der allgemeinen Bemerkung nr. 19, näher  defi - 

niert.41 Vergleicht man die dort genannten Kern-
verpflichtungen zum Mindeststandard der sozia-
len Sicherheit mit dem in der iLo-empfehlung nr. 
202 vorgesehenen Basisschutz, zeigen sich zahlrei-
che Übereinstimmungen. Die vom CeSCr vorge-
nommene Konkretisierung des rechts auf soziale 
 Sicherheit ist damit zumindest in Bezug auf die 
Kernverpflichtungen von den iLo-Mitgliedstaaten 
eindeutig bestätigt worden. Und da auch die von 
der Un-Generalversammlung im Konsens ange-
nommene agenda 2030 das Basisschutzkonzept 
ausdrücklich bekräftigt, spricht einiges dafür, dass 
die Verpflichtung zur Bereitstellung eines sozialen 
Basisschutzes von der Staatengemeinschaft als völ-
kerrechtlich verbindlich akzeptiert worden ist. 

Damit wird zugleich deutlich, wie groß der 
Handlungsbedarf auch aus entwicklungspolitischer 
Sicht 42 ist, denn von dem anspruch einer weltwei-
ten Umsetzung ist das recht auf soziale  Sicherheit 
weit entfernt. Die iLo schätzt, dass 71 Prozent der 
Weltbevölkerung, also etwa 5,2 Mil liar den Men-
schen, ohne, beziehungsweise ohne ausreichende, 
soziale absicherung leben müssen.43 Kaum ein an-
deres Menschenrecht wird tagtäglich so häufig ver-
letzt wie das recht auf soziale Sicherheit. Darüber 
können auch die bisherigen Fortschritte bei der 
Umsetzung der iLo-empfehlung nr. 202 nicht 
 hinwegtäuschen.44 Der iLo-Sachverständigenaus-
schuss hat daher in seinem jüngst vorgelegten Be-
richt noch einmal betont, wie wichtig es ist, dass 
dort, wo die inländischen ressourcen nicht zur Fi-
nanzierung des Basisschutzes ausreichen, die wohl-
habenderen Mitgliedstaaten Unterstützung anbie-
ten.45 Hierbei handelt es sich keineswegs bloß um 
ein ethisches Gebot, sondern – wie sich aus dem 
Sozialpakt unmissverständlich ergibt 46 – um eine 
völkerrecht liche Verpflichtung. auch wenn nicht 
verbindlich festgelegt ist, welcher Staat konkret in 
welchem Maße zur Hilfeleistung verpflichtet ist, 
sollte den politisch Verantwortlichen in den Fi-
nanz- und entwicklungsministerien des Globalen 
nordens bewusst sein, dass auch sie einen substan-
ziellen Beitrag zu leisten haben, damit die Zielset-
zungen der iLo-empfehlung nr. 202 in absehbarer 
Zeit erreicht werden.

39 Vgl. Ursula Kulke/Emmanuelle Saint-Pierre Guilbault, Empfehlung zum sozialen Basisschutz, 2012 (Nr. 202): Ausweitung der Standards, um die 
Deckungslücke zu schließen, Internationale Revue für Soziale Sicherheit, 66. Jg., 3–4/2013, S. 111ff.

40 UN-Dok. 2200A (XXI) v. 16.12.1966.
41 UN Dok. E/C.12/GC/19 v. 4.2.2008.
42 Siehe Ziffer 12 der ILO-Empfehlung Nr. 202 sowie Ziffer 55 und 61 der Allgemeinen Bemerkung Nr. 19.
43 ILO, World Social Protection Report 2017–19, a.a.O. (Anm. 6), S. xxix.
44 Siehe World Bank/International Labour Office, Universal Social Protection, a.a.O. (Anm. 8).
45 ILO, General Survey, a.a.O. (Anm. 20), Ziffer 650.
46 UN-Dok. 2200A (XXI), a.a.O. (Anm. 40), Artikel 2, Absatz 1. Siehe in Bezug auf den globalen Sozialschutz auch die Allgemeine Bemerkung Nr. 19, 

a.a.O. (Anm. 41), Ziffer 55.
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The Social Protection Floor Recommendation No. 202 of the International 
Labour Organization (ILO) has been an important step towards the global 
implementation of the right to social security. Even though it is ›only‹ a  
soft law document, it has become the definitive reference framework for 
global social policy. At the same time, the recommendation confirms the 
Committee on Economic, Social and Cultural Rights’ (CESCR) assessment 
of the core obligations that states must observe as minimum standards of 
social security. There is therefore much to suggest that the obligation to 
provide a Social Protection Floor has now been accepted by the interna-
tional community as binding under international law.
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100 Jahre Internationale  
Arbeitsorganisation
In diesem Jahr wird die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 100 Jahre alt – eine gute  
Gelegenheit Bilanz zu ziehen. Ist die ILO ihrem Mandat gerecht geworden? Und kann sie  
Antworten auf die Fragen geben, die die globale Arbeitswelt heutzutage beschäftigen? 

ren erhebungen, die ihm vielerorts folgten, nahelie-
gend. Das zweite Prinzip, »arbeit ist keine Ware«2, 
verkörpert hingegen die humanistische und sozial-
liberale tradition, auf der die iLo aufbaute. arbeit 
dürfe, so die Grundaussage, als teil der menschli-
chen Verfasstheit und träger menschlicher Würde 
nicht als eine Ware unter vielen behandelt werden. 
Dieser Satz bildet den Kern eines politischen Kon-
senses, der die iLo seit ihren anfängen prägt: eine 
teilweise Dekommodifizierung der arbeit, also der 
Grad, inwieweit Menschen unabhängig von ihrer 
Marktposition Zugang zu Sozialleistungen haben, 
ist eine Grundbedingung für die existenz und das 
Überleben offener Wirtschaftsordnungen. »arbeit 
ist keine Ware« ist eine der ideellen Prämissen, auf 
denen moderne Wohlfahrtsstaaten gründen. Der 
Satz definiert damit einen Wesenskern der iLo,  
die angetreten war, den Kapitalismus zu humani-
sieren und vor seinen eigenen zerstörerischen ten-
denzen zu schützen, nicht jedoch ihn als System 
infrage zu stellen. Das dritte Prinzip lautet: »ar-
mut, wo immer sie besteht, gefährdet den Wohl-
stand aller.«3 es handelt sich dabei um die verein-
fachte Form der ursprünglichen Verfassung aus 
dem Jahr 1919,  deren Wortlaut mehrfach, zuletzt 
im Jahr 1975,  ge ändert wurde. Sie stellte fest, dass 
die »nicht einführung wirklich menschenwürdiger 
arbeits bedingungen durch eine nation die Bemü-
hungen anderer nationen um Verbesserung des  
Loses der arbeitnehmer in ihren Ländern«4 hemm- 
te. Beide Sätze verdeutlichen die grundsätzliche  
inter de pendenz der Staaten im Wirtschafts- und 

V or 100 Jahren, im Juni 1919, wurde im rah-
men der Pariser Friedensverträge die  in - 
ternationale arbeitsorganisation (inter na- 

tional Labour organization – iLo) gegründet.  
Unmittelbar nach dem ende des ersten Weltkriegs 
begann damit, was der amerikanische Präsident 
Franklin D. roosevelt im rückblick als einen »wil-
den traum« bezeichnete: eine internationale orga-
nisation, die sich das Ziel der sozialen Gerechtig-
keit für alle arbeitenden Menschen auf ihre Fahnen 
schrieb. 

Drei Handlungsprinzipien

Drei wesentliche Prinzipien trugen die erste Verfas-
sung der iLo. »Der Weltfriede kann auf die Dauer 
nur auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden«1, 
stand an erster Stelle. Die Verbindung zwischen 
dauerhaftem Frieden und sozialer Gerechtigkeit er-
schien vor dem Hintergrund des gerade zu ende 
gegangenen ersten Weltkriegs und der revolutio nä- 
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  1 ILO, Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation, Präambel, siehe www.ilo.org/berlin/publikationen-und-forschung/
schl%C3%BCsseldokumente/WCMS_571881/lang--de/index.htm. Der Beitrag baut auf der Gesamtdarstellung des Autors zur Geschichte  
der ILO ›The International Labour Organization. 100 Years of Global Social Policy‹ auf, die im Herbst 2019 erscheint.

  2 Ebd., Anlage I. Der Originalsatz aus dem Jahr 1919 war »Labour is not (merely) a commodity«, www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO

  3 Ebd., Anlage I.
  4 Ebd., Präambel.

http://www.ilo.org/berlin/publikationen-und-forschung/schl%25C3%25BCsseldokumente/WCMS_571881/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/berlin/publikationen-und-forschung/schl%25C3%25BCsseldokumente/WCMS_571881/lang--de/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
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  5 Internationales Übereinkommen betreffend das Verbot der Verwendung von weißem (gelbem) Phosphor in der Zündholzindustrie v. 26.9.1906, 
siehe www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19060022/index.html#fn1

  6 ILO-Übereinkommen Nr. 1 über die Arbeitsstunden in der Industrie v. 28.11.1919.
  7 ILO, NORMLEX, Information System on International Labour Standards, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0
  8 ILO-Übereinkommen Nr. 169 über eingeborene und in Stämmen lebende Völker v. 27.6.1989.
  9 ILO, Erklärung über die Ziele und Zwecke der Internationalen Arbeitsorganisation (Erklärung von Philadelphia), 10.5.1944,  

www.ilo.org/berlin/ziele-aufgaben/verfassung/WCMS_193728/lang--de/index.htm

gefährliche arbeitsbedingungen zu regulieren oder 
gar wie das Deutsche Kaiserreich erste Sozialver-
sicherungssysteme einführten. einem transnatio-
nalen netzwerk liberaler Sozialreformer gelang es 
noch vor dem ersten Weltkrieg, erste internationa-
le Übereinkommen auf den Weg zu bringen, die 
etwa im Jahr 1906 zum Verbot des gesundheitsge-
fährdenden weißen Phosphors bei der Herstellung 
von Streichhölzern führten.5 Während des ersten 
Weltkriegs waren es dann vor allem die Gewerk-
schaften, die in vielen kriegführenden Staaten ihr 
strategisches Gewicht als unverzichtbarer Partner 
der regierungen in der Kriegsproduktion in die 
Waagschale warfen und der idee einer dauerhaften 
internationalen organisation zur Setzung weltweit 
geltender Standards zum Durchbruch verhalfen. 
Die russische oktoberrevolution im Jahr 1917 tat 
ein Übriges, die Unterstützung von regierungen 
und Wirtschaftsvertretern zu gewinnen, in dem sie 
diesen die alternativen deutlich vor augen führte. 

in der Verfassung der iLo aus dem Jahr 1919 
nahm die Standardsetzung eine entsprechend zen-
trale Position ein. Bereits bei der ersten interna-
tionalen arbeitskonferenz in Washington, D.C. 
wurden bahnbrechende Übereinkommen etwa zur 
arbeitslosenversicherung und gegen Kinderarbeit 
auf den Weg gebracht. einen symbolischen Sieg  
errang die arbeiterbewegung mit dem ersten  
Übereinkommen, das den acht-Stunden-arbeits-
tag zur norm erhob.6 Bis in die Gegenwart hat die 
iLo 189 internationale arbeitsnormen in Form 
von Übereinkommen sowie weitere 205 rechtlich 
nicht bindende empfehlungen verabschiedet (Stand 
2018).7 Sie decken ein breites Spektrum arbeits- 
und sozialpolitischer themenfelder ab und erstre-
cken sich auf Fragen der Beschäftigungs- und Lohn-
politik, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit 
bei der arbeit ebenso wie auf eine Vielzahl von as-
pekten der sozialen Sicherheit. in einigen Fällen de-
cken iLo-normen Problemfelder ab, die über die 
Sozial- und arbeitspolitik im engeren Sinne hinaus-
gehen. ein Beispiel ist das Übereinkommen über 
indigene Völker aus dem Jahr 1989, das letztere 
erstmals zum Gegenstand des Völkerrechts erhob.8 

Die erklärung von Philadelphia aus dem Jahr 
1944, die teil der gültigen Verfassung der iLo  
ist, fügte der normensetzung zudem eine Men-
schenrechtskomponente hinzu.9 eine reihe von 

Sozialbereich und liefern damit eine wesentliche 
Begründung für das, was die iLo seit jeher als eine 
ihrer Hauptaufgaben betrachtet: die ausarbeitung 
sogenannter internationaler arbeitsnormen.

Internationale Arbeits- und 
Sozialstandards

Die idee internationaler arbeitsstandards war bei 
Gründung der iLo nicht neu. ihre Wurzeln reichen 
bis ins 19. Jahrhundert und in die Zeit der frühen 
industrialisierung zurück. Philanthropische Unter-
nehmer wie der Waliser robert owen propagier-
ten sie als Mittel, um die Lebensbedingungen der 
industriearbeiterschaft unter den Vorzeichen einer 
entstehenden globalen Wirtschaft zu verbessern. 
Diese grenzübergreifenden normen sollten verhin-
dern, dass Staaten, die in ihrer arbeits- und So-
zialgesetzgebung vorangingen, durch die erhöhten 
arbeitskosten im internationalen Wettbewerb ei-
nen nachteil erlitten. es galt, einen Wettlauf nach 
unten – den zerstörerischen Wettbewerb mittels 
›So zialdumping‹ – zu verhindern. Gegen ende des 
19.  Jahrhunderts gewann die idee eine wachsen- 
de anhängerschaft, als regierungen in europa  
und nordamerika darangingen, Kinderarbeit und 

Insbesondere für Frauen in ländlichen Gebieten ist es oftmals schwierig, einen 
Zugang zu Leistungen wie Gesundheitsversorgung oder Geldtransfers zu erhalten, 
wie hier etwa in Kambodscha. Die ILO arbeitet mit Regierungen zusammen, um den 
Zugang zu sozialen Leistungen zu erleichtern.   UN PHOTO: PERNACA SUDHAKARAN 

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19060022/index.html#fn1
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:1:0
http://www.ilo.org/berlin/ziele-aufgaben/verfassung/WCMS_193728/lang--de/index.htm
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Übereinkommen, etwa zur Vereinigungsfreiheit 
und dem recht auf Kollektivverhandlungen (1948 
und 1949), zur Lohngleichstellung für Männer 
und Frauen (1951), zur abschaffung der Zwangs-
arbeit (1957), gegen Diskriminierung in Beschäfti-
gung und Beruf (1958) sowie in jüngerer Zeit das 
Übereinkommen zur abschaffung der schlimms-
ten Formen der Kinderarbeit (1999), spiegeln die-
sen ansatz am deutlichsten wider. Die erklärung 
zu den grundlegenden Prinzipien und rechten bei 
der arbeit aus dem Jahr 1998 bezeichnete die ge-
nannten Übereinkommen als sogenannte Kernar-
beitsnormen, die für alle Mitgliedstaaten unab-
hängig von der ratifizierung Gültigkeit besitzen.10 

Doch die tätigkeit der iLo erschöpfte sich zu 
keinem Zeitpunkt in der normensetzung. Von an-
fang an versuchte die organisation, sich als zen-
trale anlaufstelle für alle Fragen der arbeits- und 
Sozialpolitik zu positionieren. als eine art Daten-
bank stellte die iLo ihren Mitgliedern mittels Sta-
tistiken und durch breite Untersuchungen, etwa 
zum Lebensstandard von arbeiterinnen und ar-
beitern, eine einzigartige ressource zur Verfügung, 
die den internationalen Vergleich arbeits-, sozial- 
und wirtschaftspolitischer Maßnahmen erlaubte. 
Daneben entsendete die iLo seit den 1930er Jah-
ren sogenannte technische Hilfsmissionen in we-
niger industrialisierte regionen in europa, asien, 
nordafrika sowie Lateinamerika, um regierungen 
etwa beim aufbau von Sozialversicherungssyste-
men zu beraten. Der eigentliche Durchbruch für 
diese tätigkeiten kam nach dem Zweiten Welt-
krieg, als die iLo den Schwerpunkt ihrer arbeit 
zunehmend auf die Probleme der Staaten des heuti-
gen Globalen Südens verlagerte.

im Spektrum internationaler organisationen 
sticht die iLo vor allem durch ihre einzigartige 
dreigliedrige oder ›drittelparitätische‹ Struktur 
hervor: neben den regierungen nehmen Vertrete-
rinnen und Vertreter von Gewerkschaften und ar-
beitgebern aus allen Mitgliedstaaten gleichberech-
tigt an den entscheidungsprozessen innerhalb der 
iLo teil. als die organisation im Jahr 1919 in 
Genf ihre arbeit aufnahm, steckte dieses Prinzip 
noch weitgehend in den Kinderschuhen. So wurde 
die iLo zu einem Labor, in dem ein grundlegend 
neuer Mechanismus der friedlichen Konfliktlösung 
zwischen Kapital und arbeit erprobt wurde. Das 
tripartistische Prinzip prägte damit auch die art 
und Weise, wie in der iLo um die ausarbeitung 
internationaler arbeitsstandards gerungen wurde: 

10 ILO, Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen, 1.6.1998,  
www.ilo.org/berlin/ziele-aufgaben/verfassung/WCMS_193727/lang--de/index.htm 

11 Jean Jacques Oechslin, The International Organisation of Employers. Three-Quarters of a Century in the Service of the Enterprise (1920-1998), 
Genf 2001, S. 36.

Die ILO wurde zu einem Labor, in dem ein neuer 
Mechanismus der friedlichen Konfliktlösung 
zwischen Kapital und Arbeit erprobt wurde.

Dem ersten Direktor der iLo, dem französischen 
reformsozialisten albert thomas, wird das Zitat 
zugeschrieben, dass im Standardsetzungsverfahren 
der iLo, die »arbeiter« oft die rolle der »Lokomo-
tive« übernahmen, während die rolle der arbeit-
geber hauptsächlich darin bestanden habe, als 
»Bremse« gegen die aus ihrer Sicht zu weitreichen-
de ambitionen der Gewerkschaften und einiger 
regierungen zu wirken.11

Wen vertritt die ILO?  
Ein kurzer Blick in die Geschichte

im Jahr 2019 blickt die iLo, die zunächst dem 
 Völkerbund in Genf angeschlossen war und im 
Jahr 1946 erste Sonderorganisation der Vereinten 
na tionen wurde, auf eine ereignisreiche und beweg-
te Geschichte zurück. eine grundsätzliche Frage hat 
ihre arbeit zu allen Zeiten begleitet: Wen vertritt 

die iLo? auf welche art von arbeiterinnen und ar-
beitern soll sich ihre tätigkeit erstrecken? Und auf 
welche Formen der arbeit? Sowohl in Bezug auf die 
geografische als auch auf die thematische ausrich-
tung war die iLo zunächst weit davon entfernt, die 
globalen realitäten der arbeitswelt in all ihren Fa-
cetten widerzuspiegeln. Das Profil der organisation 
war zunächst vorwiegend europäisch geprägt; die 
Mehrzahl der verabschiedeten normen orientierte 
sich am Leitbild des männlichen indus triearbeiters. 
Dieser repräsentierte im globalen Maßstab – da-
mals wie heute – selbstverständlich nur eine Min-
derheit der weltweit arbeitenden Bevölkerung. 

Gleichzeitig lässt sich die Geschichte der iLo 
als die einer stetigen expansion lesen. Unter den 
Gruppen, die dabei mit der Zeit vom rand in den 
 Mittelpunkt der aufmerksamkeit rückten, bilden 
Frauen die größte. Dabei wurde weibliche arbeit 
früh zum Gegenstand von iLo-Standards. Die 
ersten hiervon behandelten Frauen noch als geson-
derte Gruppe, die eines besonderen Schutzes be-
durfte. So versuchte die iLo etwa, die nachtarbeit 

http://www.ilo.org/berlin/ziele-aufgaben/verfassung/WCMS_193727/lang--de/index.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


66   Vereinte nationen 2/2019

100 Jahre Internationale Arbeitsorganisation  |  Maul

von Frauen einzuschränken, und etablierte den 
Mutterschutz als norm. Frauenrechtlerinnen kri-
tisierten die Betonung der Geschlechterunterschie-
de früh als Versuch, Frauen aus der arbeitswelt 
auf ihre ›angestammte‹ rolle als Mutter und 
Hausfrau zu verweisen. auch das bahnbrechende 
Übereinkommen aus dem Jahr 1951, das gleichen 
Lohn für gleiche arbeit von Frauen und Männern 
als fortan gültiges Prinzip in der normensetzung 
der iLo verankerte, führte nicht zur Beseitigung 
der vie lerorts weiterbestehenden faktischen Un-
gleichbehandlung.12

auch landwirtschaftliche und intellektuelle ar-
beit bezog die iLo frühzeitig ein. Und noch wäh-
rend der Zwischenkriegszeit richtete sie ihr augen-
merk auf eine reihe anderer Gruppen, darunter 
arbeiterinnen und arbeiter in den europäischen 
Kolonial gebieten, Seeleute, arbeitsmigrantinnen 
und -migranten, Flüchtlinge sowie Kriegsversehrte 
und Menschen mit Behinderung. ein tiefgreifen - 
der Wandel vollzog sich in den 1970er Jahren. als 
 Folge der gewachsenen aufmerksamkeit für die 
 Pro bleme der Länder des Globalen Südens rückte 

 zunehmend auch die große Zahl von Menschen ins 
Blickfeld, die weltweit in nicht regulären oder in-
formellen arbeitsverhältnissen ihren Lebensunter-
halt verdienen.13

in zunehmendem Maße hat sich die iLo auch 
themen wie Gesundheit, ernährung, Wohnen oder 
Freizeitgestaltung zugewandt. Von anfang an ge-
hörte auch die Wirtschaftspolitik zu den interes-
senfeldern der organisation. Seit den 1930er Jah-
ren leistete sie hier einen wichtigen Beitrag zur 
Popularisierung der ideen des britischen Ökono-
men John Maynard Keynes. Seine Vorstellungen 
kontrazyklischer Wirtschaftspolitik, die der Sozial-
politik eine wichtige rolle zuordneten, wurden von 
der iLo bereitwillig aufgegriffen: Vor dem Hinter-
grund der Weltwirtschaftskrise nach dem Jahr 1929 
plädierte die iLo im Kampf gegen die Massenar-
beitslosigkeit im einklang mit Keynes ideen für 
eine aktive Wirtschaftsplanung, die einführung 

12 ILO-Übereinkommen Nr. 100 über gleiches Entgelt v. 29.6.1951.
13 Siehe dazu auch den Beitrag von Gabriele Köhler in diesem Heft.
14 ILO, Erklärung über die Ziele und Zwecke der Internationalen Arbeitsorganisation, a.a.O. (Anm. 9).

von arbeitslosenversicherungen und die auflage 
öffentlicher arbeitsbeschaffungsprogramme. 

Die ILO in der Defensive

Während der krisenhaften 1930er Jahre geriet die 
organisation in schweres Fahrwasser, wozu der 
aufstieg des nationalsozialismus nicht unerheb-
lich beitrug. Dabei hatte die regierung der Wei-
marer republik anfänglich noch zu den Stützen 
der iLo gezählt. anders als im Völkerbund war 
Deutschland hier seit dem Jahr 1919 Mitglied. Das 
›deutsche‹ Modell der Sozialversicherung prägte 
als sozialpolitisches Leitmotiv die arbeit der orga-
nisation während der Zwischenkriegszeit. Diese 
Kooperation endete im Jahr 1933 mit der Machter-
greifung der nationalsozialisten und dem anschlie-
ßenden austritt Deutschlands. 

in der Folge standen die iLo und ihr sozial- 
liberales Modell von vielen Seiten unter Druck.  
Die organisation reagierte mit einer geografischen 
neu ausrichtung auf die westliche Hemisphäre. 
Der Beitritt der USa im Jahr 1934 war dabei in 
zweifacher Hinsicht eine bedeutende Zäsur: Ge-
nauso wichtig wie die politische Unterstützung war 
die inspiration, die die iLo aus der ›new Deal‹-
Politik des amerikanischen Präsidenten Franklin 
D. roosevelt bezog. Zu einer Zeit, in der autoritäre 
Gesellschaftmodelle gediehen, vereinte sie staatli-
che Planung mit einer offenen Wirtschaft und de-
mokratischen ordnung. 

Während des Zweiten Weltkriegs, der die iLo 
ins exil im kanadischen Montreal zwang, stellte 
sich die organisation an die Seite der alliierten 
Mächte. in der erklärung von Philadelphia aus 
dem Jahr 1944 gab sie deren Verpflichtung zur so-
zialen erneuerung eine Stimme und firmierte da-
mit als eine art Gründungsurkunde für die errich-
tung von Wohlfahrtsstaaten nach dem Zweiten 
Weltkrieg. neben der neuen menschenrechtlichen 
Basis postulierte die erklärung ein umfassendes 
›Sozialziel‹ aller nationalen und internationalen 
Politik, ausdrücklich unter einschluss von Wirt-
schaft, Finanzen und Handel.14 

Fokus auf die Länder des Globalen Südens

Zwei Faktoren prägten die arbeit der iLo nach 
1945 wesentlich: erstens trat der ost-West-Konflikt 

Im Laufe der Zeit hat sich die ILO auch  
Themen wie Gesundheit, Wohnen oder  
Freizeitgestaltung zugewandt.
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Weltbeschäftigungsprogramm (World employment 
Programme – WeP) einen bedeutenden Beitrag, 
um den Fokus der internationalen entwicklungs-
debatten auf das Problem der armut zu lenken. 
auf Un-ebene trug das WeP entscheidend zur 
Verbreitung von Begriffen wie ›informeller Sektor‹ 
und ›Grundbedürfnisse‹ bei, die in der Folge auch 
von vielen anderen institutionen aufgegriffen wur-
den. Viele der durch das WeP angeregten Maß-
nahmen wurden bereits kurze Zeit später durch  
die ›Strukturanpassungsprogramme‹ des interna-
tionalen Währungsfonds (international Monetary 
Fund – iMF) konterkariert, die vom neoliberalen 
›Washington-Konsens‹ getragen wurden.

Mit dem ende des ost-West-Konflikts in den 
Jahren 1989/90 verlor die iLo in internationalen 
Debatten weiter an Boden. Bei der Gestaltung des 
wirtschaftlichen und sozialen Wandels in den ehe-
maligen ostblockstaaten sah sich die organisation 
überwiegend an den rand gedrängt. Deutlich wur-
de der schwindende einfluss auch vor dem Hinter-
grund der im Jahr 1995 erfolgten Gründung der 

Welthandelsorganisation (World trade organiza-
tion – Wto), die die entflechtung wirtschafts- und 
sozialpolitischer Fragen ebenso ins Licht rückte wie 
den absoluten Vorrang, den die meisten Staaten der 
Handelspolitik im rahmen der Globalisierungsde-
batte einräumen. Der weltweit schwindende ein-
fluss von Gewerkschaften und ein weiter sinkendes 
interesse an iLo-Standards trug dazu bei, dass die 
iLo schwierigen Zeiten entgegenzugehen schien. 

Wiedererstarken der ILO

in jüngster Zeit ist es der organisation gelungen, 
ihrer Stimme als soziales Gewissen in der Globa-
lisierungsdebatte wieder mehr Gewicht zu verlei-
hen. ein wichtiger Schritt war die eingangs er-
wähnte erklärung der grundlegenden Prinzipien 
und rechte bei der arbeit aus dem Jahr 1998, die 
ein Minimum an gemeinsamen Werten definiert.15  
Kam pagnen wie das internationale Programm  
zur Beseitigung der Kinderarbeit (international 

in den Debatten um die Übereinkommen beson-
ders hervor. Zweitens führte die auflösung der 
 europäischen Kolonialreiche in asien und afrika 
zu einem steilen anstieg der Zahl der iLo- 
Mitgliedstaaten, von 55 im Jahr 1948 auf 121 im 
Jahr 1970. Während der langen amtszeit des ame-
rikanischen Generaldirektors David Morse (1948–
1970) durchlief die iLo einen tiefgreifenden 
 Wandel und passte ihr Profil zunehmend an die 
ansprüche der Länder des Globalen Südens an. 

Die weltpolitischen Umbrüche seit den 1970er 
und 1980er Jahren schlugen sich in der iLo auf 
vielfältige Weise nieder. Sie beteiligte sich aktiv  
an demokratischen Übergangsprozessen, von Spa-
nien nach dem ende der Diktatur unter  Francisco 
Franco bis nach Polen, wo sie dem Kampf des un-
abhängigen Gewerkschaftsverbandes Solidarność 
um anerkennung durch die kommunistische re-
gierung ein bedeutendes Forum bot. auch in der 
auseinandersetzung mit dem südafrikanischen 
apartheid-regime war die organisation seit den 
1960er Jahren an vorderster Front aktiv. Die in-
ternationale arbeitskonferenz im Jahr 1990, auf 
der – ein Jahr nach dem Fall der Berliner Mauer – 
tadeusz  Mazowiecki als erster demokratisch ge-
wählter Ministerpräsident Polens und der wenige 
Monate zuvor aus der Haft entlassene nelson 
Mandela der iLo für ihren einsatz dankten, stellte 
den krönenden abschluss dar.

Schwindender Einfluss

Zur selben Zeit sah die iLo ihren einfluss vor dem 
Hintergrund der weltweiten wirtschaftlichen Kri -
se schwinden, die während der 1970er Jahre das 
ende des ›goldenen Zeitalters‹ der nachkriegsjahr-
zehnte einläutete. Der Wandel im wirtschaftspoli-
tischen Denken vom Keynesianismus hin zu ange-
botsorientierten ›neoliberalen‹ ansätzen, der sich 
vor diesem Hintergrund vollzog, schlug sich auch 
in der arbeit der iLo nieder. Forderungen nach 
wirtschaftlicher Liberalisierung, Flexibilisierung 
und Deregulierung des arbeitsmarkts, die po-
litisch durch die Wahl Margaret thatchers zur 
 Premierministerin Großbritanniens im Jahr 1979 
und ronald reagans zum US-Präsidenten im  
Jahr 1980 starke Verbündete fanden, begannen an 
den Grundfesten der iLo zu rühren.

Der Beginn des ›neoliberalen Zeitalters‹ beein-
flusste die arbeit der organisation auch mit Blick 
auf die entwicklungspolitik. noch in den 1970er 
Jahren leistete die iLo hier mit ihrem umfassenden 

Forderungen nach wirtschaftlicher  
Liberalisierung begannen an den  
Grundfesten der ILO zu rühren.

15 ILO, Erklärung der ILO über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit und ihre Folgemaßnahmen, a.a.O. (Anm. 10). 
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 Programme on the elimination of Child Labour –  
iPeC), das entscheidend mit Unterstützung der 
deutschen Bundesregierung auf den Weg gebracht 
wurde, haben der organisation neue aufmerksam-
keit verschafft. insbesondere die im Jahr 1999 ini-
tiierte ›agenda für menschenwürdige arbeit‹, die 
seit dem Jahr 2015 auch als teil der Ziele für nach-
haltige entwicklung (Sustainable Development 
Goals – SDGs) der Vereinten nationen firmiert, 
haben der iLo zu neuer Sichtbarkeit verholfen.16 

Die Zukunft der ILO 

Wird die iLo ein Jahrhundert nach ihrer Grün-
dung noch gebraucht? Sind ihre Mittel geeignet, 
den Problemen einer immer komplexer werdenden 
arbeitswelt angemessen zu begegnen? Diese Fra-
gen stehen im Zentrum der vom derzeitigen Gene-
raldirektor Guy ryder angestoßenen initiative zur 
Zukunft der arbeit, mittels derer die iLo versucht, 
antworten mit Blick auf die auswirkungen des 
Klimawandels, der globalen Migration und der Di-
gitalisierung auf die Welt der arbeit bereitzustel-
len. Sie haben auch die Globale Kommission für 

16 UN-Dok. A/RES/70/1 v. 25.9.2015. Siehe auch UN, SDGs, About the Sustainable Development Goals, www.un.org/sustainabledevelopment/
sustainable-development-goals/

17 ILO, Bericht der Globalen Kommission zur Zukunft der Arbeit, Am Menschen orientierte Agenda für die Zukunft der Arbeit, 22.1.2019,  
www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_663032/lang--de/index.htm

18 ILO-Übereinkommen Nr. 189 über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte v. 16.6.2011.
19 ILO-Übereinkommen Nr. 29 über Zwangs- oder Pflichtarbeit v. 28.6.1930; Protokoll aus dem Jahr 2014 zum Übereinkommen über Zwangsarbeit, 

siehe www.ilo.org/berlin/presseinformationen/WCMS_534557/lang--de/index.htm. Siehe auch ILO, Forced Labour, Modern Slavery and Human 
Trafficking, www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm 

20 ILO, The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, www.ilo.org/global/topics/labour-migration/migration/lang--en/index.htm
21 ILO, Verfassung der Internationalen Arbeitsorganisation, Präambel, a.a.O. (Anm. 1).

die Zukunft der arbeit beschäftigt, die pünktlich 
zum Jubiläum im Januar 2019 ihren Bericht vorge-
legt hat.17 Und auch in der Standardsetzung hat die 
iLo zuletzt neue akzente gesetzt: Mit dem Über-
einkommen über menschenwürdige arbeit für 
Hausangestellte hat sie ihren Wirkungskreis aber-
mals auf eine unter den Vorzeichen der Globalisie-
rung besonders gefährdete Gruppe von arbeitneh-
merinnen und arbeiternehmern ausgeweitet.18 Die 
Debatte um das im Jahr 2014 verabschiedete Zu-
satzprotokoll zum Übereinkommen über Zwangs- 
und Pflichtarbeit wirft darüber hinaus ein grelles 
Licht auf die vielfältigen Formen moderner Skla-
verei und des Menschenhandels, denen Millionen 
Menschen weltweit zum opfer fallen.19 

Die Frage nach der relevanz der iLo lässt sich 
am besten mit rückgriff auf ihre drei Grund - 
prin zipien beantworten: »arbeit ist keine Ware« 
ist in den Debatten um die soziale ausgestaltung 
der Globalisierung ebenso aktuell wie die Fest-
stellung, dass armut, »wo immer sie besteht«,  
den »Wohlstand aller« gefährde, was durchaus als 
Kommentar zu gegenwärtigen Migrationsdebatten 
gelesen werden kann.20 ebenso zeitgemäß erschei-
nen die ersten Worte der iLo-Verfassung aus dem 
Jahr 1919: »Der Weltfriede kann auf die Dauer nur 
auf sozialer Gerechtigkeit aufgebaut werden«.21 
Hier lohnt ein Blick auf die Konferenz von Phila-
delphia im Jahr 1944, die diesen Satz aufgriff und 
mit  einem weiteren Sinngehalt anreicherte. auf 
dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs herrschte 
einigkeit, dass es das Versagen der liberalen De-
mokratien gewesen war, den sozialen Folgen der 
Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre entschieden 
entgegenzuwirken. aus der erfahrung des Faschis-
mus und eines weiteren verheerenden Krieges zo-
gen die Verfasser eine wichtige Lehre: Soziale Ge-
rechtigkeit ist eine Vorbedingung nicht nur für den 
Frieden, sondern für die Stabilität und letztendlich 
das Überleben der Demokratie selbst. in einer Zeit, 
in der neonationalistische und rechtspopulistische 
Bewegungen ihren erfolg nicht zuletzt auf die vie-
lerorts realen erfahrungen sozialer Ungleichheit 
gründen, hat diese erkenntnis nichts von ihrer 
Dringlichkeit verloren. 
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Frischer Wind und  
Gesundheit für alle
Der derzeitige Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus will die Weltgesundheitsorga- 
nisation (WHO) reformieren und bis zum Jahr 2030 einen universellen Zugang zu medizinischer 
Grundversorgung schaffen. Aufgrund der Zahlungsunwilligkeit der Mitgliedstaaten droht der  
WHO jedoch eine Abhängigkeit von privaten Geldgebern.

denn die von der Un-Generalversammlung verab-
schiedeten Ziele für nachhaltige entwicklung (Sus-
tainable Development Goals  – SDGs) sehen »die 
allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich 
der absicherung gegen finanzielle risiken, den 
 Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesund-
heitsdiensten und den Zugang zu sicheren, wirk-
samen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehr-
lichen arzneimitteln und impfstoffen für alle« bis 
zum Jahr 2030 vor.2 Die WHo sieht tedros als 
Dreh- und angelpunkt zur Umsetzung dieses Ver-
sprechens. 

Drei entscheidende Faktoren sollen ihm zufolge 
zu einer stärkeren WHo führen: erstens, mehr 
 effizienz und effektivität innerhalb der organisa-
tion, deren Zentrale in Genf seit langem als unfle-
xibel und bürokratisch gilt. einen dazu im ersten 
amtsjahr entwickelten Plan, der unter anderem auf 
mehr Dezentralisierung setzt, soll das neue Lei-
tungs team der WHo umsetzen, das aus allen Welt-
regionen stammt und zu zwei Dritteln aus Frauen 
besteht. Die Diversifizierung der Führungsebene ist 
der zweite erfolgsfaktor. Der dritte ist der 13. all-
gemeine Handlungsrahmen3 (General Programme 
of Work – GPW) für die Jahre 2019 bis 2023,  
den er bewusst zwölf Monate vorher ausgehandelt 
 hatte. Bei der Sitzung des exekutivrats4 in Genf 
ende Januar 2018 setzte sich tedros in vielen 

A n frischem Wind lässt es tedros adhanom 
Ghebreyesus nicht fehlen. Der 54-jährige 
Äthiopier, der die Weltgesundheitsorgani-

sation (World Health organization – WHo) seit 
Juli 2017 als Generaldirektor leitet, sieht sich als 
reformer. Vor der 71. Weltgesundheitsversamm-
lung (World Health assembly  – WHa) im Mai 
20181 sprach der Generaldirektor erstmals nicht 
als erster. ›Dr. tedros‹, wie der ehemalige Gesund-
heits- und außenminister Äthiopiens genannt wer-
den möchte, ließ stattdessen ruandas Präsident 
Paul Kagame ein anliegen loben, das tedros schon 
ins Zentrum seiner Wahlkampfplattform gestellt 
hatte: die allgemeine Gesundheitsversorgung. an-
dere für sich sprechen zu lassen, gehört zur Kunst 
der Diplomatie, und tedros ist und bleibt Diplo-
mat – eine eigenschaft, die ihm an der Spitze der 
WHo nur helfen kann. Für die allge meine Gesund-
heitsversorgung hat er zudem gute  argumente, 

  1 Tedros Adhanom Ghebreyesus, Opening of the Seventy-first World Health Assembly, WHO, 21.5.2018, www.who.int/dg/speeches/2018/
opening-world-health-assembly/en/ 

  2 Siehe UN-Dok. A/RES/70/1 v. 21.10.2015, Ziel 3.8. Im Rahmen von Ziel 3 werden die Bemühungen zur weltweiten Verbesserung der Gesundheit 
der Millenniums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals – MDGs) weitergeführt.

  3 WHO, Draft Thirteenth General Programme of Work, 2019–2023, Report by the Director-General, 5.4.2018, apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/
WHA71/A71_4-en.pdf

  4 Das Executive Board besteht aus 34 Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedstaaten, die für drei Jahre gewählt werden. Deutschland wird 
zwischen den Jahren 2018 und 2021 von Björn Kümmel, stellvertretender Leiter des Referats Globale Gesundheitspolitik im Bundesgesundheits-
ministerium, vertreten.
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inhaltlichen Punkten durch, musste aber auch 
rückschläge hinnehmen. eine stärkere »opera-
tionelle arbeit« der WHo strichen ihm die Mit-
gliedstaaten aus dem Dokument, wohl aus angst, 
die WHo könne sich als Un-Gegenstück zum 
 internationalen Komitee vom roten Kreuz (iCrC) 
oder Ärzte ohne Grenzen (MSF) neu erfinden wol-
len. Beobachterorganisationen wie die internatio-
nale der Öffentlichen Dienste (PSi) begrüßten den 
visionären Charakter des GPW, kritisierten aber, 

dass die aufgewerteten WHo-repräsentantinnen 
und repräsentanten in den Staaten und regionen 
vom exekutivrat kein ausreichendes Verhand-
lungsmandat erhielten, um die geplante Dezentra-
lisierung im einklang mit den Bedürfnissen vor 
ort umzusetzen.5

Die größte niederlage aber musste tedros bei 
der Finanzierung seiner Pläne hinnehmen: Die Be-
fürwortung des GPW schließe ausdrücklich nicht 
den zeitgleich eingereichten Finanzierungsrahmen 
ein, befand der exekutivrat. tedros hatte für die 
erstmals fünfjährige Periode des GPW Kosten von 
10,8 Milliarden US-Dollar veranschlagt 6, einen 
Betrag, den er für die WHa um 800 Millionen US-
Dollar kürzen musste. Das noch größere Problem 
aber ist, dass 97 Prozent der Beiträge im Pro-
grammbudget der WHo für die Jahre 2016 und 
2017 in einem Maße zweckgebunden waren, dass 
nichtstaatliche organisationen (nGos) von einer 
»erdrosslung« der WHo sprachen7 – ein katastro-
phaler Zustand für eine organisation, die flexibler 
werden und sich von nationalen abhängigkeiten 
befreien will. So groß die Zustimmung für tedros’ 

reformkurs und sein auftreten in der WHa zu 
sein scheint, das Vertrauen in die WHo-Führung, 
der in der Vergangenheit wiederholt Mittelver-
schwendung und mangelnde transparenz vorge-
worfen wurde, muss offensichtlich noch wachsen. 
Skepsis herrscht selbst in reihen der Ärzteschaft.8

Das ›Drei-Milliarden-Programm‹

Den neuen Handlungsrahmen nennt tedros das 
›Drei-Milliarden-Programm‹. es adressiert die drei 
prioritären Ziele des GPW: Bis zum Jahr 2023 
 sollen eine Milliarde Menschen zusätzlich Zugang 
zu allgemeiner Gesundheitsversorgung haben, eine 
Milliarde Menschen besser als bisher vor Gesund-
heitskrisen geschützt sein und eine weitere Mil-
liarde Menschen gesünder leben als bislang. Zum 
letzten Ziel werden sowohl der Kampf gegen anste-
ckende als auch gegen chronische Krankheiten ge-
nannt sowie das Vorgehen gegen antibiotikare-
sistenzen und die Gesundheitsauswirkungen des 
Klimawandels auf die Bevölkerungen kleiner insel-
staaten. Wichtig vor allem für entwicklungsländer 
ist ein weiteres Ziel: einer Milliarde Menschen soll 
der Zugang zu rollstühlen, Prothesen, Hörgerä-
ten, Brillen und anderen technologischen Gesund-
heitslösungen eröffnet werden. Bisher hat diesen 
Zugang nur ein Zehntel der Weltbevölkerung, vor 
allem in den industrieländern.9

Das Ziel einer allgemeinen Gesundheitsversor-
gung für alle ließ tedros im oktober 2018 in einer 
Konferenz in Kasachstans Hauptstadt astana10 
bekräftigen. im Jahr 1978 war in der früheren ka-
sachischen Hauptstadt alma-ata eine entsprechen-
de Deklaration verabschiedet worden, die das the-
ma erstmals auf die tagesordnung hob.11 in der 
neuen erklärung werden Vorbeugung und Behand-
lung von Krankheiten und vor allem der Zugang 
zur medizinischen Grundversorgung auch in entle-
genen und armen Gebieten als Ziele vorgegeben.12 
Wie genau das geschehen soll, ist jedoch unklar. 

So groß die Zustimmung für Tedros’  Reformkurs 
zu sein scheint, das Vertrauen in die WHO- Führung 
muss offensichtlich noch wachsen.  

  5 Public Services International, 142nd Session of WHO Executive Board Endorses 13th General Programme of Work, 25.1.2018, www.world-psi.org/
en/142nd-session-who-executive-board-endorses-13th-general-programme-work

  6 White Paper, Financial Estimate for the 13thGeneral Programme of Work (2019-2023), WHO, 26.5.2018, www.who.int/about/what-we-do/
White_paper_financial_estimate_GPW13_May2018.pdf

  7 Public Services International, a.a.O. (Anm. 5). 
  8 Matthias Wallenfels, Die Zahlenspiele des Dr. Tedros, Ärzte Zeitung online, 30.5.2018, www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/ 

gesundheitspolitik_international/article/964962/who-milliardengipfel-zahlenspiele-des-dr-tedros.html 
  9 WHO, Assistive Technology. Key Facts, 18.5.2018, www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology
10 Am 20. März 2019 stimmte das kasachische Parlament der Umbenennung Astanas in Nursultan zu. Die Namensänderung erfolgte auf Vorschlag 

des neuen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew zu Ehren des langjährigen Präsidenten Nursultan Nasarbajew, der nach 30 Jahren im Amt 
zurückgetreten war. 

11 WHO, Declaration of Alma-Ata, 12.9.1978, www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
12 WHO, Declaration of Astana, Global Conference on Primary Health Care, 25./26.10.2018, www.who.int/docs/default-source/primary-health/

declaration/gcphc-declaration.pdf

http://www.world-psi.org/en/142nd-session-who-executive-board-endorses-13th-general-programme-work
http://www.world-psi.org/en/142nd-session-who-executive-board-endorses-13th-general-programme-work
http://www.who.int/about/what-we-do/White_paper_financial_estimate_GPW13_May2018.pdf
http://www.who.int/about/what-we-do/White_paper_financial_estimate_GPW13_May2018.pdf
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gesundheitspolitik_international/article/964962/who-milliardengipfel-zahlenspiele-des-dr-tedros.html
http://www.aerztezeitung.de/politik_gesellschaft/gesundheitspolitik_international/article/964962/who-milliardengipfel-zahlenspiele-des-dr-tedros.html
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology
http://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf
http://www.who.int/docs/default-source/primary-health/declaration/gcphc-declaration.pdf
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auch das dritte Ziel wird sich nur mit erhebli-
chem finanziellem Mitteleinsatz erreichen lassen. 
ein Beispiel ist die tuberkulose-Bekämpfung: an 
der heilbaren infektionskrankheit starben allein 
im Jahr 2017 1,3 Millionen Menschen. Um diese 
Leben zu retten, müssten nach Schätzungen der 
WHo 3,5 Milliarden US-Dollar in wirksame impf-
stoffe, Diagnostika und Medikamente investiert 
werden.15 tatsächlich waren es im Jahr 2018 gera-
de einmal 700 Millionen. Und tuberkulose ist nur 

eine der Krankheiten, die die WHo bekämpfen 
soll. So wurde auf der 71. WHa die Behandlung 
von Schlangenbissen in den Katalog der vernach-
lässigten Krankheiten mit jährlich 100 000 todes-
fällen aufgenommen. Die ausbreitung der Masern, 
der Kampf gegen Malaria und Polio sowie gegen 
Lungenerkrankungen durch schlechte Luft sind 
weitere Hürden auf dem Weg, die Gesundheit von 
einer Milliarde Menschen zu verbessern.

Geld, Macht und Messbarkeit

Wo bei all diesen Herausforderungen das größte 
Problem der WHo liegt, zeigt ein Blick auf die 
Zahlen. 194 Staaten sind Mitglied der WHo, doch 
die Pflichtbeiträge für die organisation mit ihren 
gut 8 000 Bediensteten sind seit dem Jahr 1993 
eingefroren, ein Beschluss auf Druck der USa. im 
Doppelhaushalt der Jahre 2016 und 2017 standen 
168 Millionen US-Dollar an frei verfügbaren Spen-
den16 knapp vier Milliarden US-Dollar zweckge-
bundene Spenden gegenüber. Zusammen mit den 
929 Millionen US-Dollar an Pflichtbeiträgen 17 
 reichen die zweckgebundenen freiwilligen Beiträge 
aus, um die Verwaltungskosten zu decken. Die 
300 Millionen US-Dollar frei verfügbarer Mittel, 
die übrigbleiben, sind kaum der rede wert, zumal 
der Doppelhaushalt mehr als 850 Millionen US-
Dollar unter Plan abschloss. Daran zeigt sich das 

Der Verabschiedung war ein mehrmonatiger Kon-
sul  tationsprozess vorausgegangen. Die USa stimm-
ten erst zu, nachdem in einer Fußnote gesondert 
da rauf hingewiesen wurde, dass abtreibung kei-
nesfalls als Methode der Familienplanung propa-
giert werden dürfe. Damit wurde ein ausstieg der 
USa aus der erklärung nur knapp verhindert.13

Besserer Schutz vor weltweiten 
Gesundheitskrisen

Mit dem zweiten Ziel der verbesserten Krisenprä-
vention fasst die WHo ein heißes eisen an, das in 
der Vergangenheit harsche Kritik der Mitgliedstaa-
ten auslöste: Die bislang größte ebolafieber-epi-
demie in Westafrika (2014–2016) gilt auch als die 
größte Krise der WHo. Die organisation zögerte 
acht Monate mit der ausrufung des globalen Ge-
sundheitsnotstands. als die damalige WHo-Gene-
raldirektorin Margaret Chan am 8. august 2014 
vor die Presse trat und die internationale Gemein-
schaft zur Unterstützung bei der Bekämpfung auf-
rief, lag die Zahl der toten bereits bei über 700. 
Doch es war Sommerpause und die WHo konnte 
nicht mehr tun als zu appellieren. als Flüge aus eu-
ropa wegen des notstands annulliert wurden, er-
reichten weder Hilfsgüter, Lebensmittel, Ärztin-
nen und Ärzte noch treibstoff die drei besonders 
schwer betroffenen Staaten Guinea, Liberia und 
Sierra Leone. am ende der epidemie im Jahr 2016 
gab es etwa 11 300 tote zu beklagen, fast jeder 
zweite der 28 600 erfassten Krankheitsfälle.14 Für 
die WHo ist diese Krisenreaktion ein trauma, das 
sich niemals wiederholen soll.

als das ebolavirus ende des Jahres  2013 in 
Westafrika ausbrach, hatte die WHo gerade die 
schlimmsten finanziellen Kürzungen ihrer Ge-
schichte hinter sich: ein Viertel des Haushalts hat-
ten ihr die Mitgliedstaaten gestrichen, hunderte 
Bedienstete mussten gehen. in afrika waren gerade 
noch drei notfallexperten stationiert. Die ent-
sprechende abteilung im WHo-amtssitz in Genf 
zählte nur noch 34 von zuvor 100 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. anstatt zu helfen, musste die 
WHo erst einmal um finanzielle Mittel bitten. es 
dauerte vier Monate, bis sie aktiv werden konnte. 
Dass sich so etwas wiederholt, will tedros mit sei-
nem neuen Handlungsrahmen verhindern. 

13 Andrew Jack/Darren Dodd, Health for All or Health for Some?, Financial Times, 28.10.2018, www.ft.com/content/46f2d448-d85f-11e8-a854-
33d6f82e62f8

14 Siehe WHO, Ebola Situation Report, 10.6.2016, abrufbar unter apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/208883/ebolasitrep_10Jun2016_eng.pdf
15 Global Tuberculosis Report 2018. Geneva: WHO, 2018, www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2018_main_text_28Feb2019.pdf
16 Siehe GPW Overview, Financing of Global Programme of Work 2014-2019, open.who.int/2018-19/budget-and-financing/gpw-overview
17 Ebd.

Mit dem Ziel der verbesserten Krisen- 
prä vention fasst die WHO ein heißes Eisen  
an, das harsche Kritik auslöste.  
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Grundproblem an Spenden: ihre Freiwilligkeit. Da-
bei ist die Summe viel niedriger, als man meinen 
mag. Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutsch-
land erwirtschafteten im Jahr 2017 einen Über-
schuss von 3,5 Milliarden euro. Das Bundes-
gesundheitsministerium hatte für das Jahr 2017  
mehr als 15 Milliarden euro zur Verfügung. an  
die WHo flossen aus Deutschland 66,3 Millionen  
 US-Dollar an Pflichtbeiträgen für zwei Jahre. Zu-
letzt stockte Deutschland allerdings deutlich auf: 
im Jahr 2018 wurden 61,1 Millionen US-Dollar  
an Pflichtbeiträgen überwiesen und noch einmal 

225 Millionen US-Dollar an freiwilligen und Pro-
jektmitteln, allesamt zweckgebunden.18 Deutsch-
lands wachsender Beitrag wird bei der WHo gefei-
ert, auch weil Berlin damit einen teil der Defizite 
ausgleicht, die das schwindende engagement der 
USa aufreißt – auch wenn die USa im Jahr 2018 
mit 835,8 Millionen US-Dollar immer noch der 
größte Geber waren.

tedros wirbt zwar um mehr finanzielle Mittel 
und investitionen in die WHo, gibt sich aber nach 
außen erstaunlich entspannt, wenn es um die 
knappen Kassen der WHo geht. auf seiner ersten 
Pressekonferenz unmittelbar nach seiner Wahl be-
tonte er, es gehe ihm nicht um mehr Geld für die 
WHo, sondern für die globale Gesundheitsarchi-
tektur an sich. Wenn jedes Land in sein eigenes 
Gesundheitssystem investiere, sei mindestens ge-
nauso viel gewonnen wie mit einer besseren finan-
ziellen ausstattung der WHo, so tedros. Das Pro-
blem: Genau jenen Staaten, die das nicht leisten 
können, hat die WHo technische Unterstützung 
zugesagt. Und dafür braucht tedros Geld. Die für 
ressourcenmobilisierung zuständige abteilung 
wurde deshalb verstärkt. Doch wo genau die ab-
teilung mobilisiert, will oder kann tedros nicht 

sagen. in mehreren reden kündigte er innovative 
Finanzierungsmodelle an, doch auch diese sind 
derzeit noch unklar. Die reformen, so heißt es aus 
der WHo, sollen effizienzgewinne von bis zu 
440  Millionen US-Dollar erwirtschaften, doch 
über welchen Zeitraum dies geschehen soll, wäre 
selbst im besten Fall ungewiss. es bleiben eben - 
falls von  tedros angekündigte Kooperationen, vor 
denen Kritikerinnen und Kritiker aber schon heute 
warnen: Partnerschaften mit der industrie könn-
ten leicht ›trojanischen Pferden‹ gleichen, warnte 
die PSi im Hinblick auf die Finanzierung des ak-
tuellen Handlungsrahmens.19 Beabsichtigte re-
gulierungen für die nahrungs mittelindustrie und 
Zulassungsverfahren – beides Kernaufgaben der 
WHo  – seien anfällig für einflussnahme. Wäh-
rend der jüngsten WHa gab es zudem Vorwürfe 
gegen Pharmaunternehmen, diese nutzten das 
weltweite treffen als Plattform für Produktplatzie-
rungen. Sie wollten die globale Gesundheitspolitik 
»ebenso kolonisieren wie sie es in der klinischen 
Medizin getan haben«.20 

Die WHo wurde in den vergangenen Jahren im-
mer abhängiger von privaten Spendern, ohne deren 
finanziellen Mittel sie bankrott wäre. Der zweit-
größte Geldgeber war in den vergangenen Jahren 
die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. allein im 
Jahr 2017 überwies sie knapp 325 Millionen US-
Dollar 21 an die WHo – jeder einzelne davon 
zweckgebunden. im Doppelhaushalt für die Jah-
re 2016 und 2017 finanzierte die Stiftung mehr als 
ein achtel des Gesamtbudgets von 5,67 Milliarden 
US-Dollar. Und Bill Gates ist nicht der einzige Phi-
lanthrop, der in die WHo investiert: Die Bloom-
berg Family Stiftung spendete im Jahr 2017 mehr 
als 14 Millionen, das Carter Center 5,4 Millionen. 
Hinzu kommen Spenden der Pharmaunternehmen: 
GlaxoSmithKline zahlte in den Jahren 2016 und 
2017 zusammen mehr als zwölf Millionen, Sanofi 
6,5 Millionen und über seine Stiftung noch einmal 
acht Millionen US-Dollar, Hoffmann Laroche 
6,2 Millionen, Merck 6,1 Millionen, Sanofi-aven-
tis fünf, novartis drei und der Bayer-Konzern 
1,76  Millionen US-Dollar, die allesamt zweck-
gebunden waren. Mit nicht wenigen Gebern über-
schneiden sich interessen. ein Beispiel ist der 

Die WHO wurde in den vergangenen Jahren 
immer abhängiger von privaten Spendern, ohne 
deren finanziellen Mittel sie bankrott wäre.

18 Bundesministerium für Gesundheit, Finanzreserven der Krankenkassen wachsen weiter auf fast 20 Milliarden Euro, Pressemitteilung v. 21.6.2018, 
www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2018/2-quartal/finanzreserven-krankenkassen.html; Presse- und Informations-
amt der Bundesregierung, Etat für Gesundheit. Mehr Geld für den Gesundheitsfonds, www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mehr-geld-fuer-
den-gesundheitsfonds-387028, sowie WHO, Assessed contributions payable by Member States and Associate Members 2016-2017, www.who.int/
about/finances-accountability/funding/2016_2017_AC_summary.pdf

19 Public Services International, 142nd Session of WHO Executive Board Endorses 13th General Programme of Work, a.a.O (Anm. 5).
20 Richard Horton, Offline: Global Health and the Private Sector, The Lancet, 2.6.2018, www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

6736(18)31253-4/fulltext
21 WHO, Voluntary Contributions by Fund and by Contributor, 2017, 19.4.2018, www.who.int/about/finances-accountability/reports/A71_INF2-en.pdf

http://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2018/2-quartal/finanzreserven-krankenkassen.html
http://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mehr-geld-fuer-den-gesundheitsfonds-387028
http://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mehr-geld-fuer-den-gesundheitsfonds-387028
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/2016_2017_AC_summary.pdf
http://www.who.int/about/finances-accountability/funding/2016_2017_AC_summary.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31253-4/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31253-4/fulltext
http://www.who.int/about/finances-accountability/reports/A71_INF2-en.pdf
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Frischer Wind und Gesundheit für alle  |  Engelhardt

das die amerikanische Spezialistin für öffentliche 
 Gesundheitsversorgung, Victoria Fan, »konfus« 
nennt, »selbst für Veteranen des globalen Gesund- 
heitswesens«23. Zu den großen akteuren gehören 
neben der WHo und der Globalen allianz für 
impfstoffe und immunisierung (GaVi) auch der 
Globale Fonds zur Bekämpfung von aids, tuber-
kulose und Malaria (GFatM), der notfallplan des 
US-Präsidenten zur aiDS-Bekämpfung (PePFar) 
und das europäische Pendant, die internationale 
Fazilität zum Kauf von Medikamenten ( UnitaiD). 
Der naheliegende Schluss, dass sich die WHo 
durch einen Verzicht auf diese themenfelder zu-
gunsten der prioritären Kernaufgaben ›gesund-
schrumpfen‹ könnte, wäre falsch. Denn die Masse 
an internationalen organisationen und öffentlich-
privaten Partnerschaften, mit denen die WHo sich 
abstimmen muss, kostet Kapazitäten, für die ihr 
das Geld fehlt. Je mehr neue akteure dazu kom-
men, desto größer wird der aufwand, diese zu ko-
ordinieren. tedros, der die Kooperation innerhalb 
der globalen Gesundheitslandschaft stärken möch-
te und dafür breites Lob erntet, wird dieses Dilem-
ma lösen müssen, wenn er seine ambitionierten 
Ziele erreichen will. Dies wird nur gemeinsam mit 
staatlichen Gebern funktionieren, die einer ge-
stärkten WHo mehr Luft zum atmen geben – in 
ihrem eigenen interesse.

umstrittene einsatz von Gentechnik. Manche 
glauben, dass sich durch den einsatz gentechnisch 
manipulierter Moskitos Malaria ausrotten lässt, 
ein erklärtes Ziel der Gates-Stiftung, die die  
entsprechende technologie entwickelt hat. Die  
Vollversammlung des Übereinkommens über die 
 bio logische Vielfalt (Convention on Biological  
Diversity  – CBD) lehnte im november 2018 ein 
Moratorium gegen den sogenannten Gene Drive 
ab, dessen Ziel eine rasche ausbreitung manipu-
lierter Gene ist. artenschützer und -schützerinnen 
fürchten eine unumkehrbare Veränderung der 
 natur und hatten deshalb auf das Vorsorgeprinzip 
verwiesen. nGos zufolge hatte die Gates-Stiftung 
eine Lobbyfirma damit beauftragt, stattdessen für 
möglichst vage regeln zu werben – mit erfolg.22 

Der einfluss, den die Gates-Stiftung mit ihrem 
geschätzten Vermögen von 88,5 Milliarden US-
Dollar schon heute auf die globale Gesundheitsar-
chitektur hat, ist immens. Gemeinsam mit Warren 
Buffett, dem zweitreichsten US-amerikaner, rief 
Bill Gates Millionäre auf, mindestens die Hälfte 
ihres Vermögens für gute Zwecke zu spenden. 
Mehr als 160 Personen sind diesem aufruf bislang 
gefolgt. Gerade im Gesundheitsbereich müssen die 
großen institutionen sich auf weiterwachsende Zu-
schüsse privater Geber einstellen. Die Strukturen 
der WHo aber sind darauf kaum eingerichtet. Das 
gleiche gilt für den Fall, dass sich ihre Prioritäten 
ändern und Mittel wegfallen.

 Zudem finanziert die Gates-Stiftung eine ganz 
bestimmte art von aktivitäten: technische Lösun-
gen, die messbar sind und ein großes Ziel verfol-
gen. Doch Ziele wie eine allgemeine Gesundheits-
versorgung für alle sind nicht derart messbar, auch 
wenn die WHo dies mit ihrem ›Drei-Milliarden-
Programm‹ im Sinne der Geber versucht. Zudem 
soll die WHo im rahmen der globalen Gesund-
heitsagenda bestimmte aufgaben übernehmen, die 
ebenfalls nicht messbar sind. Dazu gehört unter 
anderem die Führungsrolle in entscheidenden  Ge- 
sundheitsfragen, die Gestaltung der Forschungs-
landschaft im Gesundheitsbereich sowie die Set-
zung von normen und Standards und ihre Umset-
zung – aufgaben, an deren Finanzierung Staaten 
interesse haben sollten und die sie deshalb drin-
gend finanzieren müssten. Sie können oder sollten 
nicht privatisiert werden.

Durch die zunehmende Zersplitterung der glo-
balen Gesundheitslandschaft verschärft sich die 
Position der WHo. Heute ist die organisation 
 einer von vielen akteuren in einem weiten Feld,  

22 Ausführlich in: Marc Engelhardt, Weltgemeinschaft am Abgrund, Berlin 2018, S. 128ff.
23 Interview mit dem Autor, Dezember 2012.
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Since his election as Director General in July 2017, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus has started to push reforms of the World Health Organization 
(WHO). He shaped the 13th General Programme of Work (GPW) that has 
been dubbed the ›triple billion programme‹: Till the end of the GPW’s  
cycle in 2023, one billion more people shall benefit from universal health 
coverage (UHC); one billion more people shall have better protection from 
health emergencies; and one billion more people shall enjoy better health 
and well-being. While the targets are mostly uncontroversial, Tedros faces 
problems in financing the ambitious program. The dependence on private 
donors and philanthropists, already high, is thus set to rise, jeopardizing  
the impartiality of the WHO as a global regulator. The fragmentation of the 
global health landscape with its rising number of public-private ventures 
complicates the WHO’s reform agenda even further. 

Keywords:  Finanzierungsfragen, Gesundheit, Weltgesundheitsorganisation 
(WHO), Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), World Health Organization
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Stimmen zu Deutschland  
im Sicherheitsrat 2019/2020

Der nichtständige Sitz Deutschlands im 
Un-Sicherheitsrat bietet eine bedeuten-
de Plattform, um die wichtigsten Prin-
zipien, Strategien und Ziele gegenüber 
afrika wirksam umzusetzen. Deutsch-
land betrachtet afrika zunehmend als 
wichtige Säule innerhalb seiner außen-
politischen aktivitäten. im März 2019 
verabschiedete das Bundeskabinett die 
›afrikapolitischen Leitlinien der Bun-
desregierung‹. inwiefern sie diese im 
rat umsetzen kann, wird von der Zu-
sammenarbeit mit den drei afrikani-
schen Mitgliedstaaten abhängen: im 
Jahr  2019 sind dies Äquatorialguinea, 
Côte d’ivoire und Südafrika. Letzteres 
wird auch im Jahr 2020 vertreten sein, 
die Bestätigung nigers und tunesiens 
steht derzeit noch aus.

Deutschland sollte insbesondere sei-
ne Beziehungen zu Südafrika ausbauen. 
abgesehen davon, dass beide Staaten 
bereits in den Jahren 2011 und 2012 ge-
meinsam im rat vertreten waren, sind 
sie regionale Kraftzentren und streben 
eine ständige Mitgliedschaft im Sicher-

heitsrat an. eine starke Koordinierung 
ihrer Standpunkte und eine effektive 
Zusammenarbeit können Deutschlands 
Möglichkeiten stärken, entscheidungen 
im rat insbesondere in Bezug auf afri-
ka zu beeinflussen. in diesem Zusam-
menhang sollte sich Deutschland zu-
sammen mit den afrikanischen Staaten 
um eine stärkere Koordinierung der 
nichtständigen ratsmitglieder (elected 
ten – e10) insgesamt bemühen.

Die ›afrikapolitischen Leitlinien der 
Bundesregierung‹ zeigen wichtige annä-
herungspunkte zwischen Deutschland 
und den afrikanischen Staaten auf. Dies 
wird besonders bei der notwendigen 
Stärkung der regionalen inte gration und 
der Förderung von Frieden und Sicher-
heit durch die afrikanische Friedens- 
und Sicherheitsarchitektur (aPSa) deut-
lich. Die Beziehungen zwischen den Un 
und der afrikanischen Union (aU) sind 
im Sicherheitsrat zwar ein wichtiges 
thema, sahen sich in den letzten zwei 
Jahren jedoch mit einer Blockade unter 
den ratsmitgliedern konfrontiert. Dies 
wurde insbesondere im Zusammenhang 
mit der Zurückhaltung bei der Verwen-
dung von Un-Finanzbeiträgen für aU-
Friedensmissionen deutlich. Deutsch-
land hat die Möglichkeit zu vermitteln, 
um die Blockaden aufzuheben sowie 
 afrikanische Positionen in dieser Frage 
hervorzuheben.

Der Bundesregierung bietet sich die 
Gelegenheit, ihre ›afrikapoli tischen 
Leitlinien‹ im Un-Sicherheitsrat unter 
Beweis zu stellen. Um ihre Ziele zu  
erreichen, muss sie effektiv mit den  
afrikanischen Mitgliedstaaten zusam-
menarbeiten und sich für gemeinsame 
interessen einsetzen.

So gelingt die Partnerschaft zwischen Deutschland und Afrika

Gustavo de Carvalho,
geb. 1984, ist Senior 

Researcher am 
Institute for Security 

Studies (ISS) in 
Pretoria, Südafrika. 

Seit dem 1. Januar 
2019 sitzt Deutsch-
land für zwei Jahre  

im Sicherheitsrat. 
Bundesaußenminister 
Heiko Maas sprach am 

25. Januar 2019 vor 
dem Sicherheitsrat 

über die Auswirkun-
gen von klimabeding-
ten Katastrophen auf 

den internationalen 
Frieden und die 

Sicherheit. 
UN PHOTO: LOEY FELIPE 
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Visionäre Führungsrolle nötig

Dr. Sukehiro Hasegawa,
geb. 1942, ist Präsident 
der Global Peacebuil-
ding Association of 
Japan (GPAJ) und  
war unter anderem 
Sonder gesandter des 
UN-Generalsekretärs  
für Timor-Leste. 

Während meiner 37-jährigen Karriere 
bei den Un habe ich in asien und afri-
ka sowie in new York und Genf gear-
beitet. in dieser Zeit hat sich viel verän-
dert: Was wir jetzt wahrnehmen, ist 
sowohl die Bedrohung der menschlichen 
Solidarität als auch die zunehmende 
Zerstörung der Umwelt. Wichtige Mit-
gliedstaaten der Vereinten nationen sind 
nicht in der Lage, die Konzentration von 
Macht und reichtum sowie Menschen-
rechtsverletzungen zu verhindern. Diese 
globalen Probleme erfordern multilate-
rale Lösungen.

Deutschland hat sich als wirksamer 
impulsgeber für globale Lösungen erwie-
sen. es hat sich für die Konfliktpräven-
tion und -beendigung mit friedlichen 
Mitteln in fragilen Staaten eingesetzt und 
die entwicklung eines ausgewogenen an-
satzes bei der Suche nach gemeinsamen 
Werten und normen gefördert, die die 
Beziehungen zwischen Staaten und Ge-
sellschaften leiten. Meines erachtens hat 

Deutschland international an Glaubwür-
digkeit und Wertschätzung gewonnen, 
als ein Land mit einer Weltanschauung, 
in der nationalstaaten und ihre Völker 
in Frieden und Harmonie leben können.

Deutschland wurde für sein multila-
terales engagement sowie aufgrund sei-
ner langjährigen Beiträge zu friedenssi-
chernden, entwicklungspolitischen und  
hu manitären Un-aktivitäten in den 
rat gewählt. es ist höchste Zeit, dass  
die Bundesrepublik eine visionäre Füh-
rung bei der Un-reform übernimmt. 
Dabei geht es nicht nur um den Si  cher-
heits rat und eine erweiterung seiner 
 Sitze, sondern auch um die Schaffung 
einer par lamentarischen Versammlung 
der Vereinten nationen und einer stän-
digen Un-Friedenstruppe sowie um die 
so lidarische aufteilung der Kosten für 
 humanitäre und entwicklungsmaßnah-
men. Deutschlands nichtständiger Sitz 
im Sicherheitsrat sollte ein anlass sein, 
sich für diese Vision einzusetzen.

›Global Player‹ mit großer Verantwortung

Dr. Andrés González,
geb. 1975, ist Pro- 
fessor für Internatio-
nale Beziehungen an 
der Universidad San 
Francisco de Quito, 
Ecuador.

Die Kandidatur Deutschlands für den 
Sicherheitsrat 2019/2020 wurde von der 
internationalen Gemeinschaft zweifel-
los begrüßt. Deutschland ist der viert-
größte Beitragszahler zum ordentlichen 
Un-Haushalt und fünftgrößter Steller 
von Un-Personal. 

Die amtszeit der nichtständigen Mit-
glieder im Sicherheitsrat ist schwieriger 
als die der fünf ständigen Mitglieder 
(Permanent Five – P5), da ihnen nur  
ein begrenzter Zeitraum zur Verfügung 
steht, um an entscheidungen des Sicher-
heitsrats mitzuwirken. 

aus lateinamerikanischer Sicht wird 
von einem unserer größten Handels-
partner erwartet, dass sein en gagement 
für nachhaltige entwicklung, demo-
kratische regierungsführung, Umwelt, 
Korruptions- und terroris mus be kämp-
fung und die achtung der Menschen-
rechte weiterhin die Kernpunkte seiner 
Politik gegenüber Lateinamerika dar-
stellt. Deutschland ist ein Garant für 
Stabilität in europa, und als solches 
wird es von Lateinamerika erachtet. 

Die aktuelle Situation in Venezuela 
stellt auch den Sicherheitsrat auf die 
Probe. als nichtständiges Mitglied muss 
sich Deutschland im rat um die bedin-
gungslose Unterstützung der achtung 
der Demokratie und ihrer Prozesse in 
 einer politisch so instabilen region wie 
Latein merika, mit ihrer Migrations-
problematik und dem venezolanischen 
exo dus, bemühen. 

Wir erwarten ebenfalls eine Zusam-
menarbeit und Unterstützung für Vene-
zuela,  aber auch für Kolumbien, ecua-
dor und andere Staaten, die von Flucht 
und Migration betroffen sind, unter 
Wahrung der Souveränität und auf der 
Grundlage des Völkerrechts.

Deutschland hat den lateinamerika-
nischen Staaten stets entwicklungshilfe 
und technologieaustausch zur Verfü-
gung gestellt. Daher sollte der ›Global 
Player‹ während seiner Mitgliedschaft 
im Sicherheitsrat die Beziehungen zu ei-
nem so wichtigen Kontinent wie Latein-
amerika, das derzeit eine sehr kritische 
Phase durchlebt, nicht vernachlässigen.
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Standpunkt  |  Beagle

Wir setzen  
uns dafür  
ein, dass die 
Null-Toleranz 
innerhalb der 
UN Realität 
wird. 

Jan Beagle aus Neuseeland ist Untergeneralsekretärin für Managementstrategie, Politik  
und Regeleinhaltung der Vereinten Nationen. Sie betont, dass sich die UN die Beseitigung  
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz auf die Fahnen geschrieben haben, es aber  
dennoch Handlungsbedarf gibt.

Wir befinden uns inmitten eines großen kulturellen 
Wandels in der Frage um sexuelles Fehlverhalten. 
Unter anderem ist dies auf die ›#Metoo‹-Bewegung 
zurückzuführen, die vor einem Jahrzehnt ins Le-
ben gerufen wurde, in mehr als 85 Staaten der Welt 
viral geworden ist und sich mit opfern sexueller 
Belästigung solidarisiert. Frauen und Männer auf 
der ganzen Welt haben ihr Schweigen gebrochen, 
um ein ende von sexueller Belästigung zu fordern.

auch innerhalb der Vereinten nationen prüfen 
wir unsere organisationskultur. Wir sind fest ent-
schlossen, dafür zu sorgen, dass die Un einen si-
cheren, integrativen und gerechten arbeitsplatz 
bieten, an dem sexuelle Belästigung nicht toleriert 
wird. Dies ist eine der wichtigsten Prioritäten des 
Un-Generalsekretärs antónio Guterres. Mit ho-
hem und zielgerichtetem engagement machen wir 
Fortschritte. 

Die im november 2018 durchgeführte Umfrage 
über sexuelle Belästigung am arbeitsplatz unter 
31  Un-organisationen und verwandten einrich-
tungen zeigte, dass es noch viel zu tun gibt, um 
die null-toleranz-Politik für alle Bediensteten der  
Vereinten nationen umzusetzen. Während über 
70 Prozent der Personen angaben, dass null-tole-
ranz gegenüber sexueller Belästigung der normal-
fall an ihren arbeitsplätzen ist, berichtete immer 
noch ein Drittel von erfahrener oder beobachteter 
sexueller Belästigung in den letzten zwei Jahren. 
Diese Daten sind eine wesentliche Grundlage für 
weitere substanzielle Maßnahmen zur Beseitigung 
sexueller Belästigung.

Wir wissen, dass eine wirksame Politik gegen 
sexuelle Belästigung von grundlegender Bedeutung 
ist, um die opfer zu unterstützen und die Personen, 
die derartige taten begehen, zur Verantwortung zu 
ziehen. im Jahr 2017 richtete der Koor dinierungs-
rat der Leiterinnen und Leiter der organisationen 
des Systems der Vereinten nationen (Chief exe-
cutives Board for Coordination – CeB) eine ar-
beitsgruppe zur Bekämpfung sexueller Belästigung 

innerhalb des Un-Systems ein. eines der ersten 
ergebnisse war eine Modellrichtlinie gegen se-
xuelle Belästigung. alle organisationen des Un-
Systems arbeiten derzeit daran, ihre richtlinien  
an bewährte Praktiken anzupassen. Sobald diese 
richtlinien vollständig umgesetzt sind und durch 
systemweite trainingsinitiativen unterstützt wer-
den, werden wir ihre Wirksamkeit in der Praxis 
überwachen und bewerten.

Die existenz von richtlinien reicht jedoch nicht 
aus, um sexuelle Belästigung zu beseitigen, wenn 
die organisationskultur noch immer von angst 
und mangelndem Vertrauen geprägt ist. Die jüngs-
te Umfrage innerhalb des Un-Systems bestätigte, 
dass opfer weiterhin zögerten, sexuelle Belästi-
gung zu melden, aus angst vor Vergeltungsmaß-
nahmen und aufgrund mangelnden Vertrauens, 
dass die entsprechenden Personen zur Verantwor-
tung gezogen werden. Die Umfrage zeigte auch  
die lähmende Wirkung eines solchen Machtmiss-
brauchs auf die Moral der Bediensteten und ihre 
arbeitsleistung. Und sie offenbarte einen klaren 
Zusammenhang zwischen einem arbeitsort, der 
Unhöflichkeit toleriert, und der Häufigkeit sexuel-
ler Belästigung. 

Wir sind überzeugt, dass die Maßnahmen zur 
Bekämpfung der sexuellen Belästigung als teil 
 dieser breiteren organisationskultur in die ent-
sprechenden reformen der organisationskultur 
inte griert werden müssen – einschließlich Ge-
schlechterparität, Schutz von informantinnen und 
informanten und eines zivilisierten Umgangs am 
arbeitsplatz. Mit einer klaren Führung, der Unter-
stützung durch die Un-Mitgliedstaaten, zum Bei-
spiel die Freundesgruppe zur Beseitigung sexueller 
Belästigung, und einer breiten Zusammenarbeit 
der Bediensteten engagieren wir uns dafür, dass 
die null-toleranz innerhalb der Un realität wird 
und dass wir eine globale Bewegung unterstützen, 
die sich dafür einsetzt, dass sexuelle Belästigung 
bald der Vergangenheit angehört.

Die Zeit ist reif

FOTO: PRIVAT
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Deutschlands Ko-Vorsitz im Globalen Forum für Migration und Entwicklung  |  Rother

  1 UN-Dok. A/RES/73/195 v. 19.12.2018.

D er Kontrast könnte größer kaum sein: als 
Deutschland im Dezember 2016 gemeinsam 
mit Marokko den Vorsitz des Globalen 

 Forums für Migration und entwicklung (Global 
Forum on Migration and Development – GFMD) 
übernahm, sorgte dies allenfalls bei einem kleinen 
Kreis von interessierten für aufmerksamkeit. Glo-
bale Prozesse im Bereich Migration wurden von 
der deutschen Öffentlichkeit kaum wahrgenom-
men, es dominierte eine stark eurozentrische und 
auf Deutschland bezogene Wahrnehmung. Zwar 
hat sich an dieser Perspektive bis heute wenig ge-
ändert, an der Debatte zur globalen Migrations - 
po litik dagegen vieles: Das ende der deutschen  
Ko-Präsidentschaft war von Desinforma tionskam-
pagnen und einer verbittert geführten Diskussion 
gekennzeichnet, die sich insbesondere auf den Glo-
balen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre 
Migration (Global Compact for Safe, orderly and 
regular Migration, kurz: Migrationspakt) 1 der 
Vereinten nationen bezogen.

Politik und Medien wurden von der Heftigkeit 
dieser Debatte offenkundig kalt erwischt. Wie 
konnte es soweit kommen? Deutschland hätte 
durch den GFMD-Ko-Vorsitz dafür bestens ge-
rüstet sein sollen. Die antwort liegt in einer reihe 
von Widersprüchen: auf der einen Seite zeigte 
Deutschland in den vergangenen Jahren verstärkt 

die Bereitschaft, in der globalen Migrationspolitik 
Führung zu übernehmen und brachte einige weit-
hin positiv aufgenommene impulse, vor allem im 
Bereich der arbeitsmigration ein. auf der anderen 
Seite bekam die Bundesregierung in den Wochen 
vor der Verabschiedung des Migrationspakts im 
Dezember 2018 in Marrakesch offenbar angst vor 
der eigenen Courage: anstatt selbstbewusst die ei-
genen Positionen zu vertreten, reagierte sie weit-
gehend defensiv auf die international orchestrierte 
Kampagne politisch rechter Gruppierungen gegen 
den Migrationspakt. in Verbindung mit einer man-
gelhaften informationspolitik und erschreckender 
Unkenntnis zu globalen Politikprozessen, die bei 
führenden Politikerinnen und Politikern sowie 
 Medien zutage trat, hatte dies zur Folge, dass man 
der vor allem in den sozialen Medien tobenden 
Kampagne lange nichts entgegensetzen konnte. Der 
einsatz von Bundeskanzlerin angela Merkel, die 
persönlich zur Konferenz nach Marrakesch am 
9. Dezember angereist war, zeigte schließlich doch 
noch ein deutliches Bekenntnis zum Multilateralis-
mus von deutscher Seite. Von einem weiteren enga-
gement Deutschlands auf globaler ebene und an-
strengungen für einen nationalen aktionsplan zur 
Umsetzung ist derzeit dennoch wenig zu spüren. 

Die Vorgeschichte

Dabei hatte alles durchaus ambitioniert begonnen. 
nur rund ein halbes Jahr nach dem GFMD-treffen 
in Bangladesch im Dezember 2016 stand ein wei-
teres Forum in Berlin an. Der kurze abstand war 
ungewöhnlich – und zum teil der im September 
2017 anstehenden Bundestagswahl in Deutschland 
geschuldet –, doch es gab viel zu besprechen: im 
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  2 Anne Koch, Ein Jahr nach den New Yorker Gipfeln, Vereinte Nationen (VN), 5/2017, S. 195–200.
  3 Siehe United Nations Global Compact unter www.unglobalcompact.org
  4 UN-Dok. A/73/12 (Part III) v. 2.8.2018.
  5 Stefan Rother, The Global Forum on Migration and Development as a Venue of State Socialization: A Stepping Stone for Multi-level Migration 

Governance?, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2018.1441605.
  6 Regionales Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC), Der UN-Migrationspakt – eine historische Errungenschaft,  

www.unric.org/de/migration-pressemitteilungen/28483-der-un-migrationspakt--eine-historische-errungenschaft-

September 2016 hatte die internationale Staaten-
gemeinschaft auf den new Yorker Gipfeltreffen zu 
Flucht und Migration die ausarbeitung eines Glo-
balen Paktes für Flüchtlinge (kurz: Flüchtlings-
pakt) sowie des Migrationspakts beschlossen.2 Da-
mit war ein Prozess eingeleitet worden, bei dem 
nicht nur teile des Weges, sondern auch die Ziele 
lange Zeit offen waren. Sollte es sich bei den Doku-
menten um empfehlungen oder gar um völker-
rechtlich verbindliche abkommen handeln? Sollten 
reduzierung von Migration und rückkehr im 
Mittelpunkt stehen oder rechte, Partizipation und 
entwicklung? Und wie sollten die Dokumente 
letztlich beschlossen werden?

ein teil der Verwirrung beruht sicher auf der 
unglücklichen Begriffswahl des ›Paktes‹, der zuvor 
lediglich für eine Un-initiative verwendet worden 
war, bei denen sich Unternehmen zur einhaltung 
gewisser sozialer und ökologischer Mindeststan-
dards bemühen.3 Die beiden neuen Pakte hingegen 
sind durchaus handlungsbetont formuliert – der 
Flüchtlingspakt enthält sogar den ausdrücklichen 
teil »aktionsprogramm« 4. Der Migrationspakt 
präzisiert zudem seine Zielsetzung im titel: nicht 
jede art von Migration soll gefördert werden, son-
dern eine »sichere, geordnete und reguläre«. Diese 
Formulierung entstammt den Zielen für nachhalti- 

ge entwicklung (Sustainable Development Goals – 
SDGs), konkret Ziel 10.7 zu weniger Ungleich-
heiten. Möglicherweise hätte man sich einiges an 
Missverständnissen erspart, hätte man von ›Mi-
grationszielen‹ gesprochen, anstatt von einem im 
Deutschen besonders verkürzt und verbindlich 
wirkenden ›Migrationspakt‹.

Das GFMD entstand als Ad-hoc-neugründung, 
nachdem sich die Un-Mitgliedstaaten beim ersten 
Dialog auf hoher ebene über internationale Migra-
tion und entwicklung im Jahr 2006 nicht darauf 
einigen konnten, das thema Migration und ent-
wicklung institutionell im Un-System zu veran-
kern. Keine zwölf Monate später fand das erste 
GFMD-treffen in Brüssel als informeller und un-
verbindlicher Dialog statt. Deutschland war von 
anfang an beteiligt, spielte zunächst aber keine 
sichtbare rolle. Während etwa die Schweiz als 
GFMD-Gastgeber im Jahr 2011 eine prägende 
Kraft war und mit eduard Gnesa einen Sonderbot-
schafter für internationale Migrationszusammen- 
arbeit benannte, war auf deutscher Seite bis dahin 
kein ähnliches engagement zu erkennen. auch zu 
Beginn des deutschen Ko-Vorsitzes waren viele Be-
teiligte erst frisch in ihre Ämter rotiert und zum 
teil bereits vor dem ende der Ko-Präsidentschaft 
auf den nächsten Posten gewechselt. 

auch wenn das GFMD kein ort ist, an dem ver-
bindliche regelungen getroffen werden, hat es sich 
als Dialogforum bewährt, an dem sich Vertrete-
rinnen und Vertreter zahlreicher interessengruppen 
austauschen: von regierungen über die Zivilge-
sellschaft, internationale organisationen, Denk-
fabriken, Wissenschaft bis hin zur Wirtschaft. Seit 
dem Forum in Berlin 2017 gibt es zudem einen 
austausch zwischen Kommunalpolitikerinnen und 
-politikern, die eine innovative Migrationspolitik 
verfolgen. Das GFMD kann daher als Prozess ver-
standen werden, der Staaten und weitere akteure 
zu kooperativem Verhalten sozialisiert. Damit 
dürfte es neben dem politischen Druck durch die 
sogenannte Flüchtlingskrise längerfristig den Weg 
für die entwicklung des Migrationspakts geebnet 
haben.5

Der Migrationspakt wurde auch von Seiten der 
Un als »das erste globale Übereinkommen, das 
 einen gemeinsamen rahmen zu allen Dimensio - 
nen internationaler Migration bietet«6, gefeiert. 

Der Migrationspakt   
Am 19. Dezember 2018 nahm die UN-Generalversammlung den 
Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration 
formal an, nachdem er eine Woche zuvor von einer zwischen-
staatlichen Konferenz in Marrakesch unterstützt worden war. 
152 Staaten stimmten dafür, fünf dagegen, zwölf enthielten sich 
und 24 nahmen nicht an der Abstimmung teil. Im Juli 2018 hatte 
der finale Entwurf zum Ende der knapp zweijährigen Verhandlungs-
phase noch die Unterstützung von 192 der 193 UN-Mitgliedstaaten 
gefunden. Der Pakt ist ein völkerrechtlich nicht bindendes Doku-
ment, das aber den Anspruch erhebt, internationale Migration mit 
23 Zielvorgaben umfassend zu betrachten: Sie reichen von der 
Verbesserung regulärer Migrationswege über den Kampf gegen 
Schleuser und Menschenhandel bis hin zu Maßnahmen zur 
besseren Integra tion in Gesellschaft und Arbeitsmarkt. Eine 
Evaluierung der Umsetzung soll auf regionaler Ebene und alle  
vier Jahre durch eine globale Konferenz stattfinden.

http://www.unglobalcompact.org
http://www.unric.org/de/migration-pressemitteilungen/28483-der-un-migrationspakt--eine-historische-errungenschaft-
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Unterschlagen wurde in der Diskussion aber weit-
gehend, dass mit der internationalen Konvention 
zum Schutz der rechte aller Wanderarbeitnehmer 
und ihrer Familienangehörigen (international Con-
vention on the Protection of the rights of all Mi-
grant Workers and Members of their Families  – 
iCrMW) bereits seit fast drei Jahrzehnten ein 
globales rahmenwerk existiert, das aber von den 
meisten Zielländern von Migration nicht ratifiziert 
wurde. als Begründung hierfür – auch in Deutsch-
land – wird oft genannt, dass man irregulären  
Migrantinnen und Migranten nicht die gleichen 
 rechte wie regulären einräumen und das recht  
auf Familiennachzug nicht garantieren wolle. 

im Migrationspakt taucht die iCrMW dement-
sprechend wie ein etwas peinlicher, entfernter Ver-
wandter in einer Fußnote der Präambel auf.7 auch 
das kann als resultat des GFMD-Prozesses gese-
hen werden: die Verstärkung der in den vergange-
nen Jahren zu beobachtenden tendenz, statt auf 
rechtlich bindende Konventionen auf unverbind-
liche Vereinbarungen zu setzen. einige mögen das 
für eine realistischere Herangehensweise halten, es 
wirft aber die Frage auf, ob es sich bei solchen 
nicht bindenden Vereinbarungen um Wegmarken 
für robustere instrumente oder letztlich doch um 
endpunkte handelt.

Der deutsche Ko-Vorsitz beim GFMD

erstmalig in der Geschichte des GFMD übernah-
men mit Deutschland und Marokko zwei Länder 
den Vorsitz. in einer gemeinsamen erklärung be-
tonten die Vorsitzenden Götz Schmidt-Bremme 
und el Habib nadir, dass damit ein starkes Signal 
gesendet werde, um das Mittelmeer zu überbrücken 
und Deutschland und afrika zusammenzubringen. 
Das erste Jahr stand dabei unter dem höchst ambi-
tionierten titel »auf dem Weg zu einem globalen 
Gesellschaftsvertrag über Migra tion und entwick- 
lung«.8 So sollte hier Jean-Jacques rousseaus Ver-
tragskonzept auf den Bereich der Migration über-
tragen werden, indem durch politische Steuerung 
von der lokalen bis zur internationalen ebene und 
die einbindung aller Betroffenen eine Überein-
kunft darüber erzielt wird, wie die internationale 
Gemeinschaft Migrationspolitik voranbringen und 
den positiven Zusammenhang von Migration und 
entwicklung befördern kann.9 

es handelte sich um ein hehres anliegen, bei 
dessen Umsetzung allerdings in der öffentlichen 
Debatte eine von rousseau für die Herausbildung 
eines allgemeinwillens unverzichtbare Voraus-
setzung fehlte: die Vernunft. auch die deutsche  
Ko-Präsidentschaft wurde dem formulierten Ziel  
nicht immer gerecht, wenngleich es durchaus aner-
kennenswerte initiativen gab. So bemühte sich 
Deutschland zum einen um die stärkere einbin-
dung der Wirtschaft, die zuvor beim GFMD eher 
selten in erscheinung getreten war. Gleichzeitig 
 sahen auch die globalen Gewerkschaften im deut-
schen Ko-Vorsitz eine Chance für eine stärkere 
 Beteiligung bei abkommen zu arbeitsmigration. 
Mehrere Gewerkschafsverbände wie die Bau- und 
Holzarbeiter internationale (BWi), die internatio-
nale der Öffentlichen Dienste (PSi) und der in-
ternationale Gewerkschaftsbund (itUC) brachten 
sich in die Gespräche ein. insbesondere das im 
Jahr 2014 zwischen Deutschland und den Philippi-
nen abgeschlossene abkommen zur rekrutierung 
von Krankenpflegerinnen und -pflegern gilt als 
Vorbild, das Gewerkschaften beider Staaten ein - 
bin det. Das abkommen ist teil des ›triple Win-
Programms‹, ein gemeinsames Vorhaben der Zen-
tralen auslands- und Fachvermittlung (ZaV) der 
Bundesagentur für arbeit und der Deutschen 

 Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GiZ), das sich auch an Bosnien und Herzegowina, 
Serbien und tunesien richtet. Der ›dreifache Ge-
winn‹ soll in Vorteilen für Ziel- und Herkunfts-
länder sowie für die Migrantinnen und Migranten 
selbst bestehen. Bislang wurden mehr als 2000 Pfle-
gefachkräfte vermittelt und zudem anfängliche 
Schwächen wie die zu starke zeitliche Begrenzung 
der Visa adressiert. 

Solche initiativen fokussieren sich auf einen 
Kern aspekt globaler Migration, der in der öf  fent-
lichen Debatte oft zu kurz kommt: die ermög-
lichung, regulierung und ausgestaltung von 

  7 UN-Dok. A/RES/73/195, a.a.O. (Anm. 1), Fußnote 4.
  8 GFMD, Report on the First Year of the GFMD 2017–2018 Co-Chairmanship Germany and Morocco, Towards a Global Social Contract on Migration 

and Development, GFMD Support Unit, Genf 2018, S. ii, abrufbar unter gfmd.org/files/documents/report_on_the_first_year_of_gfmd_2017-
2018_co-chairmanship.pdf

  9 GFMD, Concept Paper, Global Forum on Migration and Development – Germany & Morocco 2017-2018, 20.3.2017, gfmd.org/files/documents/
gfmd_2017-2018_co-chairmanship_concept_paper_eng.pdf

Erstmalig in der Geschichte des GFMD  
übernahmen mit Deutschland und Marokko 
zwei Länder den Vorsitz.

http://gfmd.org/files/documents/report_on_the_first_year_of_gfmd_2017-2018_co-chairmanship.pdf
http://gfmd.org/files/documents/report_on_the_first_year_of_gfmd_2017-2018_co-chairmanship.pdf
http://gfmd.org/files/documents/gfmd_2017-2018_co-chairmanship_concept_paper_eng.pdf
http://gfmd.org/files/documents/gfmd_2017-2018_co-chairmanship_concept_paper_eng.pdf
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arbeitsverhältnissen. Während der beiden GFMDs 
und den Begleitveranstaltungen der Konferenz 
zum Migrationspakt nahm das thema dagegen 
 einen zentralen Stellenwert ein, schwerpunktmä - 
ßig un ter dem Schlagwort ›transnationale ausbil-
dungspartnerschaften‹ (global skill partnerships). 
Dieses Konzept wird vor allem vom US-Ökonomen 
 Michael Clemens vom Center for Global Develop-
ment propagiert, der bei den treffen in Marra-
kesch nahezu omnipräsent war. Vereinfacht gesagt 
beteiligen sich gemäß diesem ansatz arbeitgeber 
oder die deutsche regierung an der ausbildung in 
den Herkunftsländern – und zwar parallel sowohl 
von potenziellen Migrantinnen und Migranten als 
auch von Fachkräften für den arbeitsmarkt im 
Herkunftsland. Damit sollen sowohl die nachfra-
ge in den Zielländern bedient als auch Fachkräfte-
mangel in den Herkunftsländern vermieden wer-
den, wobei die ausbildungskosten immer noch 
billiger sind als das training in den Zielländern. 
Das explizit auf Deutschland abzielende Modell ist 
natürlich komplexer als hier dargestellt und bedarf 
noch des Praxistests. Für die ausgestaltung solcher 
innovativen ideen bietet das GFMD aber einen ge-
eigneten rahmen.

Über solche spezifischen Punkte hinaus hätte 
sich aber beispielsweise Christian Wolff vom 
kirchlichen entwicklungshilfe-netzwerk ›Kirchen 
helfen gemeinsam‹ (action by Churches together 
– aCt alliance) mit Hinblick auf den Gesell-
schaftsvertrag von der deutschen Ko-Präsident-
schaft »eine breitere Diskussion gewünscht, die die 
Belange von Migrantinnen und Migranten in den 
Mittelpunkt stellt«10.

Zudem gab es themen, bei denen durchaus 
deutliche Differenzen zwischen deutschem GFMD-
Ko-Vorsitz und teilen der Zivilgesellschaft hervor-
traten. Dies bezog sich vor allem auf den aspekt 
der rückkehr, der bei vorherigen GFMDs eher  
als teil des entwicklungsaspekts thematisiert wur-
de, von der deutschen Seite aber von anfang an 
stark forciert wurde. Botschafter Schmidt-Bremme 
hatte es sich klar zum anliegen gemacht, mehr 
reali tätsbezug in die GFMD-Debatte zu bringen 
und neben rückkehr etwa rückführungen und 
 andere in der breiteren Öffentlichkeit diskutierte 
themen anzusprechen. Während er für sein ein-
treten für den Migrationspakt viel Zustimmung 
erfuhr, verärgerte er beim GFMD in Marrakesch 
signifikante teile der Zivilgesellschaft mit der aus-
sage: »Wenn Migration irregulär ist, verstößt sie 
gegen das Gesetz und ist somit illegal. ob das zur 
Kriminalisierung beiträgt, ist nicht der Punkt.«11 
Dies wurde von mehreren teilnehmerinnen und 
teilnehmern als affront empfunden. 

Was manchem als semantische Petitesse er-
scheint, berührt ein Kernanliegen nichtstaatlicher 
organisationen (nGos), zum Beispiel das der 
Plattform für internationale Zusammenarbeit bei 
nicht dokumentierten Migranten (PiCUM): der be-
wusste und genaue Umgang mit Sprache. PiCUM, 
seit Beginn stark im GFMD präsent, lehnt die For-
mulierung ›illegal‹ ab, da diese Migrantinnen und 
Migranten sowie Geflüchtete diskriminiert, aus-
grenzt und von der Gewährung von rechten aus-
schließt. Zudem gibt es jenseits einer eurozentri-
schen Perspektive komplexere Migrationsrealitäten, 
bei denen etwa arbeitsmigrantinnen und -migran-
ten erst im Laufe ihres aufenthalts den regulären 
Status verlieren oder Flucht nur auf irregulären 
Wegen möglich ist. neben dem mit breiter Zustim-
mung aufgenommenen Bekenntnis zum Multilate-
ralismus verwendete auch angela Merkel in ihrer 
rede in Marrakesch den Begriff: »es ist zum 

10 Gespräch mit dem Autor.
11 Während der Teilnahme des Autors am GFMD in Marrakesch im Dezember 2018.
12 Die Bundeskanzlerin, Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der Internationalen Konferenz zur Annahme des Globalen Pakts für sichere, 

geordnete und reguläre Migration am 10. Dezember 2018 in Marrakesch, www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-
merkel-bei-der-internationalen-konferenz-zur-annahme-des-globalen-pakts-fuer-sichere-geordnete-und-regulaere-migration-am-10-dezember-
2018-in-marrakesch-1559050

Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach auf der Konferenz zur Annahme des Globalen 
Paktes für eine sichere, geordnete und reguläre Migration. Die Konferenz fand vom 
10. bis 11. Dezember 2018 in Marrakesch, Marokko, statt und wurde unter der 
Schirmherrschaft der UN-Generalversammlung einberufen.   UN PHOTO: LOEY FELIPE

http://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-bei-der-internationalen-konferenz-zur-annahme-des-globalen-pakts-fuer-sichere-geordnete-und-regulaere-migration-am-10-dezember-2018-in-marrakesch-1559050
http://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-bei-der-internationalen-konferenz-zur-annahme-des-globalen-pakts-fuer-sichere-geordnete-und-regulaere-migration-am-10-dezember-2018-in-marrakesch-1559050
http://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-bei-der-internationalen-konferenz-zur-annahme-des-globalen-pakts-fuer-sichere-geordnete-und-regulaere-migration-am-10-dezember-2018-in-marrakesch-1559050
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Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger wichtig, 
illegale Migration gemeinsam zu bekämpfen.«12 
ein Bedrohungsszenario, das sich offenkundig vor 
allem an die dem Migrationspakt kritisch gegen-
überstehenden teile der deutschen Öffentlichkeit 
richtete. Dennoch ist fraglich, wem mit solcher 
rhetorik geholfen ist. Bezeichnenderweise wurde 
am selben abend in Marrakesch des 70. Jahrestags 
der Verabschiedung der allgemeinen erklärung 
der Menschenrechte (aeMr) gedacht. »aus einer 
menschenrechtlichen Perspektive kann ein Mensch 
nicht illegal sein«, wie der Generalsekretär der 
 internationalen Föderation der rotkreuz- und 
rothalbmondgesellschaften (iFrC), elhadj as Sy, 
passend bemerkte.13

auch andrea Kämpf vom Deutschen institut für 
Menschenrechte weist darauf hin, dass der Mi-
grationspakt anerkennt, dass »allen Migrantinnen 
und Migranten ungeachtet ihres aufenthaltsstatus 
ein Mindestmaß an Zugang zu rechten und 
Dienstleistungen zusteht – auch wenn er Staaten 
einen Spielraum bei der Zuerkennung weitergehen-
den Zugangs für sogenannte ›reguläre‹ Migran-
tinnen und Migranten lässt.«14 Gemäß dem aus-
schuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
rechte (Committee on economic, Social and Cul-
tural rights – CeSCr) umfasse dieses Mindest-
maß neben Unterkunft und ernährung auch den 
Zugang zu Gesundheitsversorgung sowie Grund-
schulbildung für Kinder.

Die Rolle der Zivilgesellschaft

Dass solche aspekte ihren Weg in die finale Fas-
sung des Migrationspakts fanden, schreiben sich 
nGos als erfolg zu. Bereits der anfang des Jah-
res 2017 veröffentlichte entwurf des Paktes (zero 
draft) trug klar die Handschrift zivilgesellschaft-
licher organisationen.15 Monami Maulik von der 
Global Coalition on Migration (GCM), einem 
Dachverband von Migrantenorganisationen, sieht 
es als Verdienst des kontinuierlichen engagements 
der nGos, dass im finalen Dokument zwar we-
sentlich mehr von rückführung und Grenzkon-
trollen die rede ist, viele ihrer zentralen anliegen 
aber weiterhin vorkommen. Dazu zählt ein instru-
ment, das es irregulären Migrantinnen und Mi-
granten ermöglicht, Fälle von Missbrauch und 

ausbeutung zu melden und Schutz zu erhalten, 
ohne fürchten zu müssen, daraufhin deportiert zu 
werden.16  

nGos wurden im Laufe der entwicklung des 
Migrationspakts in regionalen und thematischen 
treffen konsultiert und begleiteten die Verhand-
lung der Staaten über die entwürfe. Darüber hi-
naus gab es eigene initiativen wie Konsultationen 

und ein im november 2017 veröffentlichtes Doku-
ment mit dem titel ›ten acts for the Global Com-
pact‹, das die zivilgesellschaftlichen Positionen und 
empfehlungen zusammenfasste und von mehr als 
50 netzwerken ausgehandelt und von 237 orga-
nisationen unterschrieben wurde.17

auch in Deutschland organisierten sich nGos 
unter der Federführung des Verbands entwick-
lungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher 
nichtregierungsorganisationen (Venro). auffäl-
lig war allerdings die geringe repräsentation etwa 
türkischer Vereinigungen zu Migration oder von 
Geflüchteten-Selbstorganisationen.

Die hysterische Debatte

Möglichkeiten für Medien, sich über den Migra-
tions pakt und verwandte Prozesse zu informieren, 
hätte es genug gegeben – etwa auf dem GFMD 2017 
in Berlin, über das kein einziger nennenswerter 
Pressebericht erschien. Stattdessen nahmen sich 
politisch rechte Gruppierungen des themas an 
und begannen, von einer vermeintlichen Verschwö-
rung der ›Globalisten‹ zu schreiben. Doch selbst  
zu Wegmarken wie dem rückzug der USa aus  
den Verhandlungen im november 2017 oder der 
Verabschiedung des Migrationspaktentwurfs im 
Juli 2018 bedienten sich deutsche Medien vor al-
lem bei agenturmeldungen, anstatt das thema 
 eigenständig und auf der Grundlage der Fakten  
zu recherchieren und aufzubereiten. 

13 Während der Teilnahme des Autors am GFMD in Marrakesch im Dezember 2018.
14 Gespräch mit dem Autor.
15 Stefan Rother, Nur ein erster Schritt, Standpunkt zum globalen Pakt für Migration, Vereinte Nationen (VN), 2/2017, S. 78.
16 UN-Dok. A/RES/73/195, a.a.O., Abs. 22(j) (Ziel 6).
17 Migration and Development Civil Society Network (MADE), Now and How, Ten Acts for the Global Compact, 3.11.2018,  

abrufbar unter madenetwork.org/ten-acts

Der Anfang des Jahres 2017 veröffentlichte 
Entwurf des Paktes trug klar die Handschrift 
zivilgesellschaftlicher Organisationen.

http://madenetwork.org/ten-acts


82   Vereinte nationen 2/2019

Deutschlands Ko-Vorsitz im Globalen Forum für Migration und Entwicklung  |  Rother

English Abstract
Stefan Rother
Germany’s Co-Chairmanship in the Global Forum on Migration  
and Development   pp. 77–82

From 2017 to 2018, Germany and Morocco held the joint chairmanship of 
the Global Forum on Migration and Development (GFMD). The main focus 
of the chairmanship was on innovative labor market policies but also on 
the controversial issue of return and fighting so-called ›illegal migration‹. 
The orchestrated campaign against the Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration in 2018 initially hit German politics and media 
unprepared. However, in the end a clear commitment by Chancellor 
Angela Merkel to multilateral processes helped support the adoption  
of the Compact in December 2018. 
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reguläre Migration, Migration, Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration, Global Forum on Migration and Development (GFMD)

ab dem Herbst 2018 kam es endgültig zur Ver-
netzung politisch rechter Gruppierungen wie der 
identitären Bewegung und der alternative für 
Deutschland (afD), die die sozialen netzwerke mit 
gezielten Falschinformationen zum Migrations-
pakt zu fluten begannen, wobei sie sich teils auto-
matisierter Benutzer durch ›Social Bots‹ bedien-
ten.18 auch in etablierten deutschen Medien fand 
die Kampagne eingang. So entwarf etwa der einst 
renommierte Journalist Stefan aust in der ›Welt 
am Sonntag‹ ein auf nachweisbaren Unwahrheiten 
basierendes apokalyptisches Szenario im Falle der 
Zustimmung zum Migrationspakt. Die reaktion 
vieler europäischer Politikerinnen und Politiker auf 
solche Kampagnen zeugte von wenig Souveränität: 
Sebastian Kurz, der als österreichischer außenmi-
nister die Verhandlungen noch begrüßt und dem 
finalen entwurf im Juli zugestimmt hatte, ließ sich 
nun als Kanzler von seinem politisch rechtsorien-
tierten Koalitionspartner, der Freiheitlichen Partei 
Österreichs (FPÖ), zu einem rückzug drängen.

Solche reaktionen waren von den regierungen 
der Visegrád-Gruppe, bestehend aus Polen, der 

Slowakei, tschechien und Ungarn, oder italien  
erwartbar. Besorgniserregender fiel die reaktion  
in Deutschland aus. Peter ramsauer, langjähriger 
CSU-abgeordneter und ehemaliger Bundesver-
kehrsminister, sprach in Bezug auf die ungewöhn-
lich transparenten Verhandlungen zum Migra-
tions pakt von »Geheimdiplomatie« und verstieg 
sich zu der aussage: »Das öffnet dem Flüchtlings-
strom nach europa und nach Deutschland tür und 
tor.«19 Dass eine solche einschätzung ausgerech-
net vom Vorsitzenden des ausschusses für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und entwicklung im 
Deutschen Bundestag stammt, wirft kein gutes 
Licht auf die Kommunikation zwischen regierung 
und Parlament sowie die ressortabstimmung. Wie 
auch in anderen Ländern ist das globale engage-
ment im Bereich Migration den regierungsvertre-
terinnen und -vertretern auf nationaler ebene of-
fenbar kaum bekannt. 

So kritisiert nils Utermöhlen von der organisa-
tion Brot für die Welt, »dass sich die Bundesregie-
rung mit dem GCM [Migrationspakt] auf inter- 
nationalem Parkett zu mehr legalen Migrationswe-
gen aussprechen kann und beinahe zeitgleich mit 
dem Masterplan Migration den entwurf für eine 
restriktive Migrationspolitik vorlegt«20. Und auch 
die argumentationslinie derjenigen abgeordneten, 
die sich für den Migrationspakt einsetzten, lautete 
meist, dass dieser Migration verringere und ja oh-
nehin rechtlich nicht bindend sei – vom noblen 
Gedanken des ›globalen Gesellschaftsvertrags‹ war 
da nicht mehr viel zu spüren. 

ein nüchterner, lösungsorientierter ansatz ist  
in jedem Fall angebrachter, so empfiehlt andrea 
Kämpf: »Jetzt gilt es, endlich mit dem Pakt an der 
Umsetzung zu arbeiten – statt sich an der Frage der 
rechtsverbindlichkeit abzuarbeiten. Zunächst soll-
te die deutsche regierung einen abgleich der Ziele 
des Paktes und ihrer Menschenrechtsverpflichtun-
gen einerseits mit der deutschen rechtslage und 
Umsetzung andererseits erstellen, veröffentlichen 
und mit allen relevanten Beteiligten – inklusive 
 Migrantenorganisationen – diskutieren. auf dieser 
Grundlage kann dann ein nationaler aktionsplan 
erstellt werden.«21

18 Tagesschau, Mit Social Bots gegen den Migrationspakt?, 11.12.2018, faktenfinder.tagesschau.de/ausland/social-bots-migrationspakt-101.html. 
Zur Kritik an der Methodik siehe Meedia, Kritik an Botswatch: Warum die Debatte um die Social Bot-Studie zum Migrationspakt für Medien 
wichtig ist, 12.12.2018, meedia.de/2018/12/12/kritik-an-botswatch-warum-die-debatte-um-die-social-bot-studie-zum-migrationspakt-fuer-
medien-wichtig-ist/

19 Wallstreet online, »Das öffnet dem Flüchtlingsstrom nach Europa und nach Deutschland Tür und Tor«, 19.11.2018, www.wallstreet-online.de/
nachricht/11023642-peter-ramsauer-das-oeffnet-fluechtlingsstrom-europa-deutschland-tuer-tor

20 Gespräch mit dem Autor.
21 Ebd.

http://faktenfinder.tagesschau.de/ausland/social-bots-migrationspakt-101.html
http://meedia.de/2018/12/12/kritik-an-botswatch-warum-die-debatte-um-die-social-bot-studie-zum-migrationspakt-fuer-medien-wichtig-ist/
http://meedia.de/2018/12/12/kritik-an-botswatch-warum-die-debatte-um-die-social-bot-studie-zum-migrationspakt-fuer-medien-wichtig-ist/
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/11023642-peter-ramsauer-das-oeffnet-fluechtlingsstrom-europa-deutschland-tuer-tor
http://www.wallstreet-online.de/nachricht/11023642-peter-ramsauer-das-oeffnet-fluechtlingsstrom-europa-deutschland-tuer-tor


Vereinte nationen 2/ 2019          83

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen  |  Politik und Sicherheit

Aus dem Bereich 
der Vereinten Nationen

D ie dritte Überprüfungskonferenz 
des Aktionsprogramms zur Ver-
hütung, Bekämpfung und Besei-

tigung des unerlaubten Handels mit 
Kleinwaffen und leichten Waffen unter 
allen Aspekten (Programme of Action 
to Prevent, Combat and Eradicate the 
Illicit Trade in Small Arms and Light 
Weapons in All Its Aspects – PoA, kurz: 
UN-Kleinwaf fenak tionsprogramm) 
wurde vom Streit über die Frage über-
schattet, ob Munition einbezogen wer-
den sollte. Vom 18. bis 29. Juni 2018 
war die Kontrolle von Klein- und 
Leichtwaffen in new York verhandelt 
worden, um das abkommen an ent-
scheidenden Stellen zu stärken. am 
ende gab es eine für das ansonsten um 
Konsens bemühte Verhandlungsverfah-
ren ungewohnte abstimmung, die die 
Staatenmehrheit auch gegen den erklär-
ten Widerstand israels und der USa  
gewann. Das abschluss dokument ent-
hält weitere neuerungen und stärkt 
den Prozess der künftigen Umsetzung 
des Dokuments. Dennoch klafft eine 
Lücke zwischen den absichtserklärun-
gen der Staaten, den Konflikt realitäten 
und der weltweiten illegalen Verbrei-
tung von Klein- und Leichtwaffen. Das 
Poa war im Jahr 2001 mit dem Ziel 
verhandelt worden, die illegale Verbrei-
tung dieser Waffen – vom revolver 

über Sturmgewehre bis hin zur trag-
baren Flugabwehr-Lenkwaffe – welt-
weit zu bekämpfen. auch wenn das Poa 
rechtlich nicht verbindlich ist, enthält  
es eine reihe von Maßnahmen auf glo-
baler, regionaler und nationaler ebene, 
die darauf abzielen, staatliche Waffen-
bestände von armee und Polizei besser 
zu kontrollieren, überschüssige Waffen, 
beispielsweise nach Friedensschlüssen, 
zu vernichten und gegen die illegale Ver-
breitung dieser Waffen in der Zivilbe-
völkerung aktiv vorzugehen.

Die Frage des Umgangs  
mit Munition

Die aufnahme von Munition in das ab-
schlussdokument blieb bis zum ende 
umstritten. Dieser Streit begleitet das 
Kleinwaffenaktionsprogramm seit nun-
mehr 17 Jahren. Vor allem die USa weh- 
ren sich vehement dagegen. Vor dem 
Hintergrund des Widerstands kleiner 
Staaten bemühte sich Ghana als Wort-
führer der afrikanischen Staatengruppe 
südlich der Sahara bis zu den Schluss-
verhandlungen um Kompromissfindung. 
am ende beantragten die USa die ab-
stimmung über die beiden umstrittenen 
Paragraphen 16, einer art Präambel des 
abschlussdokumentes, und 18 im ab- 

schnitt zur Zukunft der globalen Um-
setzung des Poa-abschlussdokuments, 
und stimmten zusammen mit israel ge-
gen die erwähnung von Munition im 
abschlussdokument. allerdings enthiel-
ten sich 28 Staaten, darunter zahlreiche 
arabische Staaten, Kuba, russland und 
Venezuela. China stimmte erst gar nicht 
ab, hatte aber zuvor mehrfach seinen 
Widerstand gegen die einbeziehung von 
Munition erklärt. Dies war insofern ein 
novum, als bislang stets alle Un-Mit-
gliedstaaten darum bemüht waren, in 
den Poa-Verhandlungen einen Konsens 
zu erzielen. Lediglich im Jahr 2006 war 
unter der US-regierung von Präsident 
George W. Bush keine einigung erzielt 
worden. 

Munition wird nun erstmals gleich 
zweimal in einem abschlussdokument 
zum Poa erwähnt. Paragraph 16 der 
Deklaration benennt mit resolution 
72/55 der Un-Generalversammlung  
(a/reS/72/55) einen von Deutschland 
im Dezember 2017 auf den Weg ge-
brachten Prozess, der im Jahr 2020 mit 
einer Sachverständigengruppe starten 
soll. Darin geht es um die Frage von glo-
balen Standards des Umgangs mit über-
schüssiger Munition und Sprengstoffen 
– insbesondere in Munitionsdepots, die 
explodieren und erhebliche opferzahlen 
in der Zivilbevölkerung verursachen 
können. Zahlreichen Staaten geht die- 
ser Prozess jedoch nicht weit genug,  
sodass sie neue Standards für die Muni-
tionskontrolle, auch der exportkon-
trolle, fordern. Hier ist das Poa im Ver-
gleich zum internationalen Waffenhan- 
delsvertrag (arms trade treaty – att) 
aus dem Jahr 2014 gewohntermaßen 
schwach ausgestattet. in diesem sind 
globale Standards der konventionellen  

Politik und Sicherheit
Aktionsprogramm zu Kleinwaffen und leichten Waffen  |   
3. Überprüfungskonferenz 2018

n Streit beim Umgang mit Munition
n Abschlussdokument im Konsens angenommen
n Weiterhin große Defizite im Regelwerk
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exportkontrolle verankert – auch für 
Munition. Paragraph 18 erkennt ledig-
lich die bislang existierenden Bemü-
hungen der Munitionskontrolle an und 
fordert Staaten zu einem informations- 
austausch auf. auch wenn diese refe-
renz eher symbolischen Charakter hat, 
verbirgt sich dahinter eine der grund-
legenden Streitfragen, die während der 
dritten Überprüfungskonferenz an ver-
schiedenen Stellen aufbrachen. Dies 
 betrifft die Frage der referenz: We - 
nige Staaten wie die USa, iran oder  
Kuba bestehen darauf, dass allein die 
Ursprungsfassung des Poa aus dem 
Jahr 2001 als Grundlage dienen sollte 
und somit keine ›neuen‹ themen im ab-
schlussdokument erwähnung finden 
dürfen. Die große Mehrheit der Dele-
gierten erkennt dagegen die normative 
Weiterentwicklung an, die in den ver-
gangenen 17 Jahren in nunmehr sechs 
Staatentreffen und drei Überprüfungs-
konferenzen stattgefunden hat.

Ziele für nachhaltige  
Entwicklung

Die Kontroverse um neue elemente, die 
das Poa stärken und bereichern könn-
ten, entbrach auch in der Frage der Ziele 
für nachhaltige entwicklung (Sustain-
able Development Goals – SDGs). Staa-
ten wie Ägypten, iran, Kuba und Syrien 
pochten darauf, lediglich das Ziel 16.4  
mit seinem Fokus auf illegale Klein- 
waffen zu erwähnen. Die Mehrheit der  
Staaten sah eine Verbindung zu den an-
deren SDGs, vor allem zum Ziel 16: die 
weltweite reduzierung aller Formen 
von Gewalt und damit verbundener to-
desopfer bis zum Jahr 2030. im Verlauf 
der Verhandlungen wurden viele SDG-
referenzen aus dem insgesamt 21-seiti-
gen abschlussdokument gestrichen und 
allein auf Ziel 16.4 reduziert.

Gestritten wurde auch um die Fra-
ge der Gruppen, die Waffen illegal er- 
halten. Unter anderem ging es um  
die  De  finition des ›illegalen transfers‹  
von Klein- und Leichtwaffen. Ägypten 
machte schließlich den Kompromissvor-
schlag einer referenz zum ›internatio-
nalen Suchinstrument‹, das seit dem 
Jahr 2005 ebenfalls zum Poa dazuge-
hört und Standards im Markieren und 

nachverfolgen von Kleinwaffen setzt. 
Um das Kleinwaffenaktionsprogramm 
weiter zu stärken, wurden auch neue 
Kontrollmaßnahmen erwähnt. Doch 
auch hier gab es Widerstände, allen vo-
ran von iran. Syrien dagegen forderte, 
keine Kleinwaffen an »illegal bewaffne-
te Gruppen« zu transferieren. Vor allem 
die Schweizer Delegation verwies da-
rauf, dass diese Kategorie von akteuren 
im Völkerrecht bislang nicht existiere.

Bekämpfung der illegalen 
Kleinwaffenverbreitung

allein fünf entwürfe wurden in den 
14 tagen verworfen und neu formuliert. 
Viele wichtige elemente des abschluss-
dokuments wurden aufgrund des Kon-
sensprinzips verwässert. Und doch ist  
es dem französischen Vorsitz gelungen, 
neue akzente zu setzen. auch wenn die 
Synergien zu anderen Verträgen wie 
dem att nur noch verklausuliert auf-
tauchen, sind sie ein wichtiges element. 
Die illegale Kleinwaffenproliferation 
beginnt oftmals als legaler export und 
auch die Verbindung zur organisierten 
Kriminalität ist nicht zu unterschätzen. 
Die Herausforderungen durch neue 
technologien, beispielsweise durch mo-
dulare Kleinwaffen, die beliebig zusam-
mengesetzt werden können, fanden ein-
gang in das abschlussdokument. Solche 
modularen Waffen bereiten gerade in 
Fragen der einheitlichen Markierung 
neue Herausforderungen. Widerstände 
gegen eine stärkere Berücksichtigung 
geschlechterspezifischer aspekte der 
Kleinwaffenverbreitung konnten eben-
falls überwunden werden. 

Schlussendlich nahmen die Staaten 
das abschlussdokument im Konsens an. 
allerdings pochte die in prozeduralen 
Fragen versierte syrische Delegation auf 
eine abstimmung über das gesamte ab-
schlussdokument und verunsicherte mit 
ihrer Forderung den ansonsten routi-
niert wirkenden französischen Konfe-
renzvorsitzenden Jean-Claude Brunet, 
um dann in der abstimmung dem ab-
schlussdokument aber selbst zuzustim-
men. in diplomatischen Kreisen wurde 
gemutmaßt, dass das syrische Verhalten 
eine revanche für den Boykott des syri-
schen Vorsitzes der Genfer abrüstungs- 

konferenz durch Frankreich, Großbri-
tannien und die USa gewesen sein 
könnte.

Lücken zwischen Regelwerk 
und realem Konfliktgeschehen

Von besonderer Bedeutung für die weite-
re Umsetzung des einzigen universellen 
Standards zur Bekämpfung der illega-
len Verbreitung von Klein- und Leicht-
waffen bleibt jedoch der gestärkte Pro-
zess innerhalb der Vereinten nationen. 
Künftige Staatentreffen sollen themen-
orientierter arbeiten. So soll sich das 
Staatentreffen im Jahr 2020 mit den 
Ursachen, Folgen und der Prävention 
illegaler transfers an nicht autorisierte 
Gruppen befassen. aus der Perspektive 
vieler Staaten bleibt dies eine inner-
staatliche angelegenheit. Wenn andere 
Staaten die oppositionskräfte mit Klein-
waffen unterstützen, ist dies aus der Per-
spektive des betreffenden Staates ein 
illegaler transfer, selbst wenn die re-
gierung gegen die eigene Bevölkerung 
mit Waffengewalt vorgeht. opfer und 
Leidtragende ist dabei stets die Zivil-
bevölkerung. Gewalt durch Klein- und 
Leichtwaffen schürt Konflikte, verur-
sacht Flucht und Vertreibung. 

im Streit um die angemessene Wort-
wahl im abschlussdokument ging all - 
zu oft der eigentliche Sinn der dritten 
Überprüfungskonferenz verloren: Das 
menschliche Leid zu verringern, indem 
weniger Kleinwaffen weltweit auf den 
illegalen Markt gelangen. 17 Jahre nach 
Verabschiedung des Un-Kleinwaffen-
aktionsprogramms klaffen zwischen 
dem regelwerk und dem realen Kon-
fliktgeschehen weiterhin große Lücken.

Der Bericht beruht auf einem  
Blog-Beitrag der Autorin, der unter 
blog.prif.org/2018/07/16/ abrufbar ist.

Simone Wisotzki
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Simone Wisotzki, Aktionsprogramm 
zu Kleinwaffen und leichten Waffen: 
2. Überprüfungskonferenz 2012, VN, 
1/2013, S. 32f., fort.)

http://blog.prif.org/2018/07/16/
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Das Internationale Übereinkom-
men zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen 

(International Convention for the Pro-
tection of all Persons from Enforced 
Disappearance, kurz: Verschwundenen- 
Konvention) trat am 23. Dezember 2010 
in Kraft. ende Januar 2019 hatten 98   
Staaten das Übereinkommen unterzeich-
net, 59 hatten es ratifiziert. im Jahr 2018 
war lediglich Gambia als weiterer Ver-
tragsstaat hinzugekommen. Die Bereit-
schaft zur ratifizierung wächst sehr 
langsam, obwohl das amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten nationen für 
Menschenrechte (office of the United 
nations High Commissioner for Human 
rights – oHCHr) im Jahr 2017 einen 
weltweiten aufruf zur ratifizierung des 
abkommens und eine Fünf-Jahres-Kam-
pagne zur Verdoppelung der ratifizie-
rungen auf den Weg gebracht hatte.

Für die Überprüfung der einhaltung 
des Übereinkommens durch die Staaten 
ist der Ausschuss gegen das Verschwin-
denlassen (Committee on Enforced Dis- 
appearances – CED) zuständig. er wur-
de im Jahr 2011 eingesetzt und besteht 

Sozialfragen und Menschenrechte
Ausschuss gegen das Verschwindenlassen  |   
14. und 15. Tagung 2018

n Bereitschaft zur Ratifizierung wächst nur langsam
n Erstmalige Nutzung des mündlichen ›Follow-Up‹-Verfahrens
n Richtlinien für die Suche nach Verschwundenen

aus zehn Mitgliedern, die für jeweils 
vier Jahre gewählt werden. eine einma-
lige Wiederwahl ist möglich. Derzeit ge-
hören dem CeD drei Personen aus La-
teinamerika, je zwei aus Westeuropa, 
osteuropa und dem Maghreb sowie eine 
Person aus asien an. Dies entspricht nur 
teilweise der regionalen Verteilung der 
Vertragsstaaten, die vor allem in Latein-
amerika und Westeuropa liegen. Präsi-
dentin des ausschusses ist Suela Janina 
(albanien), die Vizepräsidentinnen und 
-präsidenten sind María Clara Galvis 
Patiño (Kolumbien), Mohammed ayat 
(Marokko) und rainer Huhle (Deutsch-
land). im Berichtszeitraum tagte der 
ausschuss zweimal für jeweils zwei Wo-
chen in Genf (14. tagung: 22.5.–1.6.; 
15. tagung: 5.–16.11.).

Staatenberichte

Die Verschwundenen-Konvention sieht 
einen umfassenden Bericht vor, der zwei 
Jahre nach der ratifizierung des Über-
einkommens vorzulegen ist. es liegt im 
ermessen des ausschusses, welche zu- 

sätzlichen informationen er von den 
Staaten nach abschluss dieses Verfah-
rens anfordert. Die ergebnisverfolgung 
(follow-up) wird vorwiegend anhand 
der in den abschließenden Bemerkun-
gen (concluding observations) des aus-
schusses gesetzten Fristen für deren Um-
setzung vorgenommen. Sie kann aber 
auch neue elemente einbeziehen. Mit 
der 15. tagung im november 2018 hat-
te der ausschuss insgesamt 28 Staaten-
berichte diskutiert und die entsprechen-
den empfehlungen ausgesprochen. er 
stellte fest, dass 19 Staaten die Frist zur 
Vorlage ihres Berichts zum teil mehrere 
Jahre überschritten hatten. Der CeD 
wiederholte seine absicht, über Staaten, 
die mehr als fünf Jahre hinter dem Zeit-
plan liegen, notfalls auch ohne Bericht 
zu befinden. 

Der ›konstruktive Dialog‹
Der ›konstruktive Dialog‹ zwischen 

dem CeD und der Delegation des jewei-
ligen Vertragsstaates nimmt in der re-
gel sechs Stunden in anspruch, die sich 
auf zwei tage verteilen. Der ausschuss 
befragt die Delegierten auf der Grund-
lage des Staatenberichts und weiterer 
Unterlagen, darunter nicht zuletzt in-
formationen von nichtstaatlichen or-
ganisationen (nGos) und nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen (national 
Human rights institutions – nHris) 
sowie ein vom ausschuss ausgearbei-
teter Fragenkatalog. auf dieser Basis 
erarbeitet der ausschuss seine abschlie-
ßenden Bemerkungen an den jeweili- 
gen Staat mit Fristen für die Bericht-
erstattung zu deren Umsetzung. auf der  
14.  tagung behandelte der ausschuss 
die Staatenberichte von albanien, Hon-
duras und Österreich. Japan und Portu-
gal folgten auf der 15. tagung, ebenso 
der zweite Dialog mit Mexiko.

Problembereiche
Die hervorstechenden Probleme in 

den Staatenberichten waren im Jahr 
2018 ähnlich wie bei früher behandelten 
Staaten und führten zu entspre chenden 
empfehlungen. Der Dialog mit Japan 
brachte den ausschuss auf der 15.  Sit-
zung dazu, einmal mehr den rahmen 
seiner Zuständigkeit abzustecken. Ja-
pan erklärte, dass das thema der ›trost-
frauen‹ zeitlich und materiell nicht in 

Im September 2014 verschwanden in der mexikanischen Stadt Iguala 43 Studierende auf dem 
Weg zu einer Demonstration in Mexiko-Stadt. Im April 2016 demonstrierten Angehörige für die 
Aufklärung des Falls.   FOTO: PICTURE ALLIANCE/AP PHOTO/MARCO UGARTE
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die Kompetenz des CeD falle. außer-
dem habe ein bilaterales abkommen 
mit Südkorea aus dem Jahr 2015 dieses 
thema völkerrechtlich endgültig ge-
klärt. Der ausschuss hingegen erinner - 
te daran, dass die opferrechte auch in 
der Gegenwart relevant sind und daher 
Gegenstand der Staatenberichte sein 
müssten, auch wenn sie aus der Zeit vor 
der ratifizierung des Vertrags stamm-
ten. Zudem käme ein bilateraler Ver-
trag nicht den Pflichten eines interna-
tionalen abkommens wie dem über das 
Verschwindenlassen gleich.

Verfahren der Ergebnisverfolgung
ein novum auf der 15. Sitzung war 

ein zweiter Dialog mit Mexiko im rah-
men des ›Follow-Up‹-Verfahrens. in den 
meisten Fällen beschränkt sich dieses 
Verfahren auf eine schriftliche Bewer-
tung der Maßnahmen, die die Staaten 
zur Umsetzung der abschließenden Be-
merkungen beziehungsweise empfeh-
lungen unternommen haben, gefolgt 
von erneuten empfehlungen durch den 
CeD. Mexiko war angesichts der Fülle 
von neuen entwicklungen seit dem ers-
ten Dialog im Jahr 2015 und der weiter-
hin als gravierend eingeschätzten Zahl 
von Verschwundenen eingeladen, die 
ergebnisverfolgung im rahmen eines 
erneuten, umfassenden mündlichen Dia-
logs in Genf zu absolvieren. Dieser fand 
kurz vor dem regierungswechsel in 
 Mexiko statt und führte zu einer reihe 
wiederholter und neuer empfehlungen, 
deren Umsetzung durch die neue re- 
gierung der ausschuss nun beobachten 
wird. Diese innovative Form der  ergeb- 
nisverfolgung setzte zugleich ein Zei-
chen: Der ausschuss wendet die ihm un-
ter anderem durch artikel 29, absatz 4 
des Überkommens gegebene Möglich-
keit kreativ und situationsbedingt an, 
jederzeit »zusätzliche angaben« über 
die Umsetzung der Pflichten aus dem 
Vertrag anzufordern. Die Konvention 
selbst sieht keine periodischen Berichte 
der Vertragsstaaten vor.

Individualbeschwerden

artikel 31 der Verschwundenen-Kon-
vention sieht ein individualbeschwer- 
deverfahren vor, das von den Vertrags- 

staaten gesondert anerkannt werden 
muss. Davon haben bisher 22 Staaten, 
also nur ein gutes Drittel, Gebrauch ge-
macht. noch immer können sich auch 
einige europäische Staaten nicht zur 
anerkennung der individualbeschwer-
de entschließen. Der ausschuss spricht 
in all seinen abschließenden Bemer-
kungen die dringende empfehlung aus, 
artikel 31 zu ratifizieren. Bisher behan-
delte der ausschuss erst eine individual-
beschwerde.

Länderbesuche

Die Konvention sieht vor, dass der aus-
schuss bei Hinweisen auf schwerwie-
gende Verletzungen der Bestimmungen 
des Übereinkommens einen Länderbe-
such durchführen kann. Der ausschuss 
hatte auf der Basis dieser Bestimmung 
bereits im Jahr 2013 einen Länderbe-
such nach Mexiko beantragt und diesen 
antrag seitdem mehrfach wiederholt, 
zuletzt im Dialog mit Mexiko auf der 
15. Sitzung. Über die Durchführung des 
Besuchs wurde auch 2018 keine Über-
einkunft erzielt.

Eilaktionen

eine Besonderheit der Verschwundenen-
Konvention ist die Möglichkeit des aus-
schusses nach artikel 30, »in dringen-
den Fällen einen antrag auf Suche und 
auffindung einer verschwundenen Per-
son« entgegenzunehmen und den betref-
fenden Staat um information zu dieser 
Person und den getroffenen Maßnah-
men zu bitten. Diese eilaktionen (urgent 
actions) haben sich inzwischen zu einer 
der aufwändigsten tätigkeiten des aus-
schusses entwickelt. erhielt dieser in 
den Jahren 2012 bis 2014 insgesamt 62 
solcher anträge auf eilaktionen, waren 
es zum Zeitpunkt der 15.  Sitzung be-
reits 538. Von diesen als gewaltsam ver-
schwunden gemeldeten Personen wur-
den 17 lebend, weitere 21 tot gefunden. 
Die Suche nach den übrigen Personen 
muss durch die Staaten in Zusammen-
arbeit mit dem ausschuss gemäß arti-
kel 30, absatz 4 des Übereinkommens 
solange fortgesetzt werden, bis ihr 
Schicksal geklärt ist. Damit hat sich ein 

unerwartet großer und exponentiell 
wachsender arbeitsbereich aufgetan, 
der für die mittlerweile fünf Berichter-
statterinnen und -erstatter des aus-
schusses und vor allem für das oHCHr 
eine enorme Herausforderung darstellt. 
Diese war bislang nur durch das große 
engagement der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu bewältigen. ein befris-
teter Zuschuss des auswärtigen amts 
brachte dem Sekretariat im Berichtsjahr 
zwar etwas entlastung, doch ohne eine 
deutliche personelle aufstockung der 
abteilung im oHCHr wird der aus-
schuss dieser zentralen aufgabe nicht 
mehr adäquat nachkommen können.

Verbesserung der Suche  
nach Verschwundenen

Durch die analyse seiner eilaktionen 
und der konstruktiven Dialoge über die 
Staatenberichte sowie durch zahlreiche 
informationen von nGos und angehö-
rigen von opfern des Verschwindenlas-
sens stellte der ausschuss fest, dass die 
vom abkommen geforderten Maßnah-
men, und hier insbesondere die effektive 
Suche nach Verschwundenen, fast über-
all weiterhin sehr unzureichend sind. 
Seit dem Jahr  2016 arbeitet der aus-
schuss an der Systema tisierung dieser 
informationen und der erarbeitung von 
richtlinien für angemessene Vorgehens-
weisen bei der Suche nach Verschwun-
denen, entsprechend den Vorgaben des 
Übereinkommens. auf der 15. Sitzung 
legten die beiden Berichterstatter, da-
runter das deutsche Mitglied im aus-
schuss, einen entwurf vor. nach gründ-
licher Diskussion dieser Prinzipien 
beschloss der CeD, diese zu veröffent-
lichen und alle interessierten zur Kom-
mentierung einzuladen. auf der Basis 
dieser Kommentare werden die beiden 
Berichterstatter auf der 16.  Sitzung im 
Jahr 2019 einen überarbeiteten text zur 
endgültigen Verabschiedung durch den 
ausschuss vorlegen.

Rainer Huhle
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Rainer Huhle über den Ausschuss 
gegen das Verschwindenlassen, VN, 
2/2018, S. 87f., fort.)
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Der Internationale Strafgerichts-
hof (International Criminal Court 
– ICC) ist wieder in den weltpoli-

tischen Fokus geraten, nachdem der na-
tionale Sicherheitsberater der US-regie-
rung John Bolton im September 2018 
die bereits unter US-Präsident George  
W. Bush bekannten Verbalattacken nach 
Den Haag, dem Sitz des iCC, gerichtet 
hatte. Bolton drohte unter anderem dem 
iCC-Personal mit der Verhängung von 
US-Sanktionen. allerdings überraschte 
dieser Frontalangriff auf ein zentrales 
Forum der internationalen Strafjustiz 
kaum. neben der generell aggressiven 
rhetorik der US-regierung unter Prä-
sident Donald trump gegenüber inter-
nationalen organisationen liegt dies si-
cherlich auch darin begründet, dass die 
Chefanklägerin Fatou Bensouda ihre 
(Vor-)ermittlungen ausweitet und unter 
Beweis stellt, dass der internationale 
Charakter des Gerichtshofs ernst ge-
meint ist. Verschiedene Verfahren schrei-
ten voran, auch wenn dies nicht immer 
in voller Öffentlichkeit geschieht. im 
anfangsstadium eines ermittlungsver-
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n Neue Vorermittlungen in Asien und Lateinamerika
n Weitere Festnahmen
n Freispruch im Bemba-Verfahren

fahrens ist aus taktischen Gründen eine 
gewisse Zurückhaltung geboten.

Neue Vorermittlungen 

Die für die Öffentlichkeit deutlichsten 
Fortschritte wurden im Bereich der Vor-
ermittlungen erzielt. Dabei handelt es 
sich um allgemeine ermittlungen der 
anklagebehörde, in der diese noch nicht 
auf das gesamte Kooperationsregime 
des römischen Statuts, das die rechtli-
che Grundlage des iCC darstellt, zu-
rückgreifen kann und sich vor allem auf 
die freiwillige Kooperation von Staaten, 
internationalen organisationen sowie 
nichtstaatlichen organisationen (nGos)  
stützt. im Jahr 2018 wurden drei Kon-
flikte auf die agenda gesetzt, die unter-
schiedlicher kaum sein könnten.

im Februar 2018 leitete die anklage-
behörde Vorermittlungen zu Venezuela 
ein und kündigte an, gewaltsames Vor-
gehen gegen Demonstrantinnen und  
Demonstranten sowie oppositionelle 
unter dem Blickwinkel eines möglichen 

Verbrechens gegen die Menschlichkeit 
zu analysieren. Diese Vorermittlungen 
gewannen im September 2018 noch ein-
mal an Bedeutung, da – erstmalig in der 
Geschichte des iCC – sechs Mitglied-
staaten (argentinien, Chile, Kanada, 
Kolumbien, Paraguay, Peru) explizit die 
einleitung von ermittlungen gefordert 
hatten (referral). Ursprünglich wurde 
artikel 14 des römischen Statuts für 
 einen solchen Zweck geschaffen, in der 
Vergangenheit allerdings ausschließlich 
für die anregung von ermittlungen des 
iCC im eigenen Land genutzt, zum Bei-
spiel im Fall von Uganda (self-referral).

ebenfalls im Februar 2018 wurde be-
kannt, dass die Chefanklägerin Vorer-
mittlungen zu Geschehnissen auf den 
Philippinen eingeleitet hatte. anlass und 
Gegenstand ist der vom hoch umstrit-
tenen Präsidenten rodrigo Duterte er-
klärte »Krieg gegen Drogen«, der mut-
maßlich den tod tausender Menschen 
zur Folge hatte. auch außergerichtliche 
erschießungen durch die Sicherheitsbe-
hörden sollen erfolgt sein. Die Bekannt-
gabe der Vorermittlungen hatte zur Fol-
ge, dass die Philippinen am 17. März 
2018 ihren rückzug vom römischen 
Statut erklärten. Der Gerichtshof stellte 
allerdings – wie im Fall Burundis – klar, 
dass mit dem austritt kein rückwirken-
der Wegfall der Zuständigkeit einher-
gehe. Dementsprechend fielen etwaige 
Straftaten bis zum austrittsdatum noch 
in die Zuständigkeit des Gerichts. Der 
rückzug der Philippinen, der erst ein 
Jahr später in Kraft trat, dürfte die er-
mittlungen in der Praxis allerdings deut-
lich erschweren.

Äußerst kompliziert dürften auch die 
Vorermittlungen im Fall Myanmar und 
Bangladesch werden, die sich mit mög-
lichen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit, in diesem Fall gegen die Bevöl-
kerungsgruppe der rohingya, befassen. 
Myanmar ist nicht Mitglied des römi-
schen Statuts und hat die Zuständigkeit 
des iCC nicht anerkannt. Mangels einer 
resolution des Un-Sicherheitsrats fehlt 
es dem Gericht mithin an einer Zustän-
digkeit für die strafrechtliche ahndung 
von Verbrechen, die auf dem territori - 
um Myanmars begangen wurden. Die 
Chefanklägerin stützt ihre Vorermittlun-
gen daher auf den Mitgliedstaat Bangla-
desch. in diesen Staat sei eine Vielzahl 

Unterstützer des ehemaligen ivorischen Präsidenten Laurent Gbagbo feiern vor dem Internatio-
nalen Strafgerichtsfhof in Den Haag. Nach sieben Jahren Untersuchungshaft wurde Gbagbo am 
15. Januar 2019 aus Mangel an Beweisen freigesprochen.   FOTO: PICTURE ALLIANCE/AP PHOTO/PETER DEJONG
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der in Myanmar verfolgten rohingya 
geflohen. Da der Fokus der ermittlun-
gen auf der gewaltsamen Vertreibung 
der rohingya liege, bestehe auch ein 
 territorialer Bezug der taten zu Bang-
ladesch. Die Vorverfahrenskammer be-
stätigte diese Vorgehensweise mit einer 
umfangreich begründeten entscheidung 
vom 6. September 2018 (iCC-roC46 
(3)-01/18-1) und betonte, dass dem Ver-
brechen der Vertreibung im Sinne des 
artikel 7, absatz 1 lit. d des römischen 
Statuts ein grenzübergreifender territo-
rialbezug anhafte. Beide Staaten seien 
als tatortstaaten im Sinne des arti-
kels 12, absatz 2 lit. a des römischen 
Statuts anzusehen.

Weitere Festnahmen

im tagesgeschäft des iCC gibt es eben-
falls neue entwicklungen. Mehrere Be-
schuldigte wurden im Jahr 2018 festge-
nommen und in die Haftanstalt des iCC 
gebracht. am 31. März 2018 wurde al-
Hassan ag abdoul aziz ag Mohamed 
ag Mahmoud an den Gerichtshof über-
stellt. ihm wird vorgeworfen, als Mit-
glied der Gruppe ansar eddine Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen im norden Malis be-
gangen zu haben. 

am 17. november 2018 wurde al fred 
Yekatom, einer der Kommandeure der 
sogenannten anti-Balaka-Bewegung, 
festgenommen und in die niederlande 
überstellt. ihm werden Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit und Kriegsver-
brechen in der Zentralafrikanischen 
republik zur Last gelegt. am 12. De-
zember 2018 wurde Patrice-edouard 
ngaïssona von den französischen Be-
hörden im auftrag des iCC festgenom-
men. als einer der Hauptstrippenzieher 
der anti-Balaka soll er die Verantwor-
tung für diverse Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und Kriegsverbrechen 
tragen. Beide Verfahren sind teil der 
zweiten ermittlungsrunde zu den Ge-
schehnissen in der Zentralafrikanischen 
republik, die sich seit dem Jahr 2012 
abgespielt haben. Die ersten ermittlun-
gen des iCC zur Zentralafrikanischen 
republik betrafen die Jahre 2002 und 
2003. Damit sind drei weitere Verdäch-
tige im Gewahrsam des Gerichts und 

erwarten ein Verfahren. 13 weitere Be-
schuldigte werden derzeit mit einem öf-
fentlichen Haftbefehl gesucht. Daneben 
dürfte es eine reihe von Haftbefehlen 
geben, die zur ergreifung der Gesuchten 
geheim gehalten werden.

Freispruch von  
Jean-Pierre Bemba

etwa zehn Jahre nach der Verhaftung 
des Kongolesen Jean-Pierre Bemba am 
24. Mai 2008 ist das Verfahren gegen 
ihn nunmehr abgeschlossen. nachdem 
dieser am 21. März 2016 durch die Ver-
fahrenskammer iii verurteilt worden 
war, sprach ihn die Berufungskammer 
des Gerichts mit Mehrheitsentscheidung 
vom 6. Juni 2018 frei. Die Verfahrens-
kammer habe im Urteil schwerwiegende 
Fehler gemacht und Bemba zu Unrecht 
als strafrechtlichen Verantwortlichen 
angesehen. Dieser hätte als ortsabwe-
sender Kommandeur von der Demokra-
tischen republik Kongo aus nur be-
schränkte einwirkungsmöglichkeiten 
auf das Verhalten der von ihm in einem 
anderen Staat – in diesem Fall in der 
Zentralafrikanischen republik – einge-
setzten truppen gehabt. Hinzu kommt 
laut der Mehrheit der Berufungskam-
mer eine inhaltliche Diskrepanz zwi-
schen der zugelassenen anklage und 
den Urteilsgründen.

Das Verfahren gegen Bemba steht 
sinnbildlich für einen der größten Kri-
tikpunkte an der internationalen Straf-
justiz. es wird zu recht moniert, dass 
die – unzweifelhaft komplexen – Ver-
handlungen am iCC äußerst lange dau-
ern. Dies ist nicht nur eine finanzielle 
und logistische Belastung für einen 
 Gerichtshof, der aufgrund der Masse  
an (Vor-)ermittlungen in verschiedenen 
Weltregionen mit diversen Sprachen  
bereits an Kapazitätsgrenzen stößt. Der 
Fall Bemba zeigt, dass die Verfahrens-
dauer auch schwerwiegende persönliche 
Konsequenzen für Beschuldigte haben 
kann, bei denen eine Straftat nicht nach-
weisbar ist. 

Zwar gilt auch vor internationalen 
Strafgerichten formal die Unschuldsver-
mutung. Diese ist bei dem Zusammen-
spiel aus – oft nachvollziehbaren – ver-
fahrenssichernden inhaftierungen und 

langjähriger Verfahrensdauer allerdings 
weitgehend eine leere Hülle. Mit erlass 
und Vollstreckung des Haftbefehls und 
einem weltöffentlichen Verfahren wer-
den Fakten geschaffen, die auch ein 
nachträglicher Freispruch nicht beseiti-
gen kann. ein solcher Verfahrensverlauf 
lässt sich in der Praxis wohl nur vermei-
den, wenn anklagebehörde und Vorver-
fahrenskammern sicherstellen, dass nur 
die Verfahren vor Gericht landen, bei 
denen von anfang an eine belastbare 
Grundlage vorliegt. eine beweisbasierte 
Vorauswahl ist sowohl ein praktisches 
Gebot als auch eine notwendigkeit für 
eine institution, die sich den Schutz der 
Menschenrechte auf die Fahne geschrie-
ben hat. eine kritische analyse des 
Bemba-Falls und der mahnenden Worte 
der Berufungskammer ist daher absolut 
wünschenswert. Ganz ähnliche Kritik 
wird am Verfahren gegen den ehema-
ligen ivorischen Präsidenten Laurent 
Gbagbo laut. Dieser wurde mit Verfah-
renskammerentscheidung vom 15. Janu-
ar 2019 nach circa sieben Jahren Unter-
suchungshaft freigesprochen. auch hier 
hielten die richterinnen und richter die 
Beweise für eine strafrechtliche Beteili-
gung für unzureichend. 

Ausblick

trotz all der Kritik an der Verfahrens-
führung in den Fällen Bemba und 
Gbagbo darf nicht verkannt werden, 
dass die Sanktionierung systemischen 
Unrechts ein komplexes Unterfangen 
ist. Vor allem in Verfahren gegen amtie-
rende Machthaber sind dem iCC prakti-
sche Grenzen gesetzt. Die ressourcen 
des Gerichtshofs sind limitiert, er be-
nötigt das Wohlwollen seiner Mitglied-
staaten durch Finanzierung und Unter-
stützung bei den ermittlungen, denn: 
an gewaltsam ausgetragenen Konflik-
ten mangelt es bedauerlicherweise nicht.

Mayeul Hiéramente
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Mayeul Hiéramente, Internationaler 
Strafgerichtshof, Tätigkeiten 2017, VN, 
2/2018, S. 89f., fort.)
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D ie 14. Vertragsstaatenkonferenz 
des Übereinkommens über Bio-
logische Vielfalt (Convention on 

Biological Diversity – CBD) fand vom 13. 
bis 29. november 2018 im ägyptischen 
Scharm el-Scheich statt. Parallel dazu 
traten die neunte Vertragsstaatenkonfe-
renz des Cartagena-Protokolls über die 
biologische Sicherheit sowie die dritte 
Vertragsstaatenkonferenz des Nagoya-
Protokolls über den Zugang zu geneti-
schen Ressourcen und die ausgewogene 
und gerechte Aufteilung der sich aus ih-
rer Nutzung ergebenden Vorteile zusam-
men. im Vorfeld wurde zudem ein afri-
kanischer Gipfel zu Biodiversität auf  
Ministerebene abgehalten. Die CBD-Ver- 
tragsstaatenkonferenz mit etwa 3800 
teilnehmenden hatte eher den Status ei-
nes arbeitstreffens. neben den Sicher-
heitsproblemen in Ägypten war dies ei-
ner der Gründe für die relativ geringe 
teilnehmerzahl. Die Konferenz fasste 37 
Beschlüsse, ferner gab es jeweils 16 Be-
schlüsse bei den Vertragsstaatentreffen 
der Cartagena- und nagoya-Protokolle.    

Die exekutivsekretärin Cristiana 
Paşca Palmer setzte den rahmen für die 
Konferenz mit der eindringlichen War-
nung, dass die Menschheit derzeit auf 
einem Pfad der rapiden Zerstörung der 
biologischen Vielfalt sei. es handele sich 
um eine Katastrophe mit dramatischen 
Konsequenzen nicht nur für die natur, 
sondern auch für die Lebensgrundlagen 
der Menschheit, vor allem für die Land-
wirtschaft und ernährungssicherheit. 
Der aktuelle Strategieplan mit seinen  
im Jahr 2008 in nagoya beschlossenen 
aichi-Biodiversitätszielen zum erhalt der 
biologischen Vielfalt läuft im Jahr 2020 
aus. auf der 15. Vertragsstaatenkonfe-
renz in Beijing wird man nächstes Jahr 
eine Bilanz ziehen, deren wesentliche 
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n Zunehmende Zerstörung der Biodiversität
n Erarbeitung eines neuen Strategieplans
n Neue Technologien und ihre Regulierung

inhalte bereits bekannt sind: Die meisten 
Ziele werden weit verfehlt, da für ihre 
erreichung die heutige Landwirtschafts- 
und Wirtschaftsweise grundlegend ge-
ändert werden müsste. Diese Änderun-
gen sind aber nicht in Sicht. Viele Dele- 
gierte stimmten in den pessimistischen 
Grundtenor der exekutivsekretärin ein, 
ohne Hinweise zu geben, wie man daran 
etwas ändern könnte. Gleichzeitig be-
tonten viele, dass das ambitionsniveau 
noch erhöht werden müsste. 

Zentrale Themen

Hauptthemen der Konferenz waren die 
erneuerung des Strategieplans für die 
biologische Vielfalt für die Jahre 2011 
bis 2020 sowie der Umgang syntheti-
scher Biologie, technologien zur Gen-
manipulation und Genom-analyse. 

Ein neuer Strategieplan
Der bisherige Strategieplan reicht 

nicht aus, um den raschen Schwund der 
artenvielfalt aufzuhalten, selbst wenn er 
tatsächlich umgesetzt würde. Diese Pro-
blematik konnte in Scharm el-Scheich 
nicht gelöst werden. So wurde ein dich-
tes Programm an Folgetreffen beschlos-
sen, damit das thema wenigstens auf 
dem Konferenzkalender bleibt. Bis zur 
15. Vertragsstaatenkonferenz, die den 
neuen Strategieplan beschließen soll, 
wird es fünf Zwischenkonferenzen ge-
ben, auf denen über die nachfolgeagen-
da verhandelt werden soll. ein zen traler 
Streitpunkt ist dabei wie so oft die Fi-
nanzierung: Die entwicklungsländer 
sind nur zu Mehranstrengungen bereit, 
wenn die industrieländer dafür mehr fi-
nanzielle Mittel bereitstellen. Dies ist 
einstweilen nicht in Sicht. 

Das zweite zentrale thema der Ver-
handlungen war wiederholt neue tech-
nologien und deren regulierung. Hier 
waren die rollen umgekehrt: Die ent-
wicklungsländer stellten Forderungen, 
während sich die industrieländer in der 
Defensive befanden. Synthetische Bio-
logie – die erschaffung neuer Lebewe-
sen im Labor –, war bereits bei der 
 vor herigen Vertragsstaatenkonferenz ein 
Streitthema. Dort hatte man sich im-
merhin auf eine Definition von syntheti-
scher Biologie geeinigt. Das Mandat der 

Felder in Deutschland, wie hier zum Anbau von Salat in Schleswig-Holstein, sind überwiegend 
Monokulturen. Diese zählen zu den weltweit verbreiteten Landnutzungsmustern, die die 
Biodiversität massiv gefährden.   FOTO: PICTURE ALLIANCE/IMAGEBROKER/HOLGER WEITZEL
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dafür eingerichteten Ad-hoc-Gruppe 
technischer Sachverständiger war da-
mals fortgesetzt worden, da ihre arbeit 
für potenzielle regulierungsversuche 
und das Verständnis dieser neu aufkom-
menden technologien unverzichtbar ist. 

Der Umgang mit ›Gen-Antrieben‹
im Kern geht es darum, das Genom 

von Lebewesen zu bearbeiten und mit 
›Gen-antrieben‹ (gene drives) anders 
zusammenzusetzen. Damit kann unter 
anderem die Vererbungsfähigkeit sol-
cher Mutationen beeinflusst werden, so-
dass sich diese Genelemente auf sämtli-
che nachkommen ausbreiten und nicht, 
wie in der natürlichen auslese, poten-
ziell wieder verschwinden. nichtstaat-
liche organisationen (nGos) fordern 
angesichts der weitreichenden Konse-
quenzen ein Moratorium, bis diese tech-
nologie besser erforscht ist. 

ein solcher Moratoriumsbeschluss 
wurde bislang nicht gefasst. nach inten-
siven und kontroversen Diskussionen 
 einigten sich die Delegierten auf eine Ver-
einbarung, die regierungen unter an- 
derem dazu verpflichtet, vor einer Frei-
lassung von mit ›Gen-antrieben‹ mani- 
pulierten organismen die Zustimmung 
von »potenziell betroffenen indigenen 
und lokalen Gemeinschaften« einzu-
holen. Die regierungen sollen bei den 
›Gen-antrieben‹ nach dem Vorsorge-
prinzip verfahren, ein in den Vereinten 
nationen höchst umstrittener Begriff, 
und eine wissenschaftlich fundierte, 
fallbezogene risikoabschätzung sowie 
risikomanagement-Verfahren anwen-
den, vor allem bei Freisetzungen in die 
Umwelt (CBD/CoP/DeC/14/19).

Neue Möglichkeiten durch 
digitalisierte Genome

ein weiterer Beschluss zu einer neuen 
technologie betrifft die digitale Sequen-
zierungs-information (DSi) von gene-
tischen ressourcen. Digitalisierte Ge-
nome ersetzen immer häufiger reale 
biologische Proben mit wissenschaftlich 
oder kommerziell interessanten geneti-
schen informationen, sodass solche Pro-
ben gar nicht mehr außer Landes ge-
schafft werden müssen, um verwertet zu 
werden: Sie können online verschickt 
werden. Damit würde das nagoya- 
Protokoll, das den gerechten Vorteils- 

ausgleich aus der nutzung solcher ge- 
ne tischen ressourcen zwischen Her- 
 kunftsland und anwender regelt, zu-
nehmend ins Leere laufen. es bezieht 
sich nämlich auf genetische ressour-
cen, die materiell von einem Land ins 
andere gebracht werden. DSi entpuppte 
sich rasch als äußerst schwieriges the-
ma – bemerkenswert für eine Frage, die 
erst auf der letzten Vertragsstaaten-
konferenz überhaupt auftauchte. nach 
langem tauziehen wurde ein wissen-
schaftlich-politischer Prozess zu diesem 
thema und die einrichtung einer er-
weiterten Ad-hoc-Gruppe technischer 
Sachverständiger beschlossen (CBD/
CoP/DeC/14/20). Diese soll Studien zu 
einer reihe zentraler themen erstellen, 
unter anderem zur nachverfolgbarkeit 
von DSi und zur rolle öffentlicher und 
privater Datenbanken. Diesem durch-
aus inhaltsleeren Beschluss muss man 
entgegenhalten, dass angesichts massiv 
divergierender interessen und ihrer er-
heblichen wirtschaftlichen implikatio-
nen ohne weiteres auch kein ergebnis 
möglich gewesen wäre. 

Konflikt zwischen dem  
Globalen Norden und Süden?

Wieder einmal findet sich die CBD  
in einem klassischen nord-Süd-Span-
nungsfeld wieder. Brauchbare Beschlüs-
se zum nachfolgeinstrument des Strate-
gieplans für die Jahre 2020 bis 2030, 
die mehr bewirken als der aktuelle Plan, 
wird es nur geben, wenn die Staaten des 
Globalen nordens finanzielle Mittel be-
reitstellen und sich bei der regulierung 
von synthetischer Biologie und den da-
mit zusammenhängenden technologien 
sowie der DSi auf die interessenlage 
der biodiversitätsreichen entwicklungs-
länder zubewegen. Umgekehrt wird der 
Globale Süden auch beim Schutz der 
Biodiversität liefern müssen, wenn er aus 
dem CBD-instrumentarium relevante 
finanzielle Mittel erwartet. Dies ist die 
Gemengelage vor der 15. Vertragsstaa-
tenkonferenz, die zeitgleich zu Deutsch-
lands Präsidentschaft der europäischen 
Union (eU) stattfinden wird und bei der 
es zu beiden großen themenkomplexen 
entscheidungen geben muss, damit die 
CBD relevant bleibt. 

Die zentrale aufgabe der CBD, die 
artenvielfalt der erde zu bewahren, 
nimmt in der öffentlichen Diskussion 
einen immer größeren raum ein. Stu-
dien wie der veröffentlichte sechste Um-
weltbericht, der Welt-Umweltausblick 
(Global environment outlook – Geo), 
des Umweltprogramms der Vereinten 
nationen (United nations environment 
Programme – UneP) zeigen wie drama-
tisch die Lage 27 Jahre nach der Unter-
zeichnung der CBD während der Kon-
ferenz der Vereinten nationen über 
Umwelt und entwicklung (United na-
tions Conference on environment and 
Development – UnCeD) im Jahr 1992 
in rio de Janeiro geworden ist. Sowohl 
der Globale norden als auch der Globa-
le Süden halten an den Wirtschaftsmus-
tern fest, insbesondere an den Landnut-
zungsmustern, die die gravierende Krise 
der artenvielfalt der erde ausmachen. 
in einer globalisierten Weltwirtschaft 
wirkt diese trennung anachronistisch: 
Die biodiversitätszerstörenden Landnut-
zungsmuster im Globalen Süden, etwa 
für Soja-Monokulturen oder Palmöl-
plantagen, sind bestens in Weltmärkte 
integriert und bedienen die nachfrage 
im norden und Süden. Zu dominant 
sind die wirtschaftlichen interessen der-
jenigen, die die Verursacher dieser dra-
matischen Krise sind, um hier regulie-
rend einzugreifen. 

Viele der Beschlüsse der 14. Vertrags-
staatenkonferenz drehten sich daher um 
die integration von Biodiversitätsaspek-
ten in andere Politikbereiche und um die 
Kooperation mit Bereichen wie Berg-
bau, dem Finanzsektor oder Gesund-
heit. am ende wird es ausschlaggebend 
sein, ob und in welchem Umfang es den 
Delegierten gelingt, der Biodiversität in 
ihren eigenen Staaten mehr Gewicht in 
der tagespolitik zu verleihen. nur dann 
wird das nachfolgeinstrument des Stra-
tegieplans erfolgreicher sein als bisher.

Jürgen Maier
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Jürgen Maier über das Übereinkom-
men über biologische Vielfalt, das 
Cartagena-Protokoll und das Nagoya-
Protokoll, VN, 2/2017, S. 87f., fort.)
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Personalien

 Personalien
nungen im november 2018 
zurückgetreten war. ander-
sen ist seit dem Jahr 2015 
Generaldirektorin der 
internationalen Union für 
die erhaltung der natur 
(iCUn). Zuvor hatte sie 
verschiedene Führungsposi-
tionen inne, unter anderem 
bei der Weltbank, wo sie für 
die themen Wasser, Umwelt 
und nachhaltige entwicklung 
mit besonderem Schwer-
punkt auf afrika und dem 
nahen osten zuständig war. 

Luis Alfonso de Alba wurde 
am 9. november 2018 zum 
Sondergesandten des Gene- 
ralsekretärs für den Un-
Klimagipfel 2019 in new 
York ernannt. in dieser 
Position übernimmt er die 
Leitung, Steuerung und 
strategische ausrichtung  
des von antónio Guterres 
initiierten treffens. Ziel ist 
es unter anderem, die im 
Klimaübereinkommen von 
Paris vereinbarten Maßnah-
men voranzubringen. De 
alba war zuvor Unterstaats-
sekretär für Lateinamerika 
und die Karibik im außen-
ministerium Mexikos. er 
blickt auf langjährige erfah- 
rungen als Ständiger Vertre-
ter Mexikos bei der organi-
sation der amerikanischen 
Staaten (oaS) sowie bei den 
Vereinten nationen in new 
York und in Genf zurück.

Friedenssicherung

A m 31. Januar 2019 
wurde Michael 
Lollesgaard zum 

neuen Leiter der Mission der 
Vereinten nationen zur Un- 
terstützung des  Hodeidah- 
abkommens ( UnMHa)  
in Jemen ernannt. Der  
dänische General folgt auf 
den niederländer Patrick 
Cammaert. Lollesgaard 
bringt 30 Jahre nationale 
und internationale militä-
rische erfahrung in seine 
Position ein: in den Jahren 
2015 bis 2016 leitete er die 
Mehr dimensionale integrier-
te Stabilisierungsmission der 
Vereinten nationen in Mali 
(MinUSMa) und war im 
anschluss militärischer 
Vertreter Dänemarks bei  
der nordatlantikvertrags-
organisation (nato). 

Sekretariat

A m 13. September 2018 
ernannte Un-Gene-
ralsekretär antónio 

Guterres die indone sierin 
Armida Salsiah Alisjahbana 
zur exekutiv sekretärin der 
Wirtschafts- und Sozialkom-
mission für asien und den 
Pazifik (eSCaP). Die Wirt- 
schaftswissenschaftlerin 
folgt auf Shamshad akhtar 
aus Pa kis tan. alisjahbana 
war in den Jahren 2009 bis 
2014 Ministerin für nationa-
le entwicklungsplanung und 

zuvor Ständiger Vertreter  
bei den Vereinten nationen 
in new York (2012–2017). 
er war unter anderem als 
Sonderkoordinator für 
Libanon tätig (2007–2008) 
und in den 1990er Jahren  
an den Verhandlungen zwi- 
schen israel und der Palästi-
nensischen Befreiungsorga-
nisation (PLo) beteiligt, die 
1993 zum Friedensvertrag 
von oslo führten.

Umwelt

Die Dänin Inger 
Andersen ist neue  
exekutivdirektorin  

des Umweltprogramms der 
Vereinten nationen (UneP). 
Die Generalversammlung 
bestätigte ihre nominierung 
am 20. Februar 2019. Die 
60-Jährige folgt auf den 
norweger erik Solheim 
(vgl. Personalien, Vn, 
4/2016, S. 183), der wegen 
Unregelmäßigkeiten in  
seinen Dienstreiseabrech- 

Geir O. Pedersen    
UN PHOTO: PIERRE ALBOUY

zwischen 2012 und 2014 
Ko-Vorsitzende der Globalen 
Partnerschaft für wirksame 
entwicklungszusammenar-
beit (GPeDC). als Mitglied 
im hochrangigen unabhängi-
gen Beraterteam unterstützte 
sie im Jahr 2016 den Dialog 
des Wirtschafts- und Sozial- 
rats (eCoSoC) über die 
langfristige Positionierung 
des Un-entwicklungssys-
tems im rahmen der agen- 
da 2030 für nachhaltige 
entwicklung.

Der norweger Geir O. 
Pedersen (vgl. Personalien, 
Vn, 2/2007, S. 80 und Vn, 
3/2005, S. 108f.) ist neuer 
Sondergesandter des Un-
Generalsekretärs für Syrien. 
er folgt auf den italienisch-
schwedischen Diplomaten 
Staffan de Mistura (vgl. 
unter anderem Personalien, 
Vn, 4/2014), der im novem-
ber 2018 nach mehr als vier 
Jahren im amt zurückgetre-
ten war. Pedersen war seit 
dem Jahr 2017 Botschafter 
norwegens in China und 

Zusammengestellt von  
Juliane Pfordte.

Armida Salsiah Alisjahbana    
UN PHOTO: ESKINDER DEBEBE
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Buchbesprechungen

Markus Kaltenborn

Soziale Menschenrechte  
weltweit betrachtet

nachdem die soziale Sicherung in der 
 internationalen Menschenrechtsdiskus-
sion lange Zeit ein Schattendasein ge-
fristet hat, ist sie in den letzten beiden 
Dekaden stärker in den Vordergrund des 
interesses gerückt. Dies liegt vor  allem 
daran, dass in einigen Schwellen- und 
entwicklungsländern neue Sozialschutz-
systeme teilweise sehr erfolgreich um-
gesetzt worden sind. auch in der agen-
da  2030 für nachhaltige entwicklung 
(agenda 2030) ist das thema zu finden. 
Die gewachsene aufmerksamkeit für 
dieses sowohl auf nationaler als auch 
auf globaler ebene angesiedelte Politik-
feld zeigt sich seit einigen Jahren ebenso 
in der rechtswissenschaftlichen Diskus-
sion. ein Beispiel hierfür ist die Disser-
tation von nina-Claire Himpe, in der es 
um die internationale rechtsentwicklung 
in Bezug auf den aufbau von Systemen 
der sozialen Grundsicherung geht. 

im ersten Hauptteil der arbeit (Ka-
pitel 3) erhalten die Leser einen sehr  
in formativen einblick in die entste h-
ungs geschichte sowohl der allgemeinen 
erklärung der Menschenrechte (aeMr) 
als auch des internationalen Paktes über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
rechte (international Covenant on eco-
nomic, Social and Cultural rights – 
iCeSCr, kurz: Sozialpakt). Himpe ana-
lysiert ausführlich den Beitrag, den die 
ideologisch unterschiedlich ausgerichte-
ten Staatengruppen sowie einzelne re-
gierungen mit ihren jeweiligen Verfas-
sungstraditionen zur Formulierung der 
in den beiden Dokumenten enthaltenen 
sozialen Menschenrechte geleistet ha-
ben, insbesondere der rechte auf soziale 
Sicherheit und auf einen angemessenen 
Lebensstandard. 

Die sich hieran anschließende aus-
wertung der von den Vertragsstaaten  
des Sozialpaktes eingereichten Staaten-
berichte (Kapitel 4) hält aufschlussreiche 
informationen bereit. allerdings wird in 
diesem abschnitt in erster Linie – und 
damit leider etwas einseitig – auf ar- 
tikel 11 des Sozial pakts, das recht auf 
einen angemessenen Lebensstandard, 
Bezug genommen. Dies mag eine gewis-
se Berechtigung vor dem Hintergrund 
haben, dass diese norm in dem Fragen-
katalog des ausschusses für wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle rechte 
(Committee on economic, Social and 
Cultural rights – CeSCr) zum Staa-
tenberichtsverfahren den anknüpfungs-
punkt für die Berichterstattung zu ar-
mutsbekämpfungsmaßnahmen bildet. 
Dennoch wäre es sicher hilfreich gewe-
sen, artikel 9 des Sozialpakts, das recht 
auf soziale Sicherheit, etwas  stärker in 
die analyse einzubeziehen. Schließlich 
bildet dieser die rechtliche Grundlage 
unter anderem für nicht beitragsbasierte 
Leistungen wie Sozialhilfe und andere 
Formen der Grundsicherung.

Lesenswert sind nicht zuletzt die im 
abschließenden Kapitel 5 vorgestellten 
Fallstudien zu Grundsicherungssyste-
men in China, Deutschland, indien, 
Mexiko und russland. Sie veranschauli-
chen die Vielfalt der weltweit eingesetz-
ten instrumente im Kampf gegen armut 
und zeigen, welchen Beitrag hierzu das 
Verfassungsrecht beziehungsweise das 
einfache recht zu leisten vermag. Doch 
nicht nur für rechtlich Vorgebildete, 
auch für diejenigen, die generell an Fra-
gen der globalen sozialen Sicherung in-
teressiert sind, ist das Buch von Himpe 
eine anregende Lektüre.

Nina-Claire Himpe

Die Universalisierung 
sozialer Menschen-
rechte am Beispiel 
sozialer Grund-
sicherung

Baden-Baden:  
Nomos 2017, 431 S., 
79,00 Euro
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Buchbesprechungen

Zwischen Idealismus und Realismus

Michele Tan

Julia Hagn

UNICEF: Caught in a 
Hypocrisy Loop. The 
Institutionalisation of 
Organised Hypocrisy 
at the United Nations 
Children’s Fund

Baden-Baden:  
Nomos 2018, 270 S., 
59,00 Euro

Der provokante titel des Buches ver-
dient anerkennung. Für die gewöhnli-
chen Leser geht dieser auf den absicht-
lichen Betrug einer der angesehensten 
und bekanntesten organisationen der 
Welt ein. Für Soziologen und organisa-
tionstheoretiker handelt es sich um eine 
spannende Fallstudie über eine orga-
nisation, die jeder schätzt und die von 
Skandalen weitgehend unbeeinflusst ge-
blieben ist. 

Julia Hagns Buch wird jedoch jene 
enttäuschen, die anstößige Geschichten 
über das Kinderhilfswerk der Vereinten 
nationen (United nations Children’s 
Fund – UniCeF) erwarten. Die Studie 
kann einen theoretischen rahmen bie-
ten, der die Frustration und ernüch te-
rung erklärt, die viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Vereinten nationen 
tagtäglich empfinden.

Hagns Ziel ist es, die unerwartete  
Beständigkeit »organisierter Heuchelei« 
anhand ihres institutionalisierungspro-
zesses zu erklären. in der ersten Hälfte 
des Buches untersucht sie die bestehen-
den theoretischen Konzepte, die sich in 
den internationalen Beziehungen auf 
inkonsistenzen zwischen Handlung und 
rhetorik beziehen. internationale or-
ganisationen sind mit konkurrierenden 
anforderungen und widersprüchlichen 
Umweltbedingungen konfrontiert. Dies 
führt dazu, dass sie Handlungen und 
rhetorik zunächst entkoppeln, um so-
wohl ihrem auftrag als auch den er-
wartungen unterschiedlicher interessen-
gruppen zu entsprechen. Dieser Spagat 
wird oft durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verinnerlicht und damit in-
stitutionalisiert.

in der zweiten Hälfte zeichnet die 
 autorin UniCeFs allmähliche Hin- 
wendung zu einem menschenrechts- 
basierten Programmansatz nach. Drei 
verschiedene exekutivdirektoren ver-
suchten, sich an die widersprüchlichen 
anforderungen anzupassen, indem sie 
ein Bild von UniCeF als weltweiter 

Kinderrechtsorganisation sowie als füh-
render architekt und Verfechter des 
Übereinkommens über die rechte des 
Kindes (Convention on the rights of  
the Child  – CrC)  pflegten. Gerade 
UniCeFs ruf als eine  effektive organi-
sation behindert jedoch eine Umorien-
tierung von einem bedarfsorientierten 
zu einem rechtsbasierten ansatz in der 
Pro gramm arbeit. Stattdessen wird häu-
fig eine – gezwungenermaßen – eng auf 
un mit telbare erfordernisse ausgerich-
tete Programmarbeit als rechtsbasiert 
dargestellt. UniCeF hat vermieden, 
sich klar entweder als humanitäre oder 
als politische organisa tion zu positio-
nieren und schlingert zwischen den bei-
den ansätzen hin und her.

Die Studie bestätigt, dass »orga-
nisierte Heuchelei« funktional ist und 
fortbesteht, solange es keinen Grund 
gibt, sich anders zu verhalten. Die Kos-
ten dessen schildert Hagn nur auf zwei 
Seiten. Die »organisierte Heuchelei« be-
raube den rechtebasierten ansatz seiner 
treibenden Kraft und diskreditiere da-
mit das eigentliche Menschenrechtskon-
zept. Hagn kritisiert die Führungsebene 
dafür, die Menschenrechte nicht effek-
tiv verankert und die organisation re-
formiert zu haben.

obwohl die Studie einen wichtigen 
Beitrag zur organisationspsychologie 
leistet, geht sie zurück in die Zeit vor 
US-Präsident Donald trump. ange-
sichts wachsender globaler Spannun- 
gen, schwindender finanzieller Beiträge 
traditioneller Geldgeber und tiefgrei-
fender technologischer Veränderungen 
 stehen die Vereinten nationen heute 
mehr denn je unter Druck. es wird sich 
zeigen, ob sich UniCeF in reaktion  
auf das sich verlagernde oder gar ausge-
hebelte globale normengefüge aus den 
Fängen der ›Scheinheiligkeitsschleife‹ 
lösen kann und für einen übergreifen-
den rechtsbasieren ansatz entscheidet 
oder bei einem eher humanitären not-
hilfevorgehen stecken bleibt.
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Dokumente der Vereinten Nationen

In der folgenden Übersicht sind eine Auswahl der Resolutionen der Generalversammlung sowie die Resolu-
tionen und Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen mit einer kurzen Inhalts-
angabe und den Abstimmungsergebnissen von Dezember 2018 bis März 2019 aufgeführt. Die Dokumente sind 
alphabetisch nach Ländern, Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die Auflistung 
chronologisch (das älteste Dokument zuerst). Die Dokumente sind im Volltext über die Webseite des Deutschen 
Über setzungsdienstes zu finden: www.un.org/Depts/german

Dokumente der Vereinten Nationen

Generalversammlung

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Reform A/RES/73/281 22.12.2018 Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des 
Generalsekretärs »Paradigmenwechsel im Management der 
Vereinten Nationen: Vergleichende Bewertung von Personalma-
nagementstrukturen« (A/73/366). Sie schließt sich den Schluss-
folgerungen und Empfehlungen im Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen an (A/73/411). 
Die Generalversammlung billigt den Vorschlag des Generalsekre-
tärs, die Hauptabteilung Managementstrategie, Grundsatzpolitik 
und Regeleinhaltung (DMSPC) sowie die Hauptabteilung Operative 
Unterstützung (DOS) zu implementieren. Sie betont, dass sicher- 
gestellt werden muss, dass beide Abteilungen regelmäßig und 
direkt zusammenarbeiten. 

ohne Abstimmung 
angenommen

Sicherheitsrat 

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Afghanistan S/RES/2460(2019) 15.3.2019 Der Sicherheitsrat beschließt, das zuletzt in seiner Resolution 
2405(2018) genannte Mandat der Hilfsmission der Vereinten 
Nationen in Afghanistan (UNAMA) bis zum 17. September 2019 zu 
verlängern. Er fordert zudem alle afghanischen und internationalen 
Parteien auf, sich mit der UNAMA bei der Erfüllung ihres Mandats 
und bei den Anstrengungen zur Förderung der Sicherheit und 
Bewegungsfreiheit des Personals der Vereinten Nationen und  
des beigeordneten Personals im gesamten Land abzustimmen.

einstimmige  
Annahme

Afrika S/RES/2457(2019) 27.2.2019 Der Sicherheitsrat begrüßt die Entschlossenheit der Afrikanischen 
Union (AU), förderliche Bedingungen für das Wachstum, die Ent - 
wicklung und die Integration des Kontinents zu schaffen, die in 
ihrem Ziel, die Waffen in Afrika bis zum Jahr 2020 zum Schweigen 
zu bringen, und dem dafür notwendigen Gesamtfahrplan zum 
Ausdruck kommt. Ferner erkennt der Rat an, dass es im Wesent-
lichen bei der AU liegt, ihren Mitgliedstaaten, Bürgerinnen und 
Bürgern sowie Institutionen, einschließlich der Zivilgesellschaft,  
ein konfliktfreies Afrika zu schaffen, dass aber gleichzeitig inter- 
nationale Zusammenarbeit und Partnerschaft notwendig sind,  
um die Fortschritte bei der Verwirklichung dieses kontinentweiten 
Ziels zu beschleunigen.

einstimmige  
Annahme

Guinea-Bissau S/RES/2458(2019) 28.2.2019 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat des Integrierten Büros 
der Vereinten Nationen für die Friedenskonsolidierung in Guinea-
Bissau (UNIOGBIS) bis zum 28. Februar 2020 zu verlängern. Er 
schließt sich den Empfehlungen des Generalsekretärs in Bezug auf 
die Umstrukturierung des UNIOGBIS und die Neuordnung seiner 
Aufgaben nach Prioritäten für die Wahlphase, nach den Wahlen  
und in der Übergangsphase an. Ferner beschließt der Rat, dass  
das UNIOGBIS ab Juni 2019 als straffer organisierte besondere  
politische Mission für die Erbringung Guter Dienste tätig sein und 
unter der Leitung eines Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
auf der Ebene eines Beigeordneten Generalsekretärs stehen soll.

einstimmige  
Annahme

http://www.un.org/Depts/german
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Dokumente der Vereinten Nationen

Sicherheitsrat 

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Irak S/PRST/2019/1 19.2.2019 Der Sicherheitsrat würdigt die laufenden Bemühungen der Hilfsmis-
sion der Vereinten Nationen für Irak (UNAMI) zur Durchführung der 
Resolution 2107(2013). Er begrüßt ferner die starken bilateralen 
Beziehungen zwischen Irak und Kuwait, würdigt die Regierung 
Kuwaits für ihre anhaltende Unterstützung der Bemühungen Iraks 
zur Herbeiführung von Stabilität und begrüßt die Bemühungen 
Iraks, alle verbleibenden Verpflichtungen im Einklang mit den 
einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats zu erfüllen.

Jemen S/RES/2452(2019) 16.1.2019 Der Sicherheitsrat beschließt, für einen Zeitraum von zunächst sechs 
Monaten eine besondere politische Mission, die Mission der Verein- 
ten Nationen zur Unterstützung des Hudaida-Abkommens (UNMHA), 
einzurichten, um die Durchführung des Abkommens über die Stadt 
Hudaida und die Häfen von Hudaida, Salif und Ras Issa gemäß dem 
Stockholmer Abkommen (S/2018/1134) zu unterstützen.

einstimmige  
Annahme

S/RES/2456(2019) 26.2.2019 Der Sicherheitsrat beschließt, die in der Resolution 2140(2014) 
verhängten Maßnahmen, die die finanziellen Vermögenswerte, 
wirtschaftlichen Ressourcen sowie das Reiseverbot betreffen, bis 
zum 26. Februar 2020 zu verlängern. Der Rat beschließt ferner, das 
in der Resolution 2140(2014) sowie in Ziffer 21 der Resolution 
2216(2015) festgelegte Mandat der Sachverständigengruppe bis 
zum 28. März 2020 zu verlängern.

einstimmige  
Annahme

Somalia S/RES/2461(2019) 27.3.2019 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Hilfsmission der 
Vereinten Nationen in Somalia (UNSOM) bis zum 31. März 2020 zu 
verlängern. Er verurteilt nachdrücklich die Angriffe der terroristi-
schen Gruppe Al-Shabaab, einschließlich der Angriffe in der Region, 
und legt den Vereinten Nationen im Hinblick auf den Terroran-
schlag vom 1. Januar 2019 auf das UN-Gelände in Mogadischu 
nahe, weiterhin mit der Bundesregierung Somalias und der Mission 
der Afrikanischen Union in Somalia (AMISOM) darauf hinzuarbeiten, 
die Sicherheit des UN-Geländes zu erhöhen.

einstimmige  
Annahme

Sudan S/RES/2455(2019) 7.2.2019 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der ursprünglich gemäß 
Resolution 1591(2005) eingesetzten Sachverständigengruppe bis 
zum 12. März 2020 zu verlängern. Der Rat ersucht diese, dem Aus- 
schuss des Sicherheitsrats nach Resolution 1591(2005) betreffend 
Sudan spätestens am 12. August 2019 einen Zwischenbericht über 
ihre Tätigkeit sowie bis zum 13. Januar 2020 einen Schlussbericht 
mit ihren Feststellungen und Empfehlungen vorzulegen.

einstimmige  
Annahme

Südsudan S/RES/2459(2019) 15.3.2019 Der Sicherheitsrat verlangt, dass alle Konfliktparteien die Kampf- 
handlungen in ganz Südsudan umgehend einstellen und einen 
politischen Dialog aufnehmen. Er verlangt ferner, dass die Regie- 
rung Südsudans umgehend aufhört, die Mission der Vereinten 
Nationen in der Republik Südsudan (UNMISS) bei der Durchführung 
ihres Mandats zu behindern und beschließt, ihr Mandat bis zum  
15. März 2020 zu verlängern.

+14;
-0;
=1 (Russland)

Zentralafrikani-
sche Republik

S/RES/2454(2019) 31.1.2019 Der Sicherheitsrat beschließt, die in Resolution 2399(2018) fest- 
gelegten Maßnahmen und Bestimmungen, das Waffenembargo, 
Reiseverbot und das Einfrieren finanzieller und wirtschaftlicher 
Vermögenswerte betreffend, bis zum 31. Januar 2020 zu verlän-
gern. Er beschließt ferner, das Mandat der Sachverständigengruppe 
bis zum 29. Februar 2020 zu verlängern.

einstimmige  
Annahme

Zypern S/RES/2453(2019) 30.1.2019 Der Sicherheitsrat fordert die beiden Seiten, insbesondere die 
Führer der beiden zyprischen Volksgruppen, und alle beteiligten 
Parteien auf, aktiv, produktiv und mit Offenheit und Kreativität 
aufeinander zuzugehen, sich uneingeschränkt zu einem Prozess zu 
bekennen, der zu einer Regelung unter der Ägide der Vereinten 
Nationen führt, die Konsultationen der Vereinten Nationen zur 
Wiederaufnahme der Verhandlungen zu nutzen und jede Handlung 
zu vermeiden, die die Erfolgschancen beeinträchtigen könnte. Er 
beschließt ferner, das Mandat der Friedenstruppe der Vereinten 
Nationen in Zypern (UNFICYP) bis zum 31. Juli 2019 zu verlängern.

einstimmige  
Annahme
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